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Gl Aktuell

Sac{liche Einschränkung der
steuerlidten Berüd<sic*ttigung
häuslidrer ArbeitEzimmer
verfaseungsgemäß

Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer sind auf-
grund einer durch das Jahressteuergesetz 1996 mit

Wirkung ab dem 1.1.1996 getroffenen Regelung nur

noch dann steuerlich zu berücksichtigen, wenn ent-

weder die berufliche oder betriebliche Nutzung des

Arbeitszimmers mehr als 50 v.H. der gesamten

bctrieblichen und beruflichen Tätigkeit beträgt
oder wenn für die betriebliche oder berufliche
Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung
steht ($ 4 Abs. 5 Nr. 6 b des Einkommensteuer-
gesetzes). Die gesetzlichen Einschränkungen, unter

denen die Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-

zimmer abgezogen werden können, gelten für Arbeit-

nehmer und Selbständige gleichermaßen.

Der für die Lohnsteuer zuständige Vl. Senat des Bun-

desfinanzhofs (BFH) hat nunmehr ein Urteil des

Fi nanzge ri chts R hei n land-fralz v. 26. 4.1996 bestäti gt.

Dort war bereits entschieden worden, daß die das

häuslich.e Arbeitszimmer betreffenden gesetzlichen

Re-eelungen verfassungsgemäß sind, soweit sie die

Abziehbarkeit der Aufwendungen von einem be-

stimmten Umfang der betrieblichen und beruflichen
Nutzung abhängig machen. ln dem nunmehrigen

Urteil v. 27.9.1996V|R 47/96 vertritt der BFH die Auf-

fassung, daß die gesetzliche Regelung nicht willkür-

lich sei. Da der in der Privatwohnung liegende Raum

tatsächlich ohne jegliche Kontrollmöglichkeit für die
Finanzbehörden auch für andere als berufliche
(betriebliche) Zwecke genutzt werden könne, sei es

gerechtfertigt, die Anerkennung von Voraussetzun-
gen abhängrg zu machen, die die Möglichkeit des

Mißbrauchs einschränkten. Der Gesetzgeber dürfe

sich bei der Ordnung von Massenerscheinungen

auch generalisierender, typisierender und pauscha-

lierender Regelungen bedienen.
(Pressemitteilung d. BFH v. 11.11. 1996)

Abschlußprüfung und
Steuerberatung, S 3tg HGB

Fertigt eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf der
Basis ihr vorgelegter Btlanzen neue Bilanzen, deren
Wertansätze so stark von den Wertansätzen in den
vorgelegten Bilanzen abweichen, daß dies nicht

mehr mit bloßen Bewertungstoleranzen zu erklären

ist, so ist davon auszugehen, daß die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft die Bilanzen erstellt hat. Sie darf
diese dann nicht mehr prüfen. Ein hierauf gerichte-

ter Vertrag ist nichtig. (Leitsätze nicht amtlich.)
(LG Berlin, Uft.v.16.7.1996 - 36 O 789/95

- n. rkr. Stbg. 96, 413)

Steuerhaftung
des G mbH -Gesc*räftsführers

1. Ein GmbH-Geschäftsführer verletzt zumindest
grob fahrlässig die ihm auferlegten Pflichten, wenn
er in Kenntnis des steuerunehrlichen Verhaltens
eines anderen die Führung der Geschäfte durch die-
sen duldet.
2. Da sich dic Vcrantwortlichl<cit dcs Gcschäfts
führers für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten der
GmbH allein aus seiner nominellen Bestellung zum
Geschäftsführer ergibt, kann er sich zur Entschuldi-
gung nicht darauf berufen, als Strohmann miß-
braucht worden zu sein und aufgrund eines Treu-
handvertrages keinerlei Handlungsmöglichkeiten
gehabt zu haben.
(BFH, Beschl.v. 13.2. 1996 - Vll B 245/95

- BFH/NV 1996,657)

Werbung durcfi Rechtsanwälte

Die V'ei-wei rcjur-rg ciei' Bezeici-rnung,,iniernaiionaie
Sozi etät vo n Rechtsanwälte n u nd Atto rnys-at- Law" auf
dem Briefkopf einer aus sechs Rechtsanwälten beste-
h^^n^^ i^lÄ^^i^^h^^ V^^-l^i i^+ ^lö i"^+iihr^^^ -' 'Itgttugtt |ilqt tutovt tvt I t\at t4t9t tüt qto ilrgruril9ttw 4u

beanstanden, wenn der Sozietät mit den ausländi-
schen Rechtsberatern nur einer dieser Rechtsanwälte
angehört.
(BcH, Utt.v.25.4.1996 -1 ZR 106/94 - AnwBl. 1996, 471)

Wiedereinsetzungsantrag I Erkran-
kung der EhefraulDarlegungelast

1. Hat der Kläger die Frist für die Begründung der
Revision versäumt, reicht es für die Nachholung
dieser Rechtshandlung innerhalb der Wiederein-
setzungsfrist nicht aus, wenn er einen Antrag auf
Verlängerung der Revisionsbegründungsfrist stellt
(vgl. Beschluß d. Großen Senafs des BFH v. 1.12.

19BO - GrS 1/85, BFHE 148, 414 BSIBI ll 1981264).

2. Trägt ein Prozeßbevollmächtigter vor, er sei - wegen
einer plötzlichen schweren Erkrankung seiner Ehefrau

- ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer
gesetzlichen Frist gehindert gewesen, muß er sub-
stantiiert darlegen, welche Krankheit zu welchem Zeit-
punkt plötzlich aufgetreten ist und wann das Hindernis
weggefallen ist.

(BFH Beschl.v. 21. 3. 1996 - X R 100/95

- BFH/NV 1996,694)

GI Leitsätze

Versicherungsanspruchs bis zum Eingang der

sch rift I ichen Entscheid u ng des Versicherers ge-

hemmt ist, können zugunsten des Klägers auch

nicht bejaht werden. Nach dem Vortrag des

Klägers, ist die Anmeldung des Versicherungs-

anspruchs durch den Vater des Streitverkün-

deten als Versicherungsnehmer erst auf Ver-

anlassung der beklagten Rechtsanwälte, die ihr

Mandat im Juli 1989 erst erhalten haben, also

in bereits verjährter Zeit, mithin zu spät, um noch

eine Hemmung herbeiführen zu können. .....

Werner Dahnz legt eine umfassende Darstellung

zur Haftung des Managers vor, Er erörtert die

zivilrechtliche Haftung des Geschäftsführers der

GmbH und des Vorstandes der Aktiengesell-

schaft. Daneben stellt er die Haftung der

Aufsichtsräte und der leitenden Angestellten

eines Unternehmens dar.

Der zweite Schwerpunkt seiner Studie befaßt sich

mit der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des

o. g. Personenkreises.
l-)ac Rr rnh icf rrnn hacnndaror Rodar rtr rnn rrrail inuuu uuvr urvr rv,

ihm Bewältigungsstrategien und Versicherungs-

lösungen erörtert werden. Es sollte zur Hand-

bibliothek von Vorständen, Aulsichtsräten und

Geschäftsfüh rern zählen.

Werner Dahnz, Manager und ihr Berufsrisiko,

Die zivil- und strafrechtliche Haftung von Auf-

sichtsräten, Vorständen und Geschäftsführern,

290 S.,49,- DM, Subskriptionspreis 39,- DM bis

1.3. 1997 zzgl.5,- DM für Porto und Verpackung

bei Gerling-Konzern Rechtsschutz-Versiche-

rungs AG, Telefax 0221/144-7602.

(Heft 1, 1997)

Gaststätten- Pachtvertra g

Gl Aktuell
- häusliches Arbeitszimmer

GmbH
- Geschäftsführer

: Steuerhaftung

Honoraranspruc*r d. RA

- Abtretung d. -
Honoraranspruch d. StB
- Hinweis auf Formvorschriften

- Honorarvereinbarung, unwirksame
- Pauschalgebühr, S 14 StBGebV

: nichlige -, Vergülungsanspruch

lnformation an Vorberater
- Klagefrist

Kündigung des Mandats
- lristlose -, S627 BGB

Mandantengelder
- Herausgabeanspruch
- nichtiger Mandatsvertrag

Mandantenpllic,hten

- lnformationen an RA

Mandatsübernahme
- Klagefrist

- Nachfrage beim Vorberater?

Miverschulden
- lnlormationen an RA

Rechtsanwalt

- Sachverhaltsermittlung

Sachverhaltsermittlung
- durch RA

Sittenwidrige Schädigung, S 826 BGB

- EMerb eines Adelstitels

Steuerhaftung
- GmbH-Geschäftsführer

: Strohmann

Treuhänder
- nichtiger lvlandatsvertrag

Verjährung S 12 WG
- Beginn

- Haftpflichtversicherung

- Rechtsschutz und Zahlungsanspruch

Verjährung (S51 b BRAO n. F., $51 BRAO a. F.)

- Arglisteinwand

- Verjährungsbeginn
: Schadenentstehung
: Schadenentstehung und Mandatsende
: Vertragsberatung

- Verjährungshemmung

Verschwiegenheit
- Honorarabtretung

Vorberater
- Mandatsübernahme

Werbeverbot
- lnternationale Sozietät

Wiedereinsetzung

- Fristenkontrolle, s. dort
: Fristuersäumnis, unverschuldele -

Erkrankung der Ehefrau

BGH v 25.4. 1996 - 1 ZR 106/94
: AnwBl. 1596,471

BGH v 20.6. 1996 - IX ZR 106/95

BGH v 10.10.1996 - lll ZR 205/95

BGH v 17 10. 1996 - lX ZR 37/96

OLG Düsseldorf v 8.2.1996 - 13 U 38/95 - 9Z 23

OLG Hamm v 30.5.1995 - 28 U 26/95

LG Berlin v .16.7 1996 - 36 O 789/95 - n. rkr.

BFH v 712.1995 - lll R 12191
: BFH/NV 1996,680

BFH v 13.2. 1996 - Vll B 245195
: BFH/NV 1996, 657

BFH v 21.3. 1996 - X R 100/95
: BFH/NV 1996, 694
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31.12.1988, also vor Mandatierung der beklag-
ten Rechtsanwälte im Juli 1989 bereits ab-
gelaufen gewesen, so daß die Beklagten den

Eintritt der Verjährung nicht mehr verhindern
konnten.

Gemäß $ 12 Abs. 1 WG verjähren Ansprüche
aus dem Versicherungsvertrag (mit Aus-
nahme der Lebensversicherung), in 2 Jahren,
wobei die Veriährung mit dem Schluß des
Jahres beginnt, in welchem die Leistung ver-
langt werden kann. Grundsätzlich richtet sich

die Frage, wann im Sinne des $ 12 Abs. 1 WG
die Leistung verlangt werden kann, nach der in

S 11 WG oder den Allgemeinen Versicherungs-

bedingungen geregelten Fälligkeit (Prölss, Ver-

sicherungsvertragsgesetz, 25. Aufl., $ 12 Anm.

3 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen),
so daß danach der Zeitpunkt entscheidend
wäre, in dem die Erhebungen des Versicherers

beendet sind oder bei korrektem Vorgehen

beendet gewesen wären (a.a.O.), so daß die

Geldleistung des Versicherers nicht fällig wer-

den und damit auch die Verjährung in einem

solchen Fall nicht beginnen kann, solange der

Versicherungsfall dem Versicherer nicht ange-
zeigt wird (vgl. BGH NJW 1960, 554, 555).

Bei einem Haftpflichtversicherungsanspruch,
um den es im vorliegenden Fall allerdings allein
geht, handelt es sich jedoch nicht um einen
Geldleistungsanspruch, so daß $ 11 WG nicht

anwendbar ist, sondern um einen sogenann-
ten Befreiungsanspruch gemäß S 149 WG,
wobei der Haftpflichtversicherer dem Versi-

cherungsnehmer gegenüber begründeten
oder unbegründeten Ansprüchen auch Recht-
schutz zu gewähren hat, S 150 WG, $ 3 Abs. 3

S. 1 AHB. ln fester Rechtsprechung wird dazu

vertreten, daß Rechtschutz- und Befreiungs-
anspruch nur Ausgestaltungen eines einzi-
gen einheitlichen Deckungsanspruches sind
mit der Folge, daß die Veriährung gemäß

S 12 Abs. 1 WG schon mit der Fälligkeit des
Rechtschutzanspruches beginnt und den
Befreiungsanspruch auch dann ergreift,
wenn er bei Verjährungseintritt noch nicht
einmalfällig ist (BGH Vers? 60,554,555; BGH

VersR 71, 333; OLG Hamm VersR 1972, 967;

Vers? 1975,173; Vers? 1976,1031; VersR 1984,

255; vgl. auch Prölss/Voil $ 149 Anm. 1 b) aa)

m.w.N.;$754 Anm. 1a);vgl. auch $ 11 Anm. 1).

Der Rechtschutzanspruch entsteht und wird
fällig mit der Erhebung von Ansprüchen durch
Dritte, wobei dies durch jede ernstliche
Erklärung des Dritten gegenüber dem Versi-
cherten erfolgt, aus der sich ergibt, daB der
Dritte Ansprüche zu haben glaubt und diese
verfofgen wird (Prölss/Voit, $ 149 Anm. 1 b) bb)
und die oben zitierte Rechtsprechung). Qb der
Versicherungsfall der Versicherung angezeigt
wird und ob diese überhaupt davon Kenntnis
erlangt hat, ist unerheblich (vgl. so ausdrück-
lich: BGH Vers? 1960, 554, 555; VersR 1971, 333).

lm vorliegenden Fall ist bereits am '10.10.1986

dem Streitverkü ndeten d ie Schadenersatzklage

des Klägers auf Zahlung eines angemessenen

Schmerzensgeldes und auf Feststellung der
Ersatzpflicht aller aus dem Vorfall v. 29.9.1986
enlstandenen und entstehenden Schäden zu-
gestelltworden. Damitwar im Oktober 1986 eine
Erhebung von Ansprüchen erfolgt, so daß der
Rechtschutzanspruch entstanden und fällig
geworden isl, soweit der Streitverkündete mit-
versichert war. Damit war auch die Verjährung

des Befreiungsanspruchs und mithin des
Deckungsanspruchs insgesamt mit Ablauf des
Jahres 1986 gemäß S 12 Abs.'1 WG in Gang
gesetzt und mit Ablauf des 31.12.1988 Ver-
jährung gemäß $'12 Abs. 1 WG eingetreten.

Daß sich der zunächst auf Befreiung und Recht-
schutz gerichtete Versicherungsanspruch spä-
ter durch Abschluß des Prozeßvergleichs vom
6.8.1993 gemäß S 154 WG in einen Zahlungs-

anspruch umgewandelt haben könnte, ändert
an dieser Beurteilung nichts. Wandelt sich der
Anspruch auf Rechtschutz und Befreiung
gemäß S 154 WG in einen Zahlungsanspruch
um, beginnt für diesen Zahlungsanspruch
zwar eine neue 2-jährige Verjährungsfrist,
jedoch nur dann, wenn der Anspruch auf
Deckung und auf Befreiung nicht schon ver-
jährt ist [BGH Vers? 60, 554; OLG Hamm Vers?
76, 1030; OLG Hamm VersR 1984, 255, 256;
Prölss/Maftin,5149 Anm. 1 b) aa)1. Wie bereits
dargelegt, war vorliegend jedoch bereits mit
Ablauf des 3.1. 12. 1988 Verjährung eingetreten,
so daß der Prozeßvergleich v. 6.8.1993 keine
neue Verjährungsfrist mehr in Gang setzen

konnte.

b) Die Voraussetzungen des $ 12 Abs. 2 WG,
wonach die Verjährung von derAnmeldung des

- Mandatsübernahme

- Nachfragepflichten beim Vorberater?

- Anlaß zur Fristenkontrolle?

- Wiedereinsetzung
(BFH, Urt.v.7.12.1995 - lll R 12/91

- BFH/NV 96, S. 680)

Leitsätze

1; Die Anfsdenrngen an die 9orgfatü
mlt der oiner Vercäumung d6r Xlagefrist
voranbeugen iet, sind bei einem $teuer-
bereter die gleic*ren wie bei Rdrb-
anwälten.

2. Es gehört nic*rt zu der erfoder{iclren
und zumutbarcn Sorgfalt grundeäElic*r
bei Schyveigen des vom Elgehsn einer
Enbdreidun g ausizureictrend untenic*rte-
tea Mandaden Nacfifrage zu halten, ob
ein RecfitEbehelf eingelegrt werdEn eoll.

3. Das gilt audr dann, wenn das Mandat
vor Ablauf der Recfitebehofefiisü gekän-
digüwoden isL

4. Es gehört nieht zu den SorgfalFpflidr-
ten bei tlbematrme eines ll/landats zur
Eeratung und Verhetung in Steuersadron,
sicü ohne konkreten Anla8 bei dem bis-
horigen Bevollmäc*rtiglen oder dem Fi-
nanzamt nac*r etwaigen Entecfieidungen
zu erkundigen, bei denen nocü Rec{rb-
behellefristen la ufen.

Zum Sachverhalt:

Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) möchte
erreichen, daß ihm Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand gegen die versäumte Klagefrist
gewährt und bei der Einkommensteuerveranla-
gung die, . . angewandt wird.

Die gegen die Einkommensteuerbescheide
1983 und 1984 erhobenen Einsprüche sind
durch Einspruchsentscheidungen v. 16. 3. 1988
zurückgewiesen worden. Diese sind der dama-
ligen Verfahrensbevollmächtigten des Klägers
A. am 13.4.1988 zugestellt worden. Mit Schrei-
ben vom 6.5. 19BB unterrichtete der Kläger den

Beklagten und Revisionsbeklagten (das Finanz-
amt - FA -) darüber, daß er mit der künftigen
Wahrnehmung seiner steuerlichen Angelegen-
heiten den Steuerberater B. beauftragt habe.
B. erhob jedoch erst am 19.5. 1988 bei dem
Finanzgericht (FG) Klage.

Wegen der versäumten Klagefrist beantragte
der Kläger in der Klageschrift Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand und trug dazu vor:A. habe
die Einspruchsentscheidungen noch am Zu-
stellungstag an die Privatanschrift des Klägers
abgesandt. Diese Postsendung sei jedoch erst
am 17.5.1988 bei der Firma des Klägers ein-
gegangen, die von seiner Wohnung nur wenige
Meter entfernt sei; dort werde von dem Post-

boten stets unabhängig von der Adressierung
sämtliche für den Kläger bestimmte Post abge-
geben. Es sei daher davon auszugehen, daß
ihm durch ein Postversehen die am 13.4.1988
abgesandte Sendung erst am 125.1988 zuge-
gangen sei.

Zur Glaubhaftmachung seines Vorbringens
legte der Kläger ein am 13.4. gestempeltes

Kuvert einer als Päckchen von A. aufgegebe-
nen, an die Privatanschrift des Klägers und sei-
ner Ehefrau adressierten Sendung und eine
Erklärung einer in seiner Firma beschäftigten
Angestellten gegenüber B. vor, daß die Ein-
spruchsentscheidungen erst am 17.5.1988 als
Päckchen mit der übrigen Post eingegangen
seien.

Das FG wies die Klage als unzulässig ab. Es

führte aus, Wiedereinsetzung in die versäumte
Klagefrist sei nicht zu gewähren, weil dem Klä-
ger ein Verschulden seiner Bevollmächtigten
zuzurechnen sei. Der angebliche Zugang der
Einspruchsentscheidungen erst am 17.5. 1988
sei für die verspätete Klageerhebung nicht
maßgeblich. Der Kläger habe nicht vorgetragen,
welche Maßnahmen die damalige Bevollmäch-
tigte getroffen habe, um die Rechtsbehelfsfrist
zu übenruachen. Selbst wenn die Einspruchs-
entscheidungen weilergeleitet worden seien,
habe dies A. nicht davon entbunden, die Über-
wachung der Rechtsbehelfsfrist sicherzustellen
und den Mandanten angemessene Zeit vor
ihrem Ablauf an die Frist zu erinnern. Das müsse
um so mehr gelten, wenn nach Zustellung der
Einspruchsentscheidung das Mandat auf einen
neuen Berater übergegangen sei. Bei entspre-

Fristenkontrolle

Gt-1/97
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chender Fristenkontrolle und -überwachung

hätte eine Fristversäumung verhindert werden

können, selbst wenn man unterstelle, daß eine

Verzögerung im Postverkehr eingetreten sei.

Gegen dieses Urteil richtet sich die von dem

Senat zugelassene Revision des Klägers.

Das FA beantragt, die Revision als unbegrÜn-

det zurückzuweisen.

Die von dem FA während des Revisionsverfah-

rens geänderten Einkommensteuerbescheide

sind vom Kläger zum Gegenstand des Verfah-

rens gemacht worden.

Aus den Gründen:

Die Revision ist begründet. Sie führt zur Auf-

hebung des angefochtenen Urteils und zur

Zurückverweisung der Sache an das FG zur

andenrueitigen Verhandlung und Entscheidung

(S 126 Abs. 3 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung

- FGO -). Das Urteil des FG verletzt Bundes-

recht (S 118 Abs. '1 Satz 1 FGO). Das FG hat dem

Kläger rechtsfeh lerhaft Wiederei nsetzu ng i n den

vorigen Stand gemäß $ 56 Abs. 1 FGO versagt.

Seine Auffassu n g, d ie u rsprÜ ng I iche Verfah rens-

bevollmächtigte des Klägers habe sich nicht

damit begnügen dürfen, die ihr zugestellten Ein-

spruchsentscheidungen an den Kläger weiter-

zuleiten, sondern sie habe den Kläger darüber

hinaus noch einmal an die Klagefrist erinnern

müssen, überspahnt die Anforderungen an

die Sorgfaltspf lichten e i nes Ve rfah re nsbevo I l-

mächtigten.

'1. War jemand ohne Verschulden verhindert,

die Klagefrist einzuhalten, so ist ihm nach S56
Abs. 1 FGO auf Antrag Wiedereinsetzung in den

vorigen Stand zu gewähren. Ein Verschulden

im Sinne dieser Vorschrift liegt nur dann vor,

wenn ein Beteiligter diejenige Sorgfalt außer

acht gelassen hat, die für einen gewissenhaften

Beteiligten nach den Umständen des Einzel-

falles geboten und zumutbar ist (vgl. z. B. Urt. d.

Bundesfinanzhofs - BFH - v. 3.8. 1978, Vl R

171/75 BFHE 125, 493, BSIB/ ll 1978, 667 und

den Beschluß des Senats v. 10.8.1988, lll R
221/84, BFH/NV 1989,787). Ein Verschulden sei-

nes Bevollmächtigten muß sich der Beteiligte

gemäß S 155 FGO i,V. m. S85 Abs. 2 der Zivil
prozeßordnung (ZPO) wie eigenes zurechnen

lassen.

a) Für die Bestimmung der von einem Steuer-

berater zur Wahrung der Klagefrist aufzuwen-

denden Sorgfalt können die von der Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) ent-

wickelten Anforderungen an die Sorgfaltspflich-

ten eines Anwalts bei Rechtsmittelfristen heran-

gezogen werden (vgl. u.a. BFH-Urteile vom

7.2.1986 - lV R 72/85, BFHE 146, 213, BSIBI ll

1986, 547, und vom 11.3.1988 - V R 49/86,

BFHE 152, 423, BSfB/ ll 1988,546). Denn die

Prozeßvertretung durch Rechtsanwälte und die

Beratung durch Steuerberater sind zivilrechtlich

d e msel be n Ve rtragstyp us zuzuord n en (B F H - U rt.

in BFHE 146, 206, 213, BSIBI ll 1986, 547). Die

Risiken, eine Rechtsbehelfsfrist zu versäumen,

sind in beiden Fällen im wesentlichen die glei-

chen, so daß es gerechtfertigt ist, die gleichen

Anforderungen an die Sorgfalt zu stellen, mit der

ei ner solchen Fristversäu m u ng vorzu beugen ist.

b) Die Sorgfaltspflichten eines Rechtsanwalts

oder Steuerberaters verlangen grundsätzlich,

den Mandanten vom lnhalt einer gegen ihn

ergangenen Entscheidung sowie über die Mög-

lichkeiten, gegen sie Rechtsbehelfe zu ergreifen,

und die dabei einzuhaltenden Fristen so recht-

zeilig zu unterrichten, daß er ausreichend Zeit

hat, sich über die Einlegung eines Rechtsbe-

helfs schlüssig zu werden (vgl. z. B. BGH'
Besch/üsse v. 1.10.1992 - lX ZB 41/92, Versi-

cherungsrecht - Vers? - 1993, 630, und vom

5.5.1986 - ll ZR 102/86, VersR 1986, 966). Hat

der Rechtsanwalt seine Partei hierüber - auch

nur durch einfachen Brief - unterrichtet, gehört

es jedoch nach der ständigen Rechtsprechung

des BGH nicht zu der erforderlichen und dem

Rechtsanwalt zumutbaren Sorgfalt, grund'

sätzlich beischweigen des Mandanten Nach=

frage zu halten (BGH-Beschluß v. 13.11.1991 -
Vlll ZB 29/91, Vers? 1992, 898; BGH-Entscher-

dungen v. 30.9.1958 - Vlll ZR 133/52 VersR

1958, 789; v. 23.1.1963 - Vlll ZB 19/62, VersF

1963, 435; v. 14.11.1984 - Vlll ZR 180/84 : Gl

40/85, VersR 1985, 90, und in Vers;R 1986, 966).

Nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen

bejaht der BGH die Verpflichtung zur Nachfrage.

Sie besteht insbesondere dann, wenn der Anwalt

konkreten Anlaß zur Sorge haben muß, seine

Mitteilung sei verloren gegangen (BGH-Ent-

scheidungen in VersR 1963, 435, und vom

26.9.1985 - VIIZB 14/85, VersR 1986, 36), oder

sich auf die Verhandlung über die Widerklage

rügelos eingelassen, so daß eine Sachent-

scheidung über die Widerklage ergehen kann'

Der geltend gemachte Bereicherungsanspruch

steht dem Beklagten indessen nicht zu. Der

Senat hat schon früher entschieden, daß ein

Anspruch des Auftraggebers auf Rückzahlung

bereits geleisteter Pauschalbeträge gemäß S 812

Abs. 1 BGB nur insoweit besteht, als die auf-
grund der nichtigen Pauschalvereinbarung
gezahlte Vergütung das dem Steuerberater

nach der Gebührenordnung zustehende

Honorar übersteigt (IJrt. v. 21.5.1992 - 13 U

175/91 - Gl 1993, 203).ln gleicher Weise ist zu

entscheiden, wenn der Auftraggeber eine Ver-

gütung zahlt, die über die nichtige Pauschal-

vereinbarung hinausgeht, jedoch innerhalb des

Rahmens der geltenden Gebührenordnung

liegt. Denn der Honoraranspruch des Steuer-

beraters hat seinen Rechtsgrund in dem mit

dem Mandanten geschlossenen Dienst- oder

Werkvertrag. Die nichtige Honoranrereinba-

rung führt nicht zu dem Ergebnis, daß der

Mandant das Honorar ohne Rechtsgrund
gezahlt hat. Mangels wirksamer Honorarver-
^:^L^-,,^^ l.anata Aar VlÄaar nrr rnrlcätzlinh
vllludl ul lg nl.l lllrE \lvl l\lqvvr " vr ur rveurArrvr I

die gesetzliche Vergütung beanspruchen. Der

Kläger war lediglich gehindert, eine Nachforde-

rung zu erheben, nachdem er bereits gemäß

der unwirksamen Vereinbarung abgerechnet

hatte. lm Streitfall ist zusätzlich von Bedeutung,

daß die Parteien im Herbst 1991 Verhandlungen

über die Höhe der Honorarforderung des Klä-

gers führten und daß der Beklagte im Anschluß

hieran weitere Zahlungen in Aussicht gestellt

und im Jahre 1982 8.000 DM an den Kläger

gezahlt hat. Diesen Betrag hat der Beklagte, wie

er selbst ausführt, zur Vermeidung eines Rechts-

streits gezahlt, Damit hat er in der erkennbaren

Absicht geleistet, auch fÜr den Fall der Nicht-

schuld die Leistung zu erbringen. Dies schließt

ei ne Rückforderu ng aus (Palan dt/Th om as, $ 81 4

BGB, Rdnr.3).

- Verjährung der Ansprüche gegen
den Versicherer, S 12 WG

(OLG Hamm, Urt.v.30.5.1995 - 28 U 26/95)

Leitsätze (d. Red.):

1. Haltpfl icfitvereirfierungeanspr,{ldrc vor-
iährcn in 2 Jahren, S 12 V1fG.

Die Yofährung boginnt srit dem $elrluS
dee Jahres, in welc$om Anepräcfre durc*r
Drütte erhoben werden. Diec er.folgt durc*t
jede emetlicfie Erklärung deo Dritten
gog6näb6r dem Voreiclrerten, aus der
sicü ergibü, da8 er Ansprüdre zu haben
glaubt und diess vertolgon wird.
Auf eine Kennttie des Vorsidrcrers
kommt es nicfit an.

2. Wandelt sicfi der Hafrpflicf.rtrreroicfie-
rungcanoprudr auf Ret*ltescftrdz und
Befreiung in einen Zahlungsansprucfl
utfi, so beginnt ftir dieeen Zahlungsan-
spruch 6inc neuo 2-iährige Veriährunge-
irist Die giE nichi wenn tier Anspnrctr
auf Recütssc*rutz und Belreiung bereiüe
veriährt ist

Aus den Gründen:

Ein Regreßanspruch des Streitvörkündeten
gegen die beklagten Rechtsanwälte wegen
schuldhafter Verletzung anwaltlicher Sorgfalts-
pflichten wegen nicht rechtzeitiger Geltend-
machung vön Ansprüchen aus einer Mit-

versicherung des Streitverkündeten in der
Haftpflichtversicherung seines Vaters bei der
A.-Versicherung und wegen daraus resultieren-

dem Eintritt der Verjährung eines Versiche-
rungsanspruchs besteht nicht.

Es ist bereits zugunsten des dafür darlegungs-
und beweispflichtigen Klägers eine anwaltliche
fflichtverle2ung der beklagten Rechtsanwälte
nicht feststellbar.

a) Wie in der Berufungsverhandlung erörtert,

ist - das Bestehen eines Deckungsanspruchs

unterstellt - die 2-jährige Verjährungsfrist des

$ 12 Abs. 1 WG bereits mit Ablauf des Jahres
1986 in Gang gese2t worden und mit Ende des

Versicherungss chutz
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räume ist eine Nachforderung auf der Grund-
lage von S33 Abs. 1 StBGebV nicht möglich.
Anders sind jedoch die Honoraransprüche
des KlägersfürdieZeitab 1.10.1991 zu beur-
teilen. Die unwirksame Honorarvereinbarung
hindert den Steuerberater nicht daran, die
Honorarberechnung nach der gesetzlichen
Vergütung auszurichten, solange der An-
spruch nicht veriährt oder verwirkt ist (Sena[

Urt. v. 20.2. 1992 - 13 U 134/91). lnsbesondere
ist im Streitfall eine Venvirkung zu verneinen. Wie

der Beklagte selbst vorträgt, haben die Parteien

wiederholt die Höhe der Pauschalvergütung an

die im Unternehmen des Beklagten angestie-
genen Umsätze angepaßt, ln diesem Zusam-
menhang ist der Aussage der Zeugin, der Ehe-

frau des Klägers, dahin zu folgen, daß zwischen

den Parteien im 4, Quartal '1991 eine Bespre-

chung stattfand, um die Honorarfrage zu klären.

Eine bestimmte Vereinbarung kam dabei nicht

zustande, statt dessen wollten die Parteien die

weitere Entwicklung abwarten. Somit war der
Kläger nicht gehindert, mangels einer wirksa-
men Pauschalhonorarvereinbarung ab 1.10,.1991

die gesetzlichen Gebühren zu verlangen. Der

Einwand des Beklagten, sich mit dem Kläger

auf einen Pauschalsa2 geeinigt zu haben,

zwingt den Kläger im Streitfall nicht zur Wider-
legung dieses Einwands, weil die Pauschal-

vereinbarung, auf die der Beklagte sich beruft,

nichtig ist. lm Fall einer nichtigen Pauschal-
vereinbarung kann der Steuerberater für die
Zukunft stets nach der Gebührenordnung
abrechnen.

Demnach gilt für das 'Jahr 1991 folgende
Honorarabrechnung:

Kontierung und Erfassung

1. Quartal:
Eine Rechnung liegt nicht vor. Unstreitig wurde
bine monatliche Pauschale von 500 DM be-

rechnet und gezahlt,

Dies ergibt einen Betrag von
(3x 500 DM : 1.500 DM

+ 140/o MWSI : 210 DM) .1.710,00 
DM.

2. Quartal:
Rechnung v. 21. 8.'199'1 1.926,60 DM

3. Quartal:

Rechnung v. 21.'10. 1991

4. Quartal:
Mangels anderer Anhaltspunkte
erscheint es sachgerecht, den in

der Rechnung v. 3.3.1992
ermittelten monatlichen Betrag

von .1.293,60 
DM zu übernehmen.

Für drei Monate ergibt sich zzgl.

14 %o MWSI. ein Betrag von 4.424,11 DM.

insgesamt: '10.146,91 DM

Lohnabrechnungen und Jahresentgeld-
meldungen

Gemäß Rechnung v. 3.3. 1992

stehen dem Kläger hierfür 319,20 DM

zu.

Die Gesamtforderung beträgt

mithin

Auf die Forderung des Klägers

hat der Beklagte gezahlt

und
Demnach liegt rechnerisch

eine Überzahlung von

vor, so daß ein Honoraranspruch

des Klägers nicht mehr besteht.

10.466,1't DM.

5.472,00 Dt\A

8.000,00 DM.

3.005,99 DM

ll. Zur Widerklage

Dieser Teil der Berufung des Beklagten ist zwar
zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg,

Zur Begründunj der auf Zahlung von 5.799,80

DM gerichteten Widerklage trägt der Beklagte

in der Berufungsinstanz erstmals vor, er habe

an den Kläger in diesem Umfang mehr gezahlt,

als er tatsächlich geschuldet habe. Demgegen-

über war die in erster lnstanz erhobene Wider-

klage gerichtet auf den Ersa2 des Schadens,

den der Kläger durch fehlerhafte steuerliche

Beratung verursacht haben soll. Grundsä2lich
ist eine Berufung, die ausschließlich einen bis-
her nicht verfolgten Anspruch zum Gegenstand

hat, unzulässig (BGH MDR 1994,305 und 1238).

Der vorliegende Sachverhalt unterscheidet sich
jedoch von den vom Bundesgerichtshof ent-
schiedenen Fällen insoweit, als die Berufung

des Beklagten jedenfalls in dem Umfang zu-
lässig ist, als sie sich gegen die Verurteilung zur
Zahlung der Klageforderung wendet. Wenn der
Beklagte in Verbindung damit eine (neue)

Widerklage erhebt, so ist deren Zulassung nach

S530 Abs. 1 ZPO zu beurteilen. Der Kläger hat2.086,20 DM

wenn ihm der Standpunkt seines Mandanten

bekannt ist, unter allen Umständen ein Rechts-
mittel einlegen zu wollen (BGH-Entscheidungen

v. 16.10.1974 - lV ZB 32/74, Vers? 1975, 86, und
vom 14. 5. 1981 - Vl ZB 39/80, Vers? 1981, 834).

Ferner ist eine Pflicht zur Nachfrage dann bejaht
worden, wenn der Anwalt sonst nach den Um-
ständen eine Antwort seines Mandanten in

jedem Fall erwarten oder mit besonderen
Schwierigkeiten bei der Postzustellung rechnen
muB (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts -
BVerwG - v. 23. 11. 1982 - BVenwG I C 167.82,

BVenuG 66,240).

Eine Nachfragepflicht besteht schließlich
dann, wenn der Bevollmächtigte eines Betei-
ligten - von sich aus oder auf Veranlassung
seines Mandanten - einen anderen Bevoll-
mächtigten mit der Klageerhebung oder der
Einlegung eines Rechtsbehelfs beauftragt;
denn er muß sich dann vergewissern, daß die-
ser den Auftrag zu übernehmen bereit und an

der Übernahme nicht rechtlich oder tatsächlich
gehindert ist (BGH-Entscheidungen vom
31.5.1976 - Vll ZR 332/75, Versr9 1976, 939, v.

30.11.1978 - lllZR 139/78, Vers? 1979, 190, und
vom 17.4.1985 - tVb ZB 136/84, - NJW - 1985,

1709). Die Nachfragepflicht entfällt folglich,
wenn die Bereitschaft, das Mandat zu über-
nehmen, den Umständen nach aleifelsfrei ist
(BGH-Beschluß v. 19.9.1994 - ll ZB 7/94, NJW
1gg4, 3101 m.w. N.) oder wenn der neue Bevoll-
mächtigte die Übernahme des Mandats bereits
vor der Auftragserteilung verbindlich zugesagt
haI (BGH-Beschluß v. 29.3.1982 - ll ZB 2/82,
VersR 1982, 655). Die fflicht des bisherigen
Bevollmächtigten, den Postzugang bei dem
neuen Bevol I mächtigten zu kontrol lieren, entfäl lt

ferner, wenn der Mandant diesem das Mandat
selbst erteilt hat (BFH-Urteil in BFHE 146, 206,
213, BSIBI ll 1986, 547) oder wenn nach Man-
datsübernahme lediglich weitere, für die Frist-

wahrung notwendige lnformationen übersandt
werden sollen (BFH-Urteil in BFHE 152, 423,

BSIB/ il 1988,546).

Diese in der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung entwickelten RechtsgrundsäZe gehen

mit Recht übereinstimmend davon aus, daß
sich die Angehörigen der rechts- und
steuerberatenden Berufe - wie jedermann -
auf den ordnungsgemäßen Postlauf - auch

bei einem einfachen Brief - verlassen dürfen
(ständige Rechtsprechung des Bundesvertas-
sungsgerichts - BVefiG -, z.B. Beschluß vom
1.12.1982 - 1 BvR 607/82, BVerfG 62,334 m.w.N;
vgL BGH-Beschluß in Vers? 1963,435).

c) Weitergehende Pflichten, den Zugang einer
lnformation des Mandanten über eine ergan-
gene Entscheidung zu kontrollieren, bestehen
auch dann nicht, wenn das MandatvorAblauf
der Rechtsbehelfsfrist gekündigt worden ist.
Die über die Beendigung eines Mandats hin-
auswirkenden Fürsorgepflichten des bisherigen
Bevollmächtigten (vgl. dazu BGH-Beschluß in
Vers? 1963, 435), der über die Bekanntgabe

einer Entscheidung unterrichtet und über die
Anfechtungsfrist belehrt hat, gebieten es auch
bei einem Bevollmächtigtenwechsel nicht, den
Mandanten an den drohenden Ablauf der
Rechtsbehelfsfrist zu erinnern und ihn dadurch
zusäZlich vor dem Risiko zu schü2en, daß er
seinem (neuen) Bevollmächtigten den Rechts-

behelfsauftrag nicht rechtzeitig erteilt. Denn die-
ses Risiko wird durch den Wechsel des Bevoll-
mächtigten wäh rend der Rechtsbehelfsf rist n icht
wesentlich gesteigert.

Es gehört auch nicht zu den Sorgfaltspflichten
bei Übernahme eines Mandats zur Beratung
und Vertretung in Steuersachen, sich ohne
konkreten Anlaß bei dem bisherigen Bevoll-
mächtigten oder dem Finanzamt nach et-
waigen Entscheidungen zu erkundigen, bei
denen noch Rechtsbehelfsfristen laufen. Wer

in einem laufenden Verfahren ein Mandat über-
nimmt, muß sich zwar darüber erkundigen, in

welcher Lage sich das Verfahren befindet (BGH-

Beschl. v. 10.1.1973 - VIZR 65/72, Vers? 1973,

437). Er kann sich dabei jedoch im allgemeinen
auf die lnformationen seines Mandanten über
den Stand seiner Angelegenheiten verlassen
und muß jedenfalls grundsä2lich keine eigenen
Nachforschungen anstellen, ob dessen bisheri-
ger Bevollmächtigter es versäumt hat, seinen
Mandanten über das Ergehen einer Entschei-

dung zu unterrichten, oder ob diesen eine sol-
che lnformation wegen eines Postversehens
möglichenrueise nicht erreicht hat.

2, Das FG ist von anderen Sorgfaltsanforde-
rungen ausgegangen. Sein Urteil ist aufzuhe-
ben, Das FG hat keine tatsächlichen Umstände
festgestellt, die A. veranlassen müßten, den
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Zugang der Einspruchsentscheidungen bei

dem Kläger zu überwachen, oder die von B. ver-

langten, sich bei A. oder dem FA nach dem

Stand der Einspruchsverfahren zu erkundigen.

Das Urteil des FG erweist sich auch nicht im
Ergebnis aus anderen Gründen als richtig (S 126

Abs. 4 FGO). A. hat zwar möglichenrueise inso-

fern gegen ihre Sorgfaltspflichten verstoßen, als

sie offenbar den Kläger nicht, wie es die Recht-

sprechung grundsätzlich fordert (BFH-Urteil v.

29.7.1987 - ll R 32/85, BFH/NV 1988,784; BGH-

Beschluß in Vers? 1993,630), ausdrÜcklich über

die Bedeutung der Klagefrist und das Fristende

belehrt hat. Das steht indes einer Wiedereinsel
zung nicht entgegen; denn die fehlende Beleh-

rung wäre für die Versäumung der Klagefrist

nicht ursächlich geworden, wenn der Kläger die

Einspruchsentscheidungen erst am 17.5. 19BB

erhalten hat.

Die Sache ist nicht entscheidungsreif. Das FG

wird noch zu prüfen und die dafür notwendigen

tatsächlichen Feststellungen zu treffen haben,

ob A. konkreten Anlaß hatte, damit zu rechnen,

daß die Postsendung mit den Einspruchsent-

scheidungen den Kläger nicht rechtzeitig er-

reichen würde. Das FG hat insbesondere bis-

her - von seinem Rechtsstandpunkt aus folge-
rinlriin ninhl r rntarcr rnhl nh rlor friiharan
I lwl tllv I rlvl lt ul llvt uuvl lr, vp

Steuerberaterin des Klägers im Zusammen-

hang mit der Kündigung ihres Mandats Um-

stände bekanntgeworden sind, die zu solchen

Zweifeln Anlaß geben mußten. Ferner kommt in

Betracht, daß Steuerberater B. bei Erteilung des

Mandats Mitteilungen gemacht worden sind, die

ihm konkreten Anlaß zu Nachforschungen

wegen des Standes der Einspruchsverfahren

bieten mußten. Schließlich wird das FG zu wÜr-

digen haben, ob der Vortrag des Klägers zum

tatsächlichen Gesch'ehensablauf ausreichend

glaubhaft gemacht ist, insbesondere daß die

Einspruchsentscheidungen erst am 17.5. bei ihm

eingegangen sind und daß sämtliche für ihne

bestimmte Post, auch die an seine Privatadresse

adressierte, in seiner Firma abgeliefert wird.

Sollte das FG danach zu dem Schluß gelangen,

daß der Kläger unverschuldet an der Wahrung

der Klagefrist gehindert war und ihm Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand zu gewähren

ist, wird es die Streitsache materiell-rechtlich zu

beurteilen haben.

- Abtretung von RA-Honorar

- Schweigepflicht

- Erbauseinandersetzung

- Kündigungsgrund für RA

- Regreßdrohung
(BGH, Urt.v. 17.10.1996 - lX ZR 37/96)

Leitsätze:

1. Die Abtretung der Honorarforderung
eines Recütsanwalts ist auch ohne Zu-
stimmung dee Mandanten wirksam, wenn
der Abtretungsempfänger bereits vor der
Abtretung zum Abwidtler der lGnzlei des
Zendenten bestellt wotden ist, der die
Anwaltstätigkeit a ufgibt

2. Der Dienstbereohtigte trägt die Beweis-
pflic{rt dafür, da8 er die Kündigung durch
den Dienstuerpflicüteten nicfit durctt
eigenes vertragswidriges Verhalten ver-
anlaßt hat.

Tal.hac'lqnel'I qLYVgagt tV.

lm Herbst 1990 beauftragte die Beklagte die

Rechtsanwältin G., die damals mit dem Kläger

und Rechtsanwalt T. - dieser hat in den Vorin-

stanzen den Prozeß für den Kläger geführt - in

einer Sozietät verbunden war, sie u.a. in einem

Erbauseinandersetzungsstreit mit ihrem Bruder

zu vertreten, neben dem sie zur Hälfie am Nach-

laß beteiligt war. Am 28.10.1992 wurde ein von

Rechtsanwältin G. entworfener Erbauseinan-

dersetzungsvertrag zwischen der Beklagten

und ihrem Bruder notariell beurkundet. Nach-

dem die Beklagte Rechtsanwältin G. vorgewor-

fen hatte, sie habe ihre lnteressen nicht hinrei-

chend gewahrt und ihr dadurch Schaden zu-

gefügt, kündigte diese das Mandatsverhältnis

mit Schreiben vom 13.1.1993. Am 25.1.1993

trat Rechtsanwältin G. ihre Honoraransprüche
gegen die Beklagte an den Kläger ab. Am

1. 1. 1993 schied sie aus der Sozietät aus; bereits

am 14.1.1993 war der Kläger für den Zeilraum

bis zum 31.1.1994 zum Abwickler ihrer Kanzlei

bestellt worden.

Kündigung
des Mandatsvertrages

Steuerberaterhonorar

- unwirksame Pauschalhonorarvereinbarung

- gesetzliche Gebühren?

- Zahlung ohne Rechtsgrund?
(OLG Düssedort, Urt.v. 8.2. 1996 - 13 U 38/95)

Leitsatz:

Der Stouerberater, der es unterläBt, den
Mandanten auf die Einhalt der fär die
lfifir*samke*t einer Pauschalhonorar'
vereinbarung er{oderlichen Scfi riftlorm
hinzuweisen, ist in der Weiee zum $o*ra'

denersatz verpflicilrtet da8 es ihm ver'
wehrt 1* sich für die Vergangenheit aul
die Nitirtigkeit der Honorarvereinbarung
zu berufen und tradr den gesetzlichen
( höheren) Gebüh rensätzen abzurec{rnen.

Leitsätze (d. Red.):

1. Die unwirkeame Honorawereinbarung
hindolt den Steserberater nleh;t daran,
sein Honorar flir die Zukunft nacfi der
Steuerberetergebührenverordnung ab-
zurecünen.

2. Eine nicfrtige Pauechalhonorarverein-
barung bewirkt nicltt, daß der tllandant
den Veryütungsanspruch ohne Rechts-
grund beglidren hat.

Aus den Gründen:

Die Berufung ist nur insoweit begründet, als sich

der Beklagte gegen die Verurteilung zur Zah-

lung von 4.543,65 DM nebst Zinsen wendet.

l. Zur Klage

Der Kläger hat als Steuerberater von Mai 1988

bis Ende 1991 die Buchführungsarbeiten für den

Beklagten erledigt. Gegenstand des Rechts-

streits ist die Honorarforderung gemäß Rech-

nung v. 3.3. 1992. Für seine mit ,,Kontierung und

Erfassung" in der Zeit v. 1.1. bis 31.12.1991

beschriebene Tätigkeit berechnete der Kläger

gemäß $ 33 Abs. 1 StBGebV einen Betrag von

17.696,45 DM brutto. ln einer weiteren Rechnung

v. 3,3. 1992 beanspruchte der Kläger für die
Tätigkeit,,Lohnabrechnungen" und,,Jahres-
entgeltmeldungen" ein Honorar von 319,20 DM
brutto.

Auf den Gesamtbetrag von 18.015,65 DM
berücksichtigte der Kläger

Vorschußzahlungen von 5.472,00 DM
sowie einen im Jahre 1992
gezahlten Betrag von 8.000,00 DM.

Das Landgericht hat den

Beklagten antragsgem äB zur
Zahlung der Restforderung von 4.543,65 DM
verurteilt.

Dagegen wendet sich die Berufung mit Erfolg.
Die Forderung aus der Rechnung v. 3.3. 1gg2
über 319,20 DM steht nach Grund und Höhe
außer Streit. Jedoch ist der Kläger nicht berech-
tigt, die Vergütung für seine Tätigkeit unter der
Bezeichnung ,,Kontierung und Erfassung,, für
das gesamte Jahr 1989 nach S33 Abs. 1 StB-
GebV abzurechnen. Ursprünglich hatte der
Kläger das Honorar für diese Tätigkeit in den
Monaten Januar bis September 1991 auf der
Grundlage einer monatlichen Pauschale von
zul.elzt 550 DtV netto abgerechnet. A.ufgr.und

einer mündlichen Absprache zwischen den
Parteien war die monatliche Honorarpauschale
für Kontierung unci Erfassung von zunächst
250 DM den steigenden Umsätzen im Unter-
nehmen des Beklagten angepaßt und bis zum
Jahre 1991 auf monatliche 550 DM angehoben
worden. Diese mündlich getroffene Pauschal-
honorarvereinbarung war nichtig (S 14 StB-
GebV, S 125 BGB). Hierauf kann der Kläger sich
indessen für den Zeitraum bis zum Ende des
3. Quartals 1991 nicht berufen. Denn aufgrund
der bei ihm vorauszusetzenden Sachkunde,
wozu auch die Kenntnis der maßgeblichen
Gebührenordnung gehörte, hätte er den Be-
klagten über die Notwendigkeit belehren müs-
sen, die Gebührenvereinbarung schriftlich
niederzulegen. Diese Nichterfüllung der Hin-
weispflicht verpflichtet den Kläger zum Scha-
denersatz in der Weise, daß es ihm verwehrt
ist, sich auf die fehlende Schriftform und die dar-
auf beruhende Nichtigkeit der Honorarverein-
barung zu berufen (vgl. Senatsurt. v. 28.3.1991

- 13 U 2/91 : Gt 92, 157). Für die aufgrund
der unwirksamen Pauschalvereinbarung be-
reits abgerechneten und bezahlten Zeil-
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b) Das Berufungsgericht hat nicht geprüft, ob

eine solche anwaltliche Pflichtverletzung auf
Fahrlässigkeit beruht (5276 BGB). Es liegt

nahe, daß der Beklagte bei Beachtung der er-

forderlichen Sorgfalt die Pflichtwidrigkeit seines
Vorgehens hätte erkennen und die sich daraus

ergebenden Nachteile für den Kläger hätte ver-

meiden können und müssen. lnsoweil hat sich
der Bekfagte zu entlasten (vgl. BGH, Urt. v.

18.9.1986 - IXZR 204/85, NJW 1987,326,327).

c) Dafür, daß der Mandant eine Bitte seines
Rechtsanwalts um Informationen und Unter-
lagen erfüllt häfte, spricht grundsätzlich der
Beweis des ersten Anscheins (BGH, Urt. v.

10.2.1994 - tX ZR 109/93, NJW 1994, 1472,

1475). Dies entspricht dem Vorbringen des

Klägers, lnsoweit hat das Berufungsgericht
jedoch, wie die Revision zutreffend rügt, rechts-

erhebliches Vorbringen des Beklagten außer

acht gelassen, dab die auf die Lebenserfahrung
gestützte tatsächliche Vermutung des An-

scheinsbeweises erschüttern kann (vgl. dazu

BGH, Urt. v. 20.10.1994 - lX ZR 116/93, a.a.O.

401). Der Beklagte hat unter Beweisantritt be-

hauptet, der Kläger habe ihm die Unterlagen

bewußt vorenthalten; dieser habe Bedeutung

und Wirkung der Baugenehmigungen gekannt,

weil sie ihm vom zuständigen Beamten mehr-

fach erläutert worden seien; der Kläger habe

versucht, die Einschränkungen der Baugeneh-

migungen im Pachtverlrag zu umgehen. Kann

der Beklagte dieses Vorbringen, das entgegen

der Ansicht des Berufungsgerichts hinreichend

substantiiert ist, beweisen, so entfällt für den

Kläger die Beweiserleichterung des ersten

Anscheins.

d) Die für eine Schadenersatzpflicht des Be-

klagten gemäß SS 249 BGB bedeutsame FragO,

was geschehen wäre, wenn der Beklagte sich

vertragsgerecht verhalten hätte, und wie die

Vermögenslage des Klägers dann wäre, hat das

Berufungsgericht - unbeanstandet dahin

beantwortet, daß bei pflichtgemäßem Vorgehen

des Beklagten der Pachtvertrag nicht geschlos-

sen worden und der eingeklagte Schaden nicht

entstanden wären. Die Beweislast trägt insoweit

der Kläger (vgl. BGHZ 123, 311 : Gl 94, 3; 126,

217 : Gl 95, 21).

e) Das Berufungsgericht wird erneut prüfen

müssen, ob der Kläger ein schadenursäch-

liches Mitverschulden zu tragen hat (S 254
BGB), weil er nicht von sich aus dem Beklag-
ten d ie ei nsch läg igen Unterlag en zur Verf üg u ng
gestellt hat.

Zwar greift der Einwand des mitwirkenden Ver-

schuldens in der Regel dann nicht durch, wenn
die Verhütung des entstandenen Schadens
nach dem Vertragsinhalt dem in Anspruch ge-

nommenen Schädiger allein oblag. Deswegen

kann grundsätzlich dem Geschädigten nicht
ein Mitverschulden angerechnet werden, weil er
eine Gefahr, zu deren Vermeidung er einen
Fachmann hinzugezogen hat, bei genügender

Sorgfalt selbst hätte erkennen und abwenden
können. Anders ist dies jedoch, wenn eine
Schadenursache im Bereich der Eigenver-
antwortung des Geschädigten entstanden ist
und dieser dieienige Sorgfalt außer acht ge-
lassen hat, die nach der Sachlage erforder-
lich erschien, um sich selbst vor Schaden
zu bewahren (BGH, Urt. v. 17.11.1994 - lX ZR
208/93, WM 1995, 212, 213 f, m.w.N.). Die wahr-
heitsgemäße und vollständige Unterrichtung
seines Anwalts ist eine Vertragspflicht des Man-
danten (BGH, Urt. v. 28.9.1982 - Vl ZR 221/80,
a.a.O. 35; Borgmann/Haug, Anwaltshaftung
3. Aufl. Kapitel lV Rdnr. 9, 10 - S. 89 -; Voll-

kom mer, Anwaltshaftu ngsrecht 1 989 Rd n r. 99).

Nach dem unter Beweis gestellten Vorbringen

des Beklagten hat der Kläger die Bedeutung

und Wirkung der Baugenehmigungen für den
vorgesehenen Pachtvertrag gekannt, Auch für
einen Rechtsunkundigen war klar, daß die
eindeutigen Bestimmungen der Baugenehmi-
gungen und der Gaststättenerlaubnis einer
Enrueiterung des Gaststättenbetriebs auf das
Obergeschoß des Gebäudes entgegenstanden.

Verständigerweise durfte der Kläger nicht dem

- behaupteten - lrrtum erliegen, die Ausdeh-
nung der Betriebszeit - über die'zuvor maß-
gebliche Campingzeit hinaus - auf das ganze

Jahr durch die Erlaubnis vom 4. 1.1990 habe
die Einschränkungen in den Baugenehmigun-
gen gegenstandslos gemacht; auch diese
Erlaubnis beschränkte - ebenso wie die voran-
gegangene vom 23.8.1983 - den Gaststätten-

betrieb auf das Erdgeschoß.

Der Kläger hat, gestü2t auf die Abtretung,
Begleichung der von Rechtsanwältin G. - im
folgenden : Zedentin - für ihre Tätigkeit in
der ErbauseinanderseZungsangelegenheit er-
teilten Rechnung v.20.11.1992 über 35,062,98
DM abzüglich eines Betrages von 1.244,58 DM
verlangt, den die Zedentin als Teil eines von der
Beklagten am 28. 12. 1992 überwiesenen Geld-
betrages von '15.000 DM auf jenen Rechnungs-
betrag verrechnet hatte. Hilfsweise hat der Klä-
ger die Klage auf elf weitere Rechnungen
gestützt, die die Zedentin der Beklagten erteilt
hatte. Diese hat die Aktivlegitimation des Klä-
gers bestritten, die Rechnung v. 20.'11.1992 als
nicht ordnungsgemäß beanstandet und ferner
gemeinl, die gesamten im Dezember 1992
gezahlten 15.000 DM müßten auf den Rech-
nungsb.etrag von 35.062,98 DM angerechnet
werden. Schließlich hat sie Schadenersalzan-
sprüche wegen der angeblich fehlerhaften
Beratung durch die Zedentin in der Erbschafts-
angelegenheit erhoben; mit diesen Ansprüchen
hat sie gegen die Honorarforderung aufge-
rechnet und wegen des Restbetrages hilfsweise
Widerklage erhoben.

Das Landgericht hat der Klage in Höhe von
32.622,54 DM, das Berufungsgericht hat ihr in
Höhe von 32.402,52 DM stattgegeben;die Hilfs-
widerklage ist in beiden Vorinstanzen abgewie-
sen worden. Mit der Revision verfolgt die
Beklagte den Antrag auf Klageabweisung, hilfs-
weise auf Verurteilung des Klägers zur Zahlung
von 80.639,71 DM weiter,

Aus den Gründen:

Die Revision führt zur Klageabweisung, soweit
die Beklagte zut Zahlung von mehr als
19.625,40 DM verurteilt worden ist. lm übrigen
hat sie keinen Erfolg.

1. Das Berufungsgericht hat den Kläger für
befugt gehalten, die Honorarforderung im eige-
nen Namen geltend zu machen. Es hat dazu
ausgeführt, die Beklagte habe nicht allein die
Zedentin, sondern die gesamte Anwaltssozietät
beauftragt. Anhaltspunkte dafür, daß sie entge-
gen dem lnhalt der auf die Sozietät lautenden
Prozeßvollmacht und der ebenfalls an die
Sozietät gerichteten'Überweisung der 15.000
DM allein von der Zedentin habe vertreten sein

wollen, habe sie nicht substantiiert vorgetragen.
Die Revision greift diese tatsächliche Feststel-
lung des Berufungsgerichts als verfahrens-
fehlerhaft an. Ob ihre Rüge berechtigt ist, spielt
für die Entscheidung keine Rolle; denn auch,
wenn das Mandat nicht der gesamten Sozietät,
sondern allein der Zedentin erteilt war, ist der
Kläger zur Geltendmachung der Forderung
befugt, weil er sie auch in diesem Fall durch
wirksame Abtretung erworben hat.

Nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs ist allerdings die Abtretung der
Honorarforderung eines Rechtsanwalts ohne
Zustimmung des Mandanten in der Regel
gemäß S134 BGB i.V.m. S203 Abs. 1 Nr. 3
SIGB selbst dann nichtig, wenn der Abtre-
tungsempfänger ebenfalls Rechtsanwalt ist
(BGHZ 122, 115, 117 ff;Senafsurf. v. 10.8.1995

- lX ZR 220/94 : Gl 95, 282, WM 1995, 1841,

1842 m.w.N.). Der entscheidende Grund dafür
ist, daß der Abtretungsempfänger, selbst wenn
er seinerseits Rechtsanwalt ist, hinsichtlich der
Tatsachen, die für die abgetretene Forderung
von Bedeutung sind, bis zum lnkrafttreten der
seit dem 9.9. 1994 geltenden Fassung des

S 49 b Abs. 4 Satz 1 BRAO nicht der anwalt-
lichen Schweigepflicht unterlag (Senatsurt. v.

13.5. 1993 - tX ZR 234/92, WM 1993, 1251, 1252

und v. 8.7.1993 - lX ZR 12/93, WM 1993, 1849,

1850). Dieser Grund besteht indessen in einem
Fall wie dem vorliegenden nicht. Der Kläger war
bereits vor der Abtretung zum Abwickler der
Kanzlei der Zedentin bestellt worden, die kurz
darauf ihre Anwaltstätigkeit einstellte. Als Ab-
wickler unterlag er der Schweigepflicht be-
züglich aller Tatsachen, die ihm im Zusammen-
hang mit der damit verbundenen Tätigkeit be-
kannt wurden. Diese bestand in der Abwicklung
aller schwebenden Angelegenheiten (g 55 Abs.
2 Satz 1 BRAO), lm Gegensatz zur Tätigkeit
eines amtlich bestellten Vertreters (vgl. dazu
BGH, IJrt.v. 17.5.1995 - Vllt ZR 94/94, ZtP 1995,

1016, 1018) ist diejenige eines Abwicklers nicht
auf einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum
begrenzt. Zu den Aufgaben des Klägers in sei-
ner Eigenschaft als Abwickler gehörte es
grundsätzlich auch, noch nicht beglichene
Kostenforderungen der Anwältin, deren Kanzlei
er abwickelte, - im eigenen Namen für deren
Rechnung - geltend zu machen. Nach g 55 Abs,
3 SaL 2 BRAO war er hierzu - außer im Rah-
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m en e i n es Koste nfestsetzu n gsverfah re ns - zw ar

nicht verpflichtet, aber doch berechtigt. Wenn

die Rechtsanwältin, anstatt den Kläger ihre

Honorarforderung in dessen Eigenschaft als

Abwickler einziehen zu lassen, sie ihm abtrat,

berührte das nur die Frage, wem das Geld im

lnnenverhältnis zustehen sollte; eine Auswei-

tung der Kenntnismöglichkeiten, die der Kläger

mit der daran geknüpften Verschwiegenheits-

pflicht hatte, war damit nicht verbunden. Aus die-

sem Grunde verstieß eine Erfüllung der sich

regelmäßig aus der Forderungsabtretung nach

S402 BGB ergebenden Pflicht zur lnformation

(BGHZ 122,115,117 f), auf die der Kläger gar

nicht angewiesen war, nicht gegen S203 Abs.

1 Nr. 3 SIGB,

2. Die Revision hat jedoch aus einem anderen

Grund Erfolg, soweit die Beklagte zur Zahlung

von mehr als 19.625,40 DM verurteilt worden ist.

Dieser Tei I des ei n geklagten Honoraranspruchs

ist nicht begründet, weil, wie die Revision zu

Recht geltend macht, die Forderung auf der

Grundlage eines zu hohen Gegenstandswerts

berechnet worden ist.

Das Berufungsgericht hat einen VV'en von

2.181.100 DM zugrunde gelegt. Das ist, wie zwi-

schen den Parteien im wesentlichen unstreitig

ist, der Wert des gesamten Nachlasses, über

den die Beklagte und ihr Bruder stritten. Die

Revision weist zutreffend darauf hin, daß diese

Bewertung der Tätigkeit der Zedentin mit der

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht

in Einklang steht. Danach ist der Gebühren-

streitwert für eine Klage auf Auseinander'

setzung einer Erbengemeinschaft nicht nach

$6 Salz l ZPO und damit nach dem vollen Wert

des Nachlasses (so noch BGH, Beschl. v.

16.2.1962 - V ZR 6/61, NJW 1962, 914,975,), son-

dern gemäß 53 ZPO nach dem lnteresse des

Klägers am Auseinanderse2ungsplan und

damit regelmäßig nach dem Wert seines Erb-

anteils zu bemessen (BGH, Urt. v. 24.4.1975 -
ttt ZR 173/72, NJW 1975, 1415, 1416). Dies gift

nach $8 Abs. 1 Satz 2 BRAGO auch für die

anwaltliche Tätigkeit außerhalb eines gericht-

lichen Verfahrens, wenn der Gegenstand der

Tätigkeit auch Gegenstand eines solchen Ver-

fahrens sein könnte. Diese Vorausselzung ist für

die von der Zedentin für die Beklagte entfaltete

Tätigkeit erfüllt. Diese stritt mit ihrem Bruder über

die Aufteilung des Nachlasses, Der Streit hätte,

wenn er nicht gütlich beigelegt worden wäre, im

ProzeB entschieden werden müssen. Ob in
einem solchen Rechtsstreit über den gesamten

Nachlaß ein Teilungsplan nach 52042 BGB

hätte aufgestellt werden können oder ob sich

dabeiwegen eines zum Nachlaß gehörigen, im

Ausland gelegenen Grundstücks Schwierigkei-

ten ergeben hätten - die Revision weist auf die-

sen Gesichtspunkt hin -, ist für die Anwendung

des S8 Abs. 1 Salz2 BRAGO ohne Bedeutung.

Dafür genügt es, daß zwischen der außerge-

richtlichen Tätigkeit des Anwalts und derjenigen

in einem etwaigen nachfolgenden Gerichtsver-

fahren ein innerer Zusammenhang bestünde

(Riedel/Sußbauer/Fraunholz, BRAGO 7. Aufl.,

$ 8 Bdnr 9). Das ist im vorliegenden Fall zu

bejahen; denn der Erbauseinanderse2ungs-

vertrag, bei dessen Zustandekommen die

Zedentin mitgewirkt hat, diente dazu, beste-

hende Rechtsansprüche zwischen den Parteien

zu regeln. Es kommt entgegen der Ansicht der

Revisionsenruiderung nicht darauf an, ob gerade

auf die im Vertrag getroffene Regelung ein

Rechtsanspruch bestand und deshalb eine

gerichtliche Entscheidung ebenso hätte ausfal-

len müssen. Es genügt, daß ohne die Einigung'

der Beteiligten eine gerichtliche Auseinan-

dersetzung unumgänglich gewesen wäre; zu

welchem Ergebnis sie geführt hätte, ist uner-

heblich. Der Gegenstandswert wäre nur dann

nicht nach S8 Abs. 1 Satz 2 BRAGO, sondern

nach Absa2 2 dieser Vorschrift zu bemessen,

wenn es sich um einen Vertrag gehandelt hätte,

durch den unabhängig von bereits bestehen-

den Verpflichtungen und dem Streit darüber erst

ein neues Rechtsverhältnis zwischen den Betei-

ligten hätte begründet werden sollen (Riedel/

Sußbauer/Fraunholz a.a.O. $ B Rdnr. 12). Das

war hier nicht der Fall. FÜr die vom Berufungs-

gericht angenommene analoge Anwendung

des $ 16 Abs. 5 KostO besteht danach kein

Raum.

Auf der Grundlage eines Gegenstandswerts

von 1.090.550 DM (1/2von 2.181.000 DM) - die

Beklagte ist in der Berufungsinstanz von

1.081.354,26 DM ausgegangen, was innerhalb

derselben Gebührenstufe liegt - beträgt, wie

die Beklagte selbst richtig errechnet hat, die

Gebührenforderung der Zedentin 20.869,98

DM. Hiervon sind die 1.244,58 DM abzuziehen,

2. Für den Fall, daß der Beklagte einen unein-

geschränkten Auftrag erhalten hat und der Kla-

geanspruch nicht verjährt ist, kann der Beklagte

- gemäß der Ansicht des Berufungsgerichts -
dem Kläger wegen Verletzung einer Vertrags-

pflicht zum Schadenersatz verpflichtet sein.

a) Aufgrund seiner umfassenden Betreuungs-
pflicht hat der Rechtsanwalt im Rahmen

eines unbeschränkten Mandats den Sach-

verhalt zu klären, den er seiner fachlichen

Tätigkeit zugrunde legen soll. Dabei darf er in

der Regel auf die Richtigkeit tatsächlicher An-

gaben seines Mandanten ohne eigene Nach-

forschungen vertrauen, solange er die Unrich-

tigkeit oder Unvollständigkeit weder kennt noch

erkennen muß. Dieser Grundsatz gilt jedoch

nicht für die Mitteilung von Rechtstatsachen

und rechtlichen Wertungen, da solche Angaben

des regelmäßig rechtsunkundigen Auftrag-

gebers unzuverlässig sind. lnsoweit muB der

Anwalt die zugrunde liegenden, für die recht-

liche Prüfung bedeutsamen Umstände und Vor-

gänge klären, indem er seinen Mandanten

befragt und von diesem einschlägige Unter-

lagen erbittet; läßt dies keine verläßliche Klärung

enruarten, konnen weitere zumuibare Ermiit-

lungen erforderlich sein ( BG H, U rt. v. 21. 1 1. 1 960

- llt ZR 160/59, NJW 1961, 601, 602;v. 8.10'1981

- llt ZR 190/79, NJW 1982, 437;v. 28.9.1982 -
Vt ZR 221/80, Vers? 1983, 34; v. 29.3.1983 -
Vl ZR 172/81, ZIP 1983, 996, 997 f; v. 15.1.1985

- VtZR 65/83, Gl 17/85:NJW 1985, 1154, 1155;

v. 21.4.1994 - lX ZR 150/93, Gl 94, 258 : WM

1994,1805)

Das Berufungsgericht hat zu Recht angenom-

men, daß der Beklagte - vor AbschluB des

Pachtvertrages - hätte prüfen müssen, ob der

vereinbarte Vertragszweck zu erreichen war.

Dieser sollte nach S 1 Abs. 1 Satz 1 der Vertrags-

urkunde und Abs. 2,5 der,,Anlage zum Pacht-

vertrag" (,,Grundkonsens") dari n bestehen, eine

,,Schank- und Speisewirtschaft" im Erd- und

Obergeschoß des Gebäudes ,,für einen unein-

g esch rän kte n ganzjäh ri g en Gaststätte n betrieb"

zu verpachten. Die vom Beklagten venverteten

Angaben seiner Auftraggeber begründeten

Zweitel und Bedenken, ob dieses Vertragsziel

erreichl werden konnte. Aus $ 1 Abs. 1 SaV 2

der Vertragsurkunde ergibt sich, daß den Ver-

tragspartnern bei Vertragsschluß unklar war, ob

sich die behördliche ,,Erlaubnisurkunde" vom
4. 1. 1990 - gemäß $ 2 des Gaststättengesetzes

- auf das Obergeschoß erstreckte; wenn dies
nicht der Fall war, so hatte die Pächterin nach
dieser Vertragsbestimmung die Erlaubnis auf
ihr Risiko - nach Abs. 5 der Vertragsanlage auf
Kosten des Klägers - herbeizuführen. Danach
war unsicher, ob die Gaststättenerlaubnis auch
das Obergeschoß umfaßte. Dies hätte der
Beklagte mitseinen Auftraggebern erörtern und
den Kläger bitten müssen, ihm die behördliche
Urkunde vorzulegen. Wäre dies geschehen, so
hätte der Beklagte daraus ersehen, daß der 

,

Betrieb einer Gaststätte nur im Erdgeschoß

erlaubt worden war (vgl. $3 GastsfättenG). Aut
die damit verbundene Gefahr für den vorgese-
henen Vertrag und die Folgen seines Scheiterns
hätte der Beklagte hinweisen müssen. Den

Kläger hätte er über Art und Ausmaß des Haf-

tungsrisikos aufklären müssen, das sich daraus
ergab, daß dieser in Abs. 2 der Vertragsanlage

zusicherte,,,daß sämtliche Vorausse2ungen für
einen uneingeschränkten ganzjährigen Gast-
stättenbetrieb vorliegen bz:u't. im Augenblick
noch fehlende Vorausse2ungen geschaffen

werden", und in $7 der Vertragsurkunde dafür
die Haftung übernahm.

Nach der unbeanstandeten Feststellung des
Berufungögerichts muBten sich einem Rechts-
kundigen Zweifel an der Durchführbarkeit des
Vertrages auch deswegen aufdrängen, weil die
Pachträume einem Campingbetrieb im AuBen-
bereich dienten, so daß der Beklagte vom
Kläger Einsicht in die Baugenehmigung hätte

erbitten müssen (vgl. dazu Gaentzsch NJW
1986,2782 2791). Dieser hätte der Beklagte ent-
nommen, daß eine Nu2ung des Gebäudes als
Gaststätte über den Campingbetrieb hinaus
ausgeschlossen war und das Obergeschoß nur
nach behördlicher Genehmigung ausgebaut
werden durfte. Daraus ergaben sich Zweifel, ob
der vereinbarte Zweck des Pachtvertrages

erreichtwerden konnte. Auch darauf und auf die
damit verbundene Gefahr eines Fehlschlags

des Vertrages hätte der Beklagte hinweisen
müssen.

Dieser hat nicht behauptet, die Unterlagen vom
Kläger verlangt zu haben (vgL dazu BGH, lJrt.

v. 5.2.1987 - IXZR 65/86, Gl 87 66:NJW 1981
1322,1323).

@
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ein übernommen hat, so daß der Klagean-

spruch unverjährt wäre. lnsoweit ist eine Sach-

aufklärung erforderlich. Die Beweislast für den

frühen Verjährungsbeginn trägt der Beklagte

(vgt. BGH, Urt. v. 30. 1. 1980 - Vlll ZR 237/78, WM

1980, 532, 534; Baumgärtel/Laumen, a.a.O.

BGB S 194 Rdnr. l).

2.Ein deliktischer Schadenersatzanspruch

wegen Parteiverrats (5823 Abs. 2 BGB mit

S356 SIGB) entfällt entgegen der Ansicht der
Revisionsenruiderung, so daß die Verjährungs-

regelung des $852 BGB ausscheidet. Der

beklagte Rechtsanwalt hat mit dem Entwurf des

Pachtvertrages im Auftrag beider Vertrags-
partner nicht in derselben Rechtssache beiden

Parteien pflichtwidrig Beistand geleistet. Die

Vertragspartner haben mit dem Auftrag, einen

Vertrag mit einem im wesentlichen von ihnen

vereinbarten lnhalt zu entwerfen, dem Beklag-

ten die Wahrnehmung eines gemeinsamen

lnteresses anvertraut, so daß ein Mißbrauch des

Vertrauens im Dienste des Gegners entfällt (vgl.

RGSI 14,365,379 f;BGHSI 5,301,307 f; 12,96,

98; Hübner, Leipziger Kommentar zum SIGB

10. Aufl.5356 Rdnr. 85).

Zu Recht beanstandet die Revision weiterhin die

Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagte

hafte dem Kläger wegen Schlechterfüllung des

Anwaltsvertrages.

1. Der Ansicht des Berufungsgerichts, der

Beklagte habe eine Vertragspflicht zur Klärung

des Sachverhalts verletzt, liegen rechtsfehler-

hafte tatsächliche Feststellungen zugrunde, wie

die Revision zutreffend rügt.

Das Berufungsgericht hat die substantiierte Be-

hauptung des Beklagten außer acht gelassen,

er habe nur den eingeschränkten Auftrag erhal-

ten, einen von den Vertragspartnern bereits

vereinbarten Vertragsinhalt in eine geeignete
juristische Form zu bringen; der Kläger habe

ihm keine Unterlagen übergeben und ihn mehr-

fach darauf hingewiesen, daß er sich aus-

schließlich mit dieser Aufgabe zu befassen habe

und ,,mit sonst nichts".

Aufgrund eines Dienstauftrags ist der
Rechtsanwalt seinem Auftraggeber grund-
sätzlich zu einer umfassenden und erschöp-
fenden Beratung verpflichtet. Der Anwalt muß
prüfen, ob der ihm vorgetragene Sachverhalt
geeignet ist, den vom Auftraggeber erstrebten

Erfolg herbeizuführen. Den Mandanten muß der
Rechtsanwalt vor Nachteilen bewahren, soweit

solche voraussehbar und vermeidbar sind;

Zweifel und Bedenken, zu denen die Sachlage

Anlaß gibt, muß der Anwalt darlegen und mit

seinem Auftraggeber erörtern (BGH, Urt. v.

22.10.1987 - lX ZR 175/86, Gl 88, 226: NJW

1988, 563, 566; v. 29.4.1993 - lX ZR 101/92,

Gt 93, 260 : NJW 1993, 2045; v. 20. 10.1994 -
lX ZR 116/93, Gl 95,70:WM 1995, 398, 399 f,

jeweils m.w.N.). Diese fflichten obliegen dem

Rechtsanwalt im wesentlichen auch dann, wenn
er - abweichend vom Regelfall - einen Werk-

vertrag geschlossen hat ($$ 631, 675 BGB; vgl.

Rinsche, Die Haftung des Rechtsanwalts und
des tVotars 5. Aufl. Rdnr. l5). Den versproche-

nen Vertragsentwurf konnte der Beklagte nur

dann mangelfrei erstellen, wenn er den zu-
grundeliegenden Sachverhalt geklärt hatte. Der
Werkvertrag begründet nach seinem Zweck
Pflichten des Unternehmers, den Besteller
über Umstände zu unterrichten, die er nicht
kennt, deren Kenntnis aber für seine Ent-
schließungen bedeutsam sind, und ihn auf
Gefahren für das Gelingen des Werks hinzu-
weisen (vgL BGH, Urt. v. 9.7.1987 - Vll ZR

208/86, WM 1982 1303 f;v. 24.9.1992 - Vll ZR

213/91, DB 1993, 1281).

Bei Richtigkeit des Vorbringens des Beklagten

hat jedoch der Kläger dem Beklagten eindeu-
tig zu erkennen gegeben, daß er seiner fach-
lichen Hilfe nur in der behaupteten Art, Richtung

und Reichweite bedürfe; dann könnte der

Kläger dem Beklagten aber nicht vonrerfen,
dieser häfte über die in Auftrag gegebene

Formulierungshilfe hinaus den Sachverhalt
kfären müssen (vgl. BGH, Urt. v. 22.10.1987 -
lX ZR 175/86, a.a.O.).

Da der Kläger dagegen ein unbeschränktes

Mandat behauptet hat, das er beweisen muß
(vgL BGH, Urt. v. 28.5.1991 - lX ZR 181/90, WM

1991, 1427 1429; Baumgäftel/Laumen, a.a.O.

BGB S 675 Rdnr. 7), ist insoweit eine Sachauf-

klärung gemäß den Beweisantritten der Parteien

erforderlich.

die der Kläger selbst sich als Teilbetrag der von

der Beklagten gezahlten 15.000 DM auf die

Honorarforderung anrechnen läßt. Dem Kläger

stehen danach noch 19.625,40 DM zu.

3. Die weiteren gegen den Klageanspruch als

solchen gerichteten Einwendungen der Beklag-

ten sind unbegründet,

a) Beklagte hat in den Vorinstanzen geltend

gemacht, ihr seien durch die von der Zedentin

mit dem Schreiben vom 13.1.1993 ausgespro-

chene Kündigung zusätzliche Anwaltskosten
in Höhe von 2048,35 DM entstanden. Sie hat
gemeint, insoweit einen Schadenersatzan-
spruch gegen die Zedentin zu haben. Das

Berufungsgericht hat einen solchen Anspruch

verneint, weil die Zedentin wegen des Verlustes

des Vertrauens der Beklagten in deren Kompe-

lenzzur Kündigung berechtigt gewesen sei. Die

Revision weist an sich zu Recht darauf hin, daß

unter dem von der Beklagten geltend gemach-

ten Gesichtspunkt schon die Honorarforderung

der Zedentin nach 5628 Abs. 1 Satz 2 BGB
gemindert sein kann. lndessen sind die Vor-

ausselzungen auch hierfür nicht dargetan.

Nach jener Bestimmung kann der Dienstver-
pflichtete u. a. dann, wenn er nach $ 626 oder
S627 BGB kündigt, ohne durch vertrags-
widriges Verhalten des anderen Teils dazu
veranlaßt worden zu sein, die Vergütung inso-
weit nicht beanspruchen, als seine bisheri-
gen Leistungen infolge der Kündigung für
den anderen kein Interesse haben. Das kann

für den kündigenden Rechtsanwalt den Ver-
lust der Vergütung in dem Umfang zur Folge
haben, in dem der Mandant nunmehr einen
anderen Anwalt beauftragen und vergüten
muß (Senatsurt. v. 30.3.1995 - lX ZR 182/94,

WM 1995, 1288). Das Berufungsgericht hat

indessen nicht festgestellt, daß die Zedentin

nicht durch ein vertragswidriges Verhalten der

Beklagten zur Kündigung veranlaßt worden ist.

Der Kläger hat dazu unter Vorlage von Briefen

der Zedentin an die Beklagte im einzelnen vor-
getragen, diese habe durch grundlose Vorwürfe

und Androhung unbegründeter Regreßforde-

rungen das Vertrauensverhältnis zerstört; in

einem Schreiben vom 20.11.1992 hatte die
Zedentin der Beklagten angekündigt, sie werde

die Bereitschaft, alle Tätigkeiten zur Abwicklung

des Erbauseinanderse2ungsvertrags durchzu-

führen, nicht aufrechterhalten, wenn die
Beklagte ,,von den grundlosen Anschuldigun-
gen nicht Abstand" nehme. lm Kündigungs-

schreiben v. 13.'1.1993 heißt es, die Beklagte

habe in einem Telefongespräch am 11.1.1993

neue unberechtigte Anschuldigungen erho-
ben und wiederum RegreBansprüche ange-
meldet. Ein solches Verhalten des Mandanten
ist vertrags'nvidrig i.S.d. S62S Abs. 1 Salz 2
BGB. Die Beklagte hal zwar geltend gemacht,

die Vonruürfe seien berechtigt gewesen. Das trifft
jedoch teilweise schon nach dem eigenen

Sachvortrag der Beklagten nicht zu; im übrigen

ist ihr diesbezügliches Vorbringen unsubstan-

tiiert (siehe dazu unten 4).

Das geht zu Lasten der Beklagten. S 628 Abs. 1

SaV2 BGB enthält einen Ausnahmetatbestand
gegenüber SaL 1 dieser Vorschrift, wonach im

Fall der Kündigung der Dienstverpflichtete
grundsäZlich einen seinen bisherigen Leistun-

gen entsprechenden Teil der Vergütung zu

beanspruchen hat. Das Vorliegen dieses Aus-
nahmetatbestands hat der Dienstberechtigte

darzulegen und zu beweisen (BGH, Urt. v.

8.10.1981 - ilt ZR 190/79, NJW 1982,437,438;
Staudinger/[rleumann, BGB 12. Aufl. $ 628
Rdnr. 30; Baumgärtel, Handbuch der Beweis-

last iln Privatrecht Bd. 1, 2. Aufl. $628 Rdnr. 1;

teitweise unklar Erman/Hanau, BGB 9. Aufl.,

$628 Rdnr. 7). Dem entspricht der Vortrag der
Beklagte nicht.

b) Die Beklagfe hat gemeint, die gesamten am

28.12.1992 überwiesenen 15.000 DM seien auf

die den Gegenstand dieses Rechtsstreits bil-

dende Rechnung der Zedentin v. 20.11.1992

anzurechnen. Dies habe sie bei der Zahlung

dadurch bestimml, daß sie auf dem Überwei-

sungsbeleg den Venrvendungszweck mit,,R.-E.,

Vertragsabwickl u ng" geken nzeich net habe; das
habe der in der Rechnung angegebenen Be-

zeichnung ,R. '/. R. Vertragsabwicklung" ent-

sprochen, Das Berufungsgericht hat hierzu fest
gestellt, die Überweisung habe sich nicht spe-

ziell auf die Rechnung v. 20.11.1992 bezogen.

Dies greift die Revision zu Unrecht an.

Nach dem Vortrag des Klägers hatte die

Beklagte vor der Übenrueisung eine weitere Ab-
schlagszahlung auf die ,,Rechnungen . . . vom
19. und 20.11.1992" als Zeichen ihres guten

Willens angekündigt. ln einem Schreiben an die

Gt-1/97



E

Gt-1/97

Beklagte v. Z 1.1993 hatte die Zedentin dieser
mitgeteilt, sie habe die Teilzahlung ,,auf die aus

der beigef ügten Aufstell u n g ersichtl ichen Rech-

nungen verrechnet, da Sie einen Verwendungs-

zwecknicht angegeben haben". lm Kündigungs-

schreiben der Zedentin v. 13. 1.1993 hieß es:

,,Auf meine offenen Rechnungen v. 20.11.1992

haben sie kürzlich einen Teilbetrag von 15.000

DM gezahlt." Am 14. 1. 1993 schrieb die Beklagte

ihrerseits der Zedentin, ,,eine detaillierte Über-
prüfung lhrer zahlreichen Forderungen an mich"

sei ihr bis je2t noch nicht möglich gewesen;als

Zeichen guten Willens habe sie vorerst einen
Betrag von 15.000 DM übenruiesen. Die Beklagte

hat sich demgegenüber in den Tatsachenin-

stanzen darauf beschränkt, auf den Vermerk auf
dem Übenrueisungsbeleg zu verweisen. Unter

diesen Umständen ist es aus Rechtsgründen

nicht zu beanstanden, daß das Berufungsge-

richt sich von einer Anrechnungsbestimmung
der Beklagten nicht hat überzeugen können.

Daß die von der Zedentin vorgenommene Ver-
rechnung der in 5366 Abs.2 BGB bestimm-

ten Reihenfolge entspricht, hat die Beklagte

nicht bestritten.

4. Die von der Beklagten geltend gemachten

Schadenersa2ansprüche sind unbegründet.

a) Die Beklagte hat der Zedentin vorgeworfen,

sie habe sich bei Abschluß des notariellen Ver-

trages v. 28,10. 1992 - die Beklagte selbst war

dabei nicht zugegen - nicht damit einverstan-

den erklären dürfen, daß die beiden ihr zuge-
wiesenen Grundstücke in W und B. ihr mit
338.600 DM bzw. 320.000,DM angerechnet
wurden. Auf den Grundstücken hätten nicht
valutierte Grundschulden von 48,600 DM bzw.

60,000 DM gelastet; diese Beträge müßten

abgezogen werden. Dem ist das Berufungs-
gericht entgegen der Ansicht der Revision zu

Recht nicht gefolgt. Die Beklagte hatte die

Grundstücke vor Abschluß des Vertrages mit

ihrem Bruder in der Zwangsversteigerung

erworben. Sie hatte das Grundstück in W. für
290.000 DM und dasjenige in B. für 260,000
DM ersteigert, und zwar jeweils unter Über-

nahme der nach den Versteigerungsbedingun-
gen bestehenbleibenden, im geringsten Gebot

enthaltenen Grundschulden von 48.600 DM

bzw. 60.000 DM. Die jeweiligen Summen aus
Zuschlags- und Grundschuldbetrag entspra-

chen in etwa den vom Versteigerungsgericht
festgestellten Verkehrswerten. DaB der Beklag-
ten bei der Erbauseinandersetzung die ihr zu-
gewiesenen Grundstücke mit jenen Werten

angerechnet worden sind, ist deshalb korrekt;

eine Fehlberatung durch die Zedentin liegt nicht
vor.

b) Zum Ausgleich für das im Vertrag vom

28.10.1992 dem Bruder der Beklagten zuge-
wiesene Grundstück in G. C, hat diese Grünland
in A. erhalten. Die Beklagte hat behauptet,
dieser Ausgleich sei unangemessen gewesen,

weil das Grünland so gut wie nichts wert gewe-

sen sei. Der Kläger hat seinerseits vorgetragen,

der Vertragsinhalt sei in diesem Punktvorher mit

der Beklagten abgesprochen gewesen. Die

Beklagte hat sich demgegenüber darauf be-
schränkt, dies zu bestreiten. Das reicht, wie das
Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht ange-
nommen hal, zur Darlegung einer fflichtverlet-
zung der Zedentin nicht aus.

c) ln dem Auseinandersetzungsvertrag haben

die Beklagte und ihr Bruder bestimmte Gut-
achterkosten in Höhe von 1.625 DM je zur

Hälfte übernommen. Die Beklagte hat behaup-
tet, es sei abgesprochen worden, daß diese
Kosten allein von ihrem Bruder zu tragen seien.

Der Kläger hat dazu auf das Schreiben der
Zedentin v, 20.11.1992 venruiesen, worin einge-
hend dargestellt ist, daß die hälftige Aufteilung
vorher mit der Beklagten abgesprochen gewe-

sen sei.

Auch insoweit hat sich die Beklagte mit einem
Bestreiten begnügt. Diesen Vortrag hat das
Berufungsgericht entgegen der Ansicht der
Revision zu Recht nicht ausreichen lassen.

d) Das gleiche gilt für die im Vertrag vom
28. 10. 1992 festgesetzte Entschädigung, die die
Beklagte für die vor dem Vertragsschluß von ihr

allein genutzten Grundstücke A. 3 und 15 zu

zahlen hatte. Der Kläger hat zur Berechnung

der Beträge von 9.306 DM und 23.500 DM auf
ein Schreiben der Zedentin v. 16.11.1992 ver-
wiesen, in dem die Berechnung der Nu2ungs-
entschädigung ausführlich erläutert ist. Die

Beklagte hat lediglich geltend gemacht, die
Zedentin selbst habe in einem Schriftsatz, den
sie in einem früher zwischen ihr, der Beklagten,
und ihrem Bruder geführten Rechtsstreit verfaßt

im Revisionsverfahren mangels anderer tat-

sächlicher Feststellungen zugrund zu legen ist,

das Mandat mit der Unterzeichnung des
Pachtvertrages beendet war, wie die Revision

zu Recht rügt. Lag ein Dienstvertrag vor, so

endete der Auftrag mit seiner Erledigung (vgl.

dazu BGH, Urt. v. 10.10.1978 - Vl ZR 115/n
NJW 1979, 264, 265; v. 29.11.1983 - Vl ZR 3/82,

VersÄ 1984, 162, 163; v. 16.17.1995 - lX ZR

148/94, a.a.O.). Handelte es sich um einen Werk-

vertrag, so wurde das Mandat beendet, als die

Auftraggeber den Vertragsentwurf als in der
Hauptsache vertragsgemäße Leistung abnah-
men, indem sie diesen unterschrieben (vgt.

BGH, Urt. v. 16.11.1995 - lX ZR 148/94, a.a.O).

Der Klageanspruch verjährte dann nach $ 51

Fall 2 BRAO a. F. Die Veriährung beginnt mit
dem Mandatsenden wenn - wie hier - erst
später der Schaden aus der anwaltlichen
Pflichtverletzung entstanden ist; dies führt -
gemäB dem Wortlaut der Bestimmung und
dem Willen des Gesetzgebers - zu einer
früheren Verjährung als nach der Hauptre-
gelung des $51 Fall 1 BRAO a.F. (BGHZ94,

380, 390; BGH, Urt. v. 16. 11. 1995 - IXZR 148/94,

a.a.O.),

Begann die Verjährung mit einer Beendigung

des Auftrags am 8.12,1990, so ist der Klage-

anspruch vor Einreichung der Klage verjährt.

Ein Sekundäranspruch, der dem haftpflichti-
gen Rechtsanwalt die Einrede der Primärver-
jährung venruehrt (S 249 BGB), entstand in die-
sem Falle nicht, weil der Beklagte vor einem
solchen Mandatsende keinen begründeten
Anlaß zur Prüfung einer eigenen Regreß-
pflicht hatte; im übrigen hätte die für ihn lau-

fende Verjährungsfrist ebenfalls mit Mandats-

ende begonnen (vgL BGHZ 94, 380, 385 ff,

Gl32/85;BGH, Urt.v. 16. 11. 1995 - IXZR 148/94,

a.a.O.541 f).

Eine seit dem 8.12.1990 laufende Verjährung

war nicht gemäß dem Vortrag des Klägers
gehemmt (SS202 Abs. 1, 205 BGB). Eine ent-
sprechende Anwendung des 5852 Abs. 2
BGB entfällt.(BcH, IJrt. v. 15.12.1988 - lX ZR

33/88, Gl 89, 123 : WM 1989, 581, 583). Eine

Stillhalteabrede, wonach der Schuldner vor-

übergehend die Zahlung verweigern darf, hat

der Kläger, der insoweit die Darlegungs- und

Beweislast trägt, nicht schlüssig behauptet (vgl.

BGH, Urt. v. 14.11.1991 - lX ZR 31/91, Gl 92, 71

: NJW 1992, 836, 837; v. 5.11.1992 - lX ZR
200 /91, a. a.O. 1 323 ; Bau m g ärtel / Lau m en, H an d -

buch der Bewer's/ast im Privatrecht 2. Aufl. BGB

$ 194 Rdnr. 2,). Nach dem Klagevortrag hat der
Beklagte auf den Vorschlag, eine Vergleichs-
lösung unter Einbeziehung aller Beteiligten her-
beizuführen, geantwortet, er sei ohne Rück-
sprache mit seinem Haftpflichtversicherer
nicht in der Lage zu erklären, ob und gege-
benenfalls in welcher Höhe er sich an einem
Vergleich beteiligen werde; vereinbarungs-
gemäß hat der Kläger dem Beklagten das
Anspruchsschreiben vom 2. 12. 1993 zugesandt
zur Weitergabe an den Haftpflichtversicherer.
Ein solches Verhalten des Beklagten durfte
der Kläger nicht dahin werten, der Beklagte
biete ihm an, die Verfolgung eines Schaden-
ersatzanspruchs vorläufig zurückzustellen
und die Zeit bis zur Stellungsnahme des Haft-
pllichtversicherers nicht in die Verjährungsfrist
einzurechnen. Naöh seinem Anspruchsschrei-
ben hat der Kläger eine solche Deutung auch
nicht vorgenommen, sondern den Beklagten -
vergeblich - um einen Verzicht auf die Ver-
jährungseinrede gebeten.

Unbegründet ist auch der Arglisteinwand des
Klägers (5242 BGB). Daran sind mit Rücksicht
auf den Zweck der Verjährungsregelung
strenge Anforderungen zu stellen (BGH, Urt. v.

3.11.1988 - tXZR 203/8ZWM 1988, 1855, 1858).

Nach dem Vorbringen des Klägers, der die
tatsächlichen Vorausse2ungen eines Rechts-
mißbrauchs darzulegen und zu bewelsen hat
(vgl. Baumgäftel/Laumen a.a.O.), hat der Be-
klagte den Kläger nicht von dem rechtzeitigen
Einklagen des Regreßanspruchs abgehalten
oder nach objektiven Maßstäben zur Annahme
veranlaBt, der Anspruch werde ohne Rechts-
streit erfüllt oder - ohne Verjährungseinrede -
nur mit sachlichen Einwendungen bekämpft
werden (vgl. BGHZ9, 1, 5; 71, 86, 96; 93, 64, 66).

c) Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt,
ob - gemäß dem Vorbringen des Beklägten -
dessen Mandat nur den Entwurf eines Pacht-
vertrages zum Gegenstand hatte und deswegen
mit der Unterzeichnung der Vertragsurkunde
am 8.12.1990 beendet war oder ob, wie der
Kläger behauptet hat, der Beklagte für ihn auch
dieVertragsabwicklung bis in dasJahr 1992 hin-
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gemäß dem Regellall zu einem Dienstvertrag
(55611, 675 BGB) oder ausnahmsweise zu

einem Werkvertrag der Parteien (55631, 675

BGB) geführt hat; in beiden Fällen verjährt der
geltend gemachte Anspruch auf Ersatz eines
Schadens aus der Venruertung des angeplich
fehlerhaften Vertragsentwurfs nach S51 BRAO

n.F. (vgl. BGH, Urt. v. 16. 11.1995 - IXZR 148/94,

Gl 96, 55 : WM 1996, 540, 541).

.1. a) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon
ausgegangen, daß der behauptete Schaden
infolge eines fehlerhaften Vertragsentwurfs des
Beklagten nicht schon mit dem Abschluß des
Pachtvertrages am 8.12.1990 entstanden ist.

Die Revision kann sich für ihre gegenteilige

Ansicht nicht auf die Senatsurteile v. 7 5. 199'1

(txzR 188/90, Gt91,223
und v. 27.1.1994 (lX ZR 195/93, Gl 94, 198 :
NJW 1994, 1405, 1407) berufen; diese Ent-

scheidungen betreffen den - hier nicht vorlie-
genden - Fall, daB zu einer nachteiligen Ver-

mögensanlage geraten wurde. Ein Schaden,

der einen Ersatzanspruch des Auftraggebers
gegen seinen Anwalt und damit den Ver-
jährungsbeginn gemäß S51 Fall 1 BRAO a.F.

auslöst, tritt ein, wenn sich die Vermögenslage
des Betroffenen infolge des schädigenden
Ereignisses objektiv verschlechtert hat; dies
ist nicht der Fall, solange nur das Risiko eines
Vermögensnachteils aus der Pflichtverlet-
zung besteht (BGH, Urt. v. 16.11.1995 - lX ZR

148/94, a.a.O., m.w.N.).

Bei Vertragsschluß war entgegen der Meinung

der Revision noch nicht mit Sicherheit abzuse-

hen, daB die Pächterin vom Kläger Minderung
des Pachtzinses und Schadenersa2 verlangen
werde. Damals war es offen, ob und gegebe-

nenfalls welche Rechte die Pächterin gegen den

Kläger geltend machte, sobald sich heraus-

stellte, daß sie das Gebäude entgegen dem Ver-

trag nicht unbeschränkt als Gaststätte nutzen

durfte. Es wär nicht ausgeschlossen, daß die

Pächterin sich - im Wege einer einvernehm-
lichen Vertragsänderung - damit begnügte, die

Gaststätte - ebenso wie zuvor der Beklagte -
im Erdgeschoß zu betreiben; in diesem Falle

wären das Obergeschoß nicht ausgebaut wor-
den und der geltend gemachte Schaden nicht

entstanden. Eine gütliche Vertragsanpassung,

die dem Kläger den eingeklagten Schaden

ersparte, war auch noch möglich, nachdem die
Ausbauarbeiten nach Vertragsschluß - angeb-
lich noch im Dezember 1990, wie die Revision
geltend macht - begonnen hatten. Ob und
gegebenenfalls wann dem Kläger der einge-
klagte Schaden entstand, hing davon ab, wie
die Pächterin gegenüber ihrem Vertragspartner
auf den Mangel der Pachtsache reagierte;
frühestens und nur dann, wenn sie deswegen
Rechte gegen den Kläger geltend machte,
konnte dieser eine Vermögenseinbuße er-
leiden (vgl. BGH, Urt. v. 5.11.1992 - tX ZR
200/91, NJW 1993, 1320, 1321 betreffend die
unzulässige Teilkündigung eines Veftrages; v.

16.11.1995 - lX ZR 148/94, a.a.O. wegen eines
f e h I e r h afte n Ve rtrag se ntw u rfs).

Erst dadurch wurde ein fälliger, klagbarer
Schadenersa2anspruch des Klägers gegen
den Beklagten wegen der behaupteten fflicht-
verletzung im Sinne des g 198 BGB ausgelöst
(vgl. BGHZ 55, 340,341 ; 113, 1BB, 193);bis dahin
bestand nur das Risiko eines solchen Nachteils.
Danach war der Kläger mit Vertragsschluß
selbst dann noch nicht geschädigt, falls, wie die
Revision meint, die Pächterin schon damals
Rechte gegen ihren Vertragspartner aus SS53Z
538, 58.1 BGB hatte. Solange sie daraus nicht
Ansprüche gegen den Kläger geltend
machte, lag bei der gebotenen wertenden
Betrachtung allenfalls eine Vermögensge-
fährdung vor, die - auch aus Gründen der
Rechtsklarheit - jedenfalls für das Entstehen
eines Regreßanspruchs gegen einen Dritten
noch nicht einem Schaden gleichstand (vgl.

BGH, Utt. v. 15.10.1992 - lX ZR 43/92, Gt 93,
117 : WM 1993, 253, 255). Vielmehr ist dieser
nach dem bisher vorgetragenen Sachverhalt
erst eingetreten, als die Pächterin mit Schreiben
an den Kläger v. 17.5.1991 den Vertrag ange-
fochten und Rechte aus gg 532 538 - mit g 5Bl

- BGB geltend gemacht hat (vgL BGH, IJrt. v.

16.11.1995 - lX ZR 148/94, a.a.O.). Erst von
diesem Zeitpunkt an hatte der Kläger ein
schutzwürdiges lnteresse an einem Rückgriff
gegen den Beklagten.

Dann wäre eine Verjährung nach gS1 Fall 1

BRAO a. F. durch die Klageerhebung unter-
brochen worden (SS209 Abs. 1, 211,21T BGB).

b) Das Berufungsgericht hat jedoch übersehen,
daß nach dem Vorbringen des Beklagten, das

habe, eine n ied ri gere Entschäd ig u ng berech net.
Demgegenüber hat der Kläger vorgetragen, der
dortige Prozeßvortrag sei objektiv nicht zutref-
fend gewesen und habe sich bei den Vergleichs-
verhandlungen mit dem Bruder nicht aufrechl
erhalten lassen. Unter diesen Umständen ist es
nicht zu beanstanden, daß das Berufungsge-
richt ausgeführt hat, der Vortrag des Klägers zur
Berechnung der Mietwertanteile sei von der
Beklagten nicht erschüttert worden.

- Nichtiger Geschäftsbesorgungsvertrag

- Verbrauch RA-Gebühren
(BGH, Urt.v. 10.10.1996 - ttt ZR 205/1995)

Leitsätze:

Zr Slttsnwidriglreit eines auf die Vernitt-
luag einor Adoption anm äreeke des
Errverbe einw Adolstitels gerichteten
G€€cüäfr sbeorgungcverkago.

lllerlangü der Aufrraggeber eines nir*rü-
gen Gosdräfubmorgungevertrage unter
Anwendung dar Grundsätze der Ge-
sc*räfu|üänrng ohne Autuag nadr Sg 6gl
S* 2, 687 1. Alt BGB die zur Durcfr-
fährung das Gescfiäfu trcuhänderisoh
äborlassenen Gelder herauc, so beant-
wortet sich die Fragg ob die äbergebe-
nen Gelder zrroc*enbprec$end verwen-
det woden siad, nac*r den - wenn aue*r
nid*igon - geüofrenen T,reuhandabrcden.

Tatbestand:

Die Parteien, im fraglichen Zeitraum beide
Rechtsanwälte, streiten über die bestim-
mungsgemäße Verwendung eines treuhän-
derisch überlassenen Geldbetrages.

Auf eine entsprechende Zeitungsanzeige hin
bekundete der Kläger dem VermitUer Z. gegen-
über sein lnteresse daran, von einer adoptions-
willigen Adligen als Kind angenommen zu
werden. Z. erklärhe dem Kläger, daß mit der
Durchführung des,,Adoptionsverfahrens" der

Beklagte betraut werden müsse und für die
Adoption insgesamt ein Betrag von 175.000 DM
aufzuwenden sei.

Der Kläger se2te sich daraufhin mit dem
Beklagten in Verbindung und übersandte die-
sem im November 1992 zwei Verrechnungs-
schecks über 50.000 DM und 125.000 DM. Der
Beklagte ließ diese Schecks auf ein von ihm ein-
gerichtetes Anderkonto einziehen. Noch im
November/Dezember übenruies der Beklagte
zunächst 35.000 DM und wenig später 89.000
DM an eine von ihm eingeschaltete Rechts-
anwaltskanzlei, die diese Gelder an den ,Jitel-
händler" W weiterleitete. 15.000 DM erhielt der
Vermittler Z; einen Betrag von 36.000 DM
behielt der Beklagte, nach seiner Darstellung als
ihm gegen W. zustehenden Honoraranspruch,
ein und verbuchte ihn als Berufseinkünfte.

Am Tage vor dem vom Vormundschaftsgericht
auf den 16.9.1993 anberaumten Adoptions-
termin traf sich der Kläger mit der adoptions-
willigen Gräfin v. Y.; er teilte ihr mit, daß er an
der Adoption kein lnteresse mehr habe.

Der Kläger verlangt von dem Beklagten Rück-
zahlung der diesem übergebenen j75.000 DM
nebst Zinsen und Herausgabe von Schrift-
stücken. Das Landgericht hat der Klage stattge-
geben. Auf die Berufung des Beklagten hat
das Berufungsgericht die Verurteilung zur Zah-
lung nur hinsichtlich des von dem Beklagten
einbehaltenen Betrags von 36.000 DM nebst
Zinsen aufrechterhalten; die weitergehende
Zahlungsklage hat es abgewiesen. Hinsichilich
der Verurteilung zur Herausgabe von Unterla-
gen hat das Berufungsgericht die Berufung
mangels fehlender Begründung als unzulässig
zurückgewiesen. Mit der Revision begehrt der,
Kläger die Wiederherstellung des erstinstanz-
lichen Urteils. Der Beklagte verfolgt mit der
Anschlußrevision seinen Antrag auf vollständige
Abweisung der Klage weiter.

Aus den Gründen:

Revision und Anschlußrevision führen zur Auf-
hebung des angefochtenen Urteils und zur
Zurückverweisung der Sache an das Beru-
fungsgericht.

Treuhandgelder
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t.

Zur Revision des Klägers:

'1. Zu Recht zieht das Berufungsgericht als

Anspruchsgrundlage für das klägerische Zah-

lungsbegehren $667 1. Alt. BGB in Betracht,

wonach der Beauftragle zur Ausführung des

Auftrags erhaltenes Geld herausgeben muß,

sofern er es nicht in Erledigung des Auftrags

verbraucht hat.

a) Das Berufungsgericht geht davon aus, daß

der Beklagte gegen Entgelt fürr den Kläger eine

Adoption mit einer adligen Person vermitteln

u nd im Rah men sei ner Verm ittl u ngstäti g keit den

Kläger auch vor dem Vormundschaftsgericht

vertrelen sollte. Dabei bleibt offen, ob die im Zuge

der für den Kläger erbrachten Vermittlungs-

leistungen entfaltete Anwaltstätigkeit vor dem

Vormundschaftsgericht ein derartiges Gewicht

hat, daß der zwischen den Parteien abge-

sch lossene,,Vermittlungsvertrag" i nsgesamt

als Anwaltsdienstvertrag gemäß SS675' 611

BGB einzuordnen isl (zur Abgrenzung zwi-

schen Anwaltsdienstvertrag und Makleruertrag

vgl. nur BGH, lJrteile v. 31.10.1991 - lX ZR

303/90 - Gt 93, 28? : NJW 1992, 681, 682;

Senatsurteile v. 10.6.1985 - lll ZR 73/84 - NJW

1985,2642, und v. 13.6.1996 - lllZR 113/95 -
Gt 96,225:ZlP 1996, 1245, 1246 f m'w'N' aus

der Rechtsprechung).

Des weiteren geht das Berufungsgericht ersicht-

lich davon aus, daß der Beklagte auch als

(Unter-)Vermittler für den Titelhändler W tätig

geworden ist, von dem er im Verrechnungs-

wege ein Vermittlungshonorar von 36.000 DM

erhalten haben will.

Welche Auswirkungen diese beiderseitige Ver-

mittlungstätigkeit auf die dem Beklagten dem

Kläger gegenüber obliegenden fflichten oder

auf die Wirksamkeit des - ohnehin nichtigen (s.

unter b) - zwischen den Parteien abgeschlos-

senen Geschäftsbesorgu ngsvertrages hat, kan n

indes ebenso wie die nähere rechtliche Qualifi-

zierung dieses Vertrages dahinstehen. Denn für

die - auch im Rahmen der Anwendung der

Bestimmungen über die Geschäftsführung

ohne Auftrag (s. unter c) - entscheidungs-

erhebliche Frage, ob der Beklägte zur Weiter-

leitung bzw. Auskehrung der auf dem Ander-

konto eingezahlten Beträge befugt war, kommt

es allein darauf an, welche Treuhandabreden

über die Venruendung dieses Geldes zwischen

den Parteren getroffen worden sind (vgl. auch

Senatsurteite v. 10.3.1988 - lll ZR 195/BO - Gl

88,204:NJW-RR 1988, 1299, und v' 1. 12. 1988

- ttt ZR 151/87 - BGHR BGB S 675 - Rechts-

anwalt 9). Dies ist auch der zutreffende recht-

liche Ansatzpunkt des Berufungsgerichts.

b) Zuzustimmen ist dem Berufungsgericht im

Ergebnis auch darin, daß die zwischen den Par-

teien getroffenen Abreden gemäß $ 138 Abs' 1

BGB nichtig sind.

Von Gesetzes wegen kann ein Volljähriger als

Kind angenommen werden, wenn die Annahme

sittlich gerechtfertigt ist; insbesondere, wenn

zwischen dem Annehmenden und dem Anzu-

nehmenden ein Eltern-Kind-Verhältnis bereits

entstanden ist (S 1767 Abs. 'l BGB) oder die Ent-

stehung eines solchen Verhältnisses zu erwar-

ten ist (S 1767 Abs. 2 i.Vm. S 1741 Abs. 1 BGB).

Zwischen dem Kläger und der adoptionswilli-
gen Gräfin v,Y. bestand ein solches Verhältnis

nicht und sollte auch nicht hergestellt werden.

Dem Kläger kam es nur auf den Erwerb eines

,,A.delstitels" a,n; clie Gräfin war allein am Erhalt

des,,Kaufpreises" interessiert.

Ein dergestalt,,erkaufter" Adoptionsvertrag

nach S 1741 $aE 1 BGB a. F. war nach S 138

Abs. 1 BGB nicht (BGHZ 35,75,80, B2)' Aller-

dings ist durch das Adoptionsgesetz v'2.7'1976
(BGBl. I S. 1749) das Vertragssystem durch das

Dekretsystem abgelösl worden; die Annahme

als Kind wird nicht mehr durch Vertrag, sondern

durch gerichtlichen Ausspruch begründet

(S 1752 Abs. 1 BGB). Ein vormundschafts-

gerichtlicher Adoptions-Beschluß, der zur Er-

reichung gese2esfremder Zwecke unter Vor-

spiegelung eines Eltern-Kind-Verhältnisses

erwirkt worden ist, ist zwar nicht nichtig und

gemäß S 1771 i.V.m, S 1760 BGB auch nicht

ohne weiteres aufhebbar (BGHZ 103, 12, 16 ff).

Der Umstand, daß die Rechtsordnung im

lnteresse der Allgemeinheit an Rechtssicherheit

und der Bestandskraft gerichtlicher Entschei-

dungen auch eine rechtsmißbräuchlich her-

beigeführte Kindesannahme als rechtsgültig

anerkennt, ändert aber gleichwohl nichts daran,

daß rechtsgeschäftliche Abmachungen und

Erklärungen, die auf den ,,Kauf" eines Adels-

titels abzielen, wegen Sittenverstoßes nich-

ten im Auftrag der Vertragspartner entworfen

worden war. Danach durfte die Pächterin ,,auch

das Obergeschoß zu schank- und speisewirt-

schaftlichen Zwecken .,. verwenden". Sie baute

dieses Stockwerk als Gastraum aus' Der ent-

sprechende Bauantrag wurde im Mai 1991

abgelehnt; zugleich wurde die Nutzung des

Gebäudes als öffentliche Gaststätte untersagt'

Mit Schreiben an den Kläger vom 175.1991

erklärte die Pächterin die Anfechtung des Ver-

trages wegen arglistiger Täuschung und machte

Rechte aus SS53Z 538 - mit S5B1 - BGB gel-

tend. ln einem Rechtsstreit des Klägers gegen

die Pächterin wurde in einem - nicht rechts-

kräfiigen - Urteil die Klage auf Feststellung, daß

die Pächterin kein Anfechtungsrecht hat, sowie

auf Zahlung rückständigen Pachtzinses abge-

wiesen; auf die Widerklage wurde der Kläger

verurteilt, an die Pächterin Schadenersalz in

Höhe von etwa 78.000 DM wegen fehlgeschla-

gener Venruendungen auf die Pachtsache zu

zahlen.

Mit seiner Klage, die am 29.12"1993 eingereicht

und am 21.1.1994 zugestellt wurde, hat der

Kläger begehrt festzustellen, daß ihm der
n^t.t^^r^ l^^ Cal-.arJan zrr aroalzan hal dor im
DeKlilUtU Utill \Jt/lla\lgll4u wrovGvrr rrurt vv' tt'ir

Zusammenhang mit der Wahrnehmung des

Mandats" bezüglich des Pachtvertrages ent-

standen ist und noch entstehen wird. Das Land-

gericht hat die Klage - gemäß der Einrede des

Beklagten - wegen Verjährung abgewiesen,

das Oberlandesgericht hat ihr stattgegeben. Mit

seiner Revision beantragt der Beklagte, das

Urteil des Landgerichts wiederherzustellen.

Aus den Gründen:

Die Revision führt zur Aufhebung des Beru-

fungsurteils und Zurückverweisung des Rechts-

streits ($5564 Abs. 1, 565 ZPO); von der

Möglichkeit des $565 Abs' 1 Satz 2 ZPO wtd
Gebrauch gemacht,

Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Der

Beklagte habe seine Vertragspflicht verletzt, weil

er nicht geprüft habe, ob die Absicht der Ver-

tragspartner, eine allgemein zugängliche, kei-

nen Beschränkungen unterliegende Gaststätte

zu betreiben, in rechtlich zulässiger Weise oder

zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit durch-

führbar gewesen sei. Dafür habe er Einsicht in

alle Unterlagen verlangen müssen, die insoweit

bedeutsam sein konnten. Dies gelte für die
Erklärung des Klägers, er verfüge über eine
ganzjährig geöffnete Gaststätte. Außerdem

habe die Lage der Pachträume auf einem
Campingplatz im Außenbereich geboten, die
Baugenehmigungen einzusehen. Dann wäre
klar geworden, daß eine Erlaubnis für das
Vorhaben nicht erteilt und damit auch nicht

zu rechnen gewesen sei. Der Kläger trage kein

Mitverschulden, weil nicht davon auszugehen

sei, daß er die Bedeutung der Unterlagen
gekannt habe. Bei pflichtgemäßen Hinweisen

des Beklagten auf die Rechtslage wäre der
Pachtvertrag nicht geschlossen worden; der
Klägerwäre dann keinen Ansprüchen der Päch-

terin ausgesetzt. Es sei wahrscheinlich, daß er
dieser die fehlgeschlagenen Aufwendungen

ersetzen und zumindest einen Teil der Kosten

des Parallelprozesses tragen müsse. Der Klage-

anspruch sei nicht gemäß S 51 BRAO a. F. ver-
jährt. Die Verjährungsfrist habe nicht früher als

drei Jahre vor Klageeinreichung begonnen. Ein

Schaden des Klägers sei nicht schon mit Ab-
schluß des Pachtvertrages, sondern frühestens

mit den Aufwendungen der Pächterin ab Januar
1991 entstanden.

Diese Erwägungen halten einer rechtlichen

Nachprüfung nicht stand.

Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen

die Ansicht des Berufungsgerichts, der Klage-

anspruch sei unverjährt. Aufgrund des bisher

festgestellten Sachverhalts ist Verjährung nicht

auszuschließen.

Berufungsgericht und Revision gehen zu Recht

von $ 51 BRAO in der Fassung vor lnkrafttreten

des Gesetzes zur Neuordnung des Berufsrechts

der Rechtsanwälte und der Patentanwälte vom
2.9.1994 (BGBI, t 2278) - S51 BRAO a.F.

1: $ 51 b BRAO n.F.) - aus. Danach verjährt ein

vertraglicher Schadenersatzanspruch des Aut
traggebers gegen seinen Rechtsanwalt in drei

Jahren seit Entstehung des Anspruchs, späte-

stens jedoch in drei Jahren nach der Beendi-
gung des Mandats, Es kann dahinstehen, ob
der AuftraE an den Beklagten, eine Urkunde mit

dem vorgesehenen Vertragsi n halt zu entwerfen,

E E
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unter I 2 dargelegten Rechtsauffassung des
Senats - nachzuholen. Dabei wird das Be-

rufungsgericht zu beachten haben, daß der
Kläger für den Fall, daß der Beklagte den für
ihn vorgesehenen Entgeltanteil bzw Entgelt-

vorschuß vor Durchführung des ,,Adoptions-
Geschäfts" aus Treuhandmitteln hätte entneh-
men sollen oder können, einen entsprechenden
Hinweis erwarten durfte.

Für die erneute Verhandlung weist der Senat auf
folgendes hin: Sollte sich ergeben, daß der
Beklagtezu der Umbuchung nicht befugtwar,
kann der Kläger Herausgabe der 36.000 DM

nach 55681 Satz 2,667 1. Alt. BGB verlan-
gen; ein - gegebenenfalls aufrechenbarer -
Vergütungsanspruch steht dem Beklagten in

keinem Falle zu, auch nicht in Gestalt eines Auf-

wendungsersatzanspruchs nach SS683 Satz 1,

670 BGB, Der Beklagte ist zur Besorgung eines

von der Rechtsordnung mißbilligten Geschäfts.

tätig geworden, so daß er seine Aufwendungen

nicht,,den Umständen nach für erforderlich hal-

ten" durfte (vgL nur Senat, BGHZ 1.18, 142, 150).

Wenn die Umbuchung der36.000 DM auf das
Geschäftskonto des Beklagten von der Treu-

handabrede gedeckt gewesen sein sollte,
scheidet ein solcher Herausgabeanspruch
aus. Das ändert freilich nichts daran, daß der
Beklagte wegen der Nichtigkeit der ab-
geschlossenen Geschäftsbesorgungsverträge

nach S 138 ABs. 1 BGB diesen Betrag ohne

Rechtsgrund erlangt hat. Es kommt daher
(allenfalls) ein Bereicherungsanspruch nach

58'12 Abs. 1 Satz 1 und $817 Satz 1 BGB in
Betracht, dem jedoch 5817 SaV 2 BGB ent-
gegenstehen dürfte (vgL BGH, Urteil vom

5. 10. 1993 a.a.O.). .....

- Gaststätten - Pachtvertrag

- Formulierungshilfe für die Vertragspartner
- Verjährungsbeginn gemäß S 51 b BRAO

- Mitverschulden, lnformationspflicht

- Ermittlungstätigkeit des RA
(BGH, Urt.v. 20.6.1996 - tX ZR 106/95)

Leitsätze:

1. l(ann der Aufrraggeber infolge eiaes
Anwaltefeillerc Ansprücfien seineo Ver-
tregsparürers ausgeoeffi soin, so ent-
stoht der - lär einen Regre8anspructr und
damit ffir den Veriährungsbeginn rna8.
geblidre Scftaden dee lllandanüen
rcgelmäBig erd dann, wenn derVertrage-
par.ttrer solcfie Rec{*e gegen den Man-
danten geltend mao*rt

2. ?ur Vertrag.epflic*rt des Recfibanwah
tes, den Sachverhalt zu klären, und zum
Mihrerscüuldon seines illandanten, der
seine lnfornrationepfficht nicht erfütft hat"

Tatbestand:

Der Klägei verlangt vom beklagten Rechts-
anwalt Schadenersatz, weil er einen fehlerhaf-
ten Pachtvertrag entworfen habe.

Der Kläger errichtete auf einem gepachteten
Campingplalz ein Gebäude, in dessen Erd-
geschoß er eine Gaststätte betrieb. Nach den
behördlichen Baugenehmigungen durften das
Dach- (Ober-)Geschoß dieses Hauses nur nach
einer gesonderten Genehmigung ausgebaut
und das Gebäude,,nur im funktionellen Zusam-
menhang mit dem Campingplatz" genukt
werden;,,eine weitergehende gaststättenartige
Nutzung" wurde ,,ausgeschlossen". Die
zunächst auf die Campingzeit (März bis ein_
schließlich November) beschränkte - Erlaubnis
zum Betrieb einer Gaststätte im Erdgeschoß des
Gebäudes wurde im Januar 1990 auf das
gesamte Jahr enrueitert.

Am 8.12.1990 verpachtete der Kläger die Gast-
stätte ab April 1991 für zehn Jahre zu einem
jährlichen Pachtzins von 80.000 DM aufgrund
eines schriftlichen Vertrages, der vom Beklag-

Anwaltshaftung

f

tig sind (vgl MünchKomm-BGB/Mayer-Maty,
3. Aufl., $ 738 ,9n. 60). Dies gitt nicht nurfürAbre-
den, die zwischen den Adoptionswilligen unter-
einander getroffen werden, sondern auch für
einen Geschäftsbesorgungsvertrag, bei dem -
wie hier - der Geschäftsbesorger im eigenen
finanziellen lnteresse verspricht, den Titel-lnter-
essenten mit einem,,verkaufswilligen" Adligen
zusammenzuführen und auf den Erlaß eines
Kindesannahme-Beschlusses dr"rrch das Vor-
mundschaftsgericht hinzuwirken (vgl. Münch-
Komm-BG B/ Lieb, 2. Auft., g üZ An. 26). Eben-
falls sittenwidrig und damit gemäß S lO8 Abs.
1 BGB nichtig ist die anrischen den parteien
zustandegekommene Treuhandvereinbarung,
mit der der ,,Fluß" der für den Titelkauf be-
nötigten Gelder in die Wege geleitet worden
ist.

c) lm Einklang mit der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs ist das Berufungsgericht
der Auffassung, daß im Falle der Nichtigkeit
eines Rechtsgeschäfts wegen eines Verstoßes
gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die
guten Sitten auf die Vorschriften über die
Geschäftsführung ohne Auftrag zurückgegriffen
werden kann. Der Umstand, daß sich der
Geschäftsführer zur Leistung verpflichtet hat
bzw. für verpflichtet hält, steht dem nicht entge-
gen (vgl. BGHZ 37 258, 262 f; 59, 8Z g0; 101,

393, 399; BGH, IJrt. v. 28.10.1992 - Vilt ZR
210/91 - NJW-RR 1993,200; Senatsurteil vom
11.7.1996 - lll ZR 7/95 - zur Veröffenttichung
bestimmt).

Mit der Venualtung und Weiterleitung der von
dem Kläger treuhänderisch zur Durch-
führung des,,Adoptions-Geschäfts" über-
mittelten Gelder erledigte der Beklagte ein
Geschäft des Klägers. Er ist daher, was auch
von der Revisionsenruiderung im Ansatz nicht
anders gesehen wird, nach SS681 SaV 2,667
1. Alt. BGB verpflichtet, das ihm zur Verfügung
gestellte Geld herauszugeben: zu den Gegen-
ständen, die der Beauftragte zur Ausführung
des Auftrags erhalten hat, gehören nicht nur
solche, die von vornherein dafür vorgesehen
sind, in Natur zurückgegeben zu werden, son-
dern auch diejenigen (insbesondere Geld-)
Mittel die dafür bestimmt waren, in Aus-
führung des Auftrags verbraucht zu werden
(Senatsurteil v. 13.12.1990 - til ZR A36/89 -

NJW-RR 1991, 575; BGH, urt. v. 4.2.1991 -
llZR 246/89 - NJW 1991, tBB4). Sind diese Mit-
tel beim Beauftragten noch vorhanden oder
sind sie tatsächlich nicht zu dem vorgesehenen
Zweck venruendet worden, muß er sie nach $
667 1. Alt. BGB zurückgeben. Dabei trägt der
Beauftragte die Beweislast dafü1 daß ein ihm
zur Ausführung des Auftrags zugewendeter
Geldbetrag bestimmungsgemäß verwendet
worden ist (Senafsurteil, a.a.O. S. S7S f m.w.N.
aus der Rechtsprech u ng).

lst - wie hier - die der Geldzahlung zugrunde-
liegende fkeuhand-)Vereinbarung nichtig, so
kann, wenn der Auftraggeber nach $g681 Satz
2,667 1. Alt. BGB bereits verbrauchtes Geld her-
ausverlangt, die Frage, ob er die Weitergabe des
Geldes gegen sich gelten lassen muß, nur nach
Maßgabe eben dieser nichtigen Abreden be-
urteilt werden. Dies bedeutet nicht, daß die
Rechtsordnung von ihr mißbilligten Verträgen
doch wieder Geltung verschafft - ein Anspruch
auf oder eine fflicht zur Durchführung des
nichtigen Auftrags bestand bzw. besteht kei-
nesfalls -, sondern führt nur zu einer ange-
messenen Risikoverteilung unter den par-
teien des nichtigen Auftrags- bzw. Geschäfts-
besorgungsvertrags bei der internen ,,Ab-
wicklung" des Geschäfts, die zu verhindern
auch bei gesetzes- oder sittenwidrigen
Geschäften kein Bedürfnis besteht (vgl. auch
BGH, Urt. v. 25.9.1967 - Vtt ZR 42/65 - WM
1962 1217, 1218).

2. Das Berufungsgericht ist der Auffassung, daß
der Beklagte, abgesehen von dem von ihm
selbst vereinnahmten Betrag von 36.000 DM,
die ihm übermittelten 125.000 DM bestim-
mungsgemäß verwendet hat. Es hat hierzu aus-
geführt:

Spätestens nach Erhalt des ersten Schecks
habe der Beklagte dem Kläger gegenüber mit
Schreiben v. 17.11.1992 klargestellt, daß das
Geld nicht ,,bis zum Ende der Angelegenheit,,
auf dem Anwaltstreuhandkonto verbleiben
könne; es bedürfe vielmehr in einer solchen
Angelegenheit immer eines Vorschusses und
niemand, ,,weder die von mir beauftragte
Anwaltskanzlei, noch die Gräfin selbst, ge-
schweige denn das Gericht" würde irgend
etwas tun, ohne vorher Geld erhalten zu haben.

E
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Das Antwo rtsch re i ben des Klägers v' 20' 11' 1992,

es käme ihm ,,lediglich" darauf an, daß ,,die

Rückzahlung gesichert ist, wenn das Proiekt

scheitern sollte", sei dahin auszulegen, daß

der Beklagte befugt gewesen sei, die über'

lassenen Gelder auch auszuzahlen; denn eine

gesicherte Rückzahlung setzte vom Ablauf her

voraus, daß die Zahlung zunächst einmal

geflossen sei. Hätte der Kläger dies nicht ge-

wollt, hätte er dies eindeutig klarstellen müssen.

Angesichts der Siftenwidrigkeit aller getrof-

fenen Abreden habe der Kläger nur eine

faktische, keine rechtliche Sicherheit erwar'

ten können. Daß aber der Beklagte und seine

Hintermännerzur Rückzahlung nicht in der Lage

seien, habe der Kläger nicht behauptet.

Die vertragliche Bedrngung dafür, daß die

bestimmungsgemäß geflossenen Gelder zu-

rücl<zuzahlen seien, sei im übrigen nicht einge-

treten, Der Kläger habe mit dem Beklagten eine

zwar sittenwidrige, aber als verbindlich

gedachte Abmachung getroffen, bei der eine

völlig freie Widerrufsmöglichkeit für den Kläger

nicht vereinbart worden sei.

n:^^^ 4..^r,",t--,,^^^^ hnltnn Aar ranhllinhan
uleöu f\uslulllullvull llqltvrr vvr rvvrrrrrvrrvrr

Nachprüfung nicht stand.

a) Dem Schriftwechselder Parteien läßtsicht mit

hinreichender Deutlichkeit nur entnehmen, daß

der Kläger mit gewissen ,,Vorschußzahlungen"

an bestimmte Personen bzw lnstitutionen (an

die vom Beklagten eingeschaltete Anwalts-

kanzlei, die Gräfin v.Y., das Gericht) einverstan-

den war; eine Zustimmung zu einer sofortigen

und vollständigen Auszahlung der Gesamt-

summe in der Weise, wie sie im Falle eines

erfolgreichen Abschlusses des,,Adoptions-
geschäfts" hätte vorgenommen werden sollen

bzw. dürfen, läßt sich, wie die Revision zu Recht

rügt, schon mit dem Wortlaut des Schrift-

wechsels kaum vereinbaren. Die Auslegung

des Berufungsgerichts beachtet nicht aus-

reichend das,,sicherungsinieresse" des

Klägers, das zu wahren der Kläger den

Beklagten nachdrücklich aufgefordert hatte.

Hält man die Vorgehensweise des Beklagten mit

dem Berufungsgericht für abredegemäß, so

bestand die ,,fal<tische Sicherung" des Klägers

allein darin, daß die Hintermänner des Beklag-

ten diesem versprochen hatten, im Falle eines

(nichtvon ihnen zu vertretenden) Scheiterns des

Proje kts d ie e rhaltenen Ge lde r zur ücl<zuzahlen'

Bei einer solchen Handhabung war der Kläger

im,,Rückzahlungsfalle" angesichls der Sitten-

widrigkeit aller getroffenen Abreden und der Tat-

sache, daß diejenigen, denen die ausgekehrten

Beträge letztlich wirtschaftlich zugute kommen

sollten, nicht zur Rückzahlung, und zwar auch

nicht aus Bereicherungsrecht (vgl. $ 817 Satz 2

BGB), verpflichtet sind (vgl. BGH, Urteile vom

5.10.1993 - Xt ZR 200/92 - NJW 1994, 187; v.

29.11.1993 - tt ZR 107/92 - NJW-RR 1994, 291,

293), aul das Wohlwollen der Zahlungsemp-

fänger angewiesen. Aufgrund der Auslegung

des Berufungsgerichts ist somit der Kläger

im Ergebnis genauso rechtlos gestellt wie er
gestanden hätte, wenn er ohne die Einschal-

tung des Beklagten den Gesamtbetrag sofort

und unmittelbar an den Titelhändler W. bzw

den VermittlerZ. gezahlt hätte. Die Einschal-

tung einesTreuhänders nebst Errichtung eines

besonderen Treuhandkontos - die über die

Anwendbarkeit der SS677 ff BGB eine rechtli-

che und nicht bloß faktische Absicherung des

Treugebers zur Folge hat, die auch im Falle der

Einschaltung weiterer, möglicherweise beidsei-

tig gebundener,,Zwischen-Treuhänder" (hier:

der vom Beklagten eingeschalteten Anwalts-

kanzlei) erhalten bleibt - machte beieinem sol-

chen Verständnis der Parteiabreden keinen

Sinn.

Bei dieser lnteressenlage kann keine Rede

davon sein, daß der Beklagte die möglicher-

weise unklaren und mißverständlichen Auße-

rungen des Klägers im Zweifel dahin verstehen

durfte, diesen durch Auszahlung der Gesamt-

summe an den Titelhändler W. - von dessen

Einschaltung der Kläger erst später erfahren hat

- und den Vermittler Z. völlig rechtlos zu stellen'

b) Rechtsfehlerhaft ist auch die Envägung des

Berufungsgerichts, weil der Kläger das Schei-

tern des,,Adoptions-Geschäfts" selbst herbei-

geführt habe, habe er keinen Anspruch auf

Rückzahlung der dem Beklagten überlassenen

Geldet da keine ,,völlig freie Widerrufsmöglich-
lzni*r! rrarainhori rlrnrr{on qoi
nvlt vvlvlllvqll Yvvr

Daß das,,Gesamthonorar" von 175'000 DM, das

der Gräfin v.Y. und den eingeschalteten Ver-

mittlern und Untervermittlern zugute kommen

sollte, erfolgs- und nicht tätigkeitsbezogen ist,

versteht sich von selbst und wird vom Beru-

fungsgericht im Ansatz genauso gesehen' Der

als verbindlich gedachte Vermittlungsvertrag

besagt daher zunächst nur, daß mit dem Zu-

standekommen des,,Haupt-Geschäfts", auf das

sich der Vermittlungsauftrag bezieht, die ver-

einbarte Vergütung zu zahlen ist' Demgegen-

über folgt - was das BerufungsQericht verkannt

hat - aus der Verbindlichkeit eines ,,Vermitt-

lungsgeschäfts" nichl ohne weiteres, daß die

Entschließungsfreiheit des Auftraggebers, die

vermittelte,,Abschluß-Gelegenheit" zu nutzen,

mit Rücksicht auf das Provisionsinteresse des

Vermittlers eingeschränkt wäre' Dies ist selbst

beim Makleralleinauftrag, der den Makler zum

Tätigwerden verpflichtet, nichl der Fall; auch

hier bleibt die Entschließungsfreiheit des Auf-

traggebers unangetastel (vgl. nur Staudinger/

Reuter, BGB, 13. Aufl., Vorbem' zu $$ 652 ff, Rn'

10).Danach hätte sich die Weigerung des KIä-

gers, sich von der Gräfin v'Y. - aus welchen

Gründen auch immer - adoptiercn zu lassen,

auf die Rechtsbeziehungen der Parteien, insbe-

sondere die Befugnis des Beklagten, die an ihn

zu treuen händen gezahlten Gelder weiterzu-

leiten, nur dann auswirken können, wenn die

Parteien ausdrücklich vereinbart hätten, daß der

Kläger bereits für das bloße Bemühen bzw' die

Beschaffung der,,Adoptions-Gelegenheit" die

vereinbarte ,,Gesamtsumme" oder auch nur

einen Teil dieses Betrages zu zahlen habe' Das

hat das Berufungsgericht nicht festgestellt'

3. Die Auslegung des Schriftwechsels der Par-

teien durch das Berufungsgericht erweist sich

somit als rechtsfehlerhaft' Die vom Berufungs-

gericht ausgesprochene Abweisung der Klage

kann demnach nicht bestehenbleiben' Das

Berufungsgericht wird die Abreden der Parteien

unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung

des Senats erneut auszulegen und weitere Fest-

stellungen - gegebenenfalls nach einer vom

Beklagten in der Berufungsbegründungsschrift

beantragten Parteivernehmung des Klägers -
zu treffen haben. Dabei wird insbesondere zu

prüfen sein, ob der Beklagte auch zu Vorschuß-

zahlungen an solche Personen (,,Hintermänner")
- - --.- r:^ )^* l,/lAaat ^iahl Franannt rnrnr-

OeIUgI Wal, UIU UUlll r\lclgvl lllurrr vvrrqtlrrr vYvr

den waren, und ob und gegebenenfalls welche

,,sicherungsmaßnahmen" - etwa Einschaltung

eines weiteren,,Zwischen-Treuhänders" - dabei

einzuhalten waren.

il.

Zur Anschlußrevision des Beklagten:

1. Das Berufungsgericht spricht dem Kläger

einen Anspruch auf Zahlung des vom Beklag-

ten selbst vereinnahmten Betrags in Höhe von

36.000 DM zu, weil die zwischen dem Titel-

händler W. und dem Beklagten getroffene

Honorarvereinbarung (Verrechnungsabrede)

dittenwidrig und deshalb unwirksam sei und

daher dieses Geld noch als beim Beklagten ver-

bliebenes,,Treuhandgeld" angesehen werden

müsse.

Diese Ausführungen halten der rechtlichen

Nachprüfung ebenfalls nicht stand.

Der Beklagte sollte für seine Bemühungen un-

streitig eine Vergütung erhalten, die aus dem

,,Gesamtaufwand" von 175.000 DM bestritten

werden sollte und daher wirtschaftlich in vollem

Umfange vom Kläger aufzubringen war. Es ver-
steht sich daher, daß der Beklagte bei erfolg-
reicher Durchführung des ,,Adoptions-
Geschäfts" seinen Entgeltanteil vom Treu-

handkonto auf ein Geschäftskonto hätte

umbuchen dürfen. Ob und in welchem

Umfange er cjas schon vor cier Erieciigung des

Auftrags tun durfte - wobei es schwerlich von

Bedeutung sein kann, ob der Beklagte diese

,,Umbuchung" als VergÜtung des Klägers oder

als Vergütung des Titelhändlers W. deklariert -,
bestimmt sich allein nach den von den Parteien

getroffenen Treuhandabreden. Wenn und so-
weit danach die vom Beklagten vorgenom-

mene Uinbuchung absprachegemäß erfolgt
sein sollte, so ist darin ein bestimmungs-
gemäßer Verbrauch des Treuguts zu eigenen
(Entgelt-)Zwecken des Treuhänders zt)

sehen, so daß ein Herausgabeanspruch nach

SS681 Slalz2,667 1. Alt. BGB nicht mehr in

Betracht kommt. Die Nichtigkeit der getroffe-

nen Vereinbarungen und insbesondere der Ver-

gütungsabreden ändert daran - entgegen der

Auffassung des Berufungsgerichts - nichts (vgl.

die Ausführung zu I 1 c).

Das Berufungsurteil ist demnach auch insoweit,

als es den Bekla.gt-en zur Zahlung verurteilt hat,

aufzuheben. Die Auslegung der Treuhand-

abrede unter dem Aspekt der ,,Vergütungs-

modalrtäten" des Beklagten ist - unter Berück-

sichtigung der auch insoweit zu beachtenden,
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Das Antwo rtsch re i ben des Klägers v' 20' 11' 1992,

es käme ihm ,,lediglich" darauf an, daß ,,die

Rückzahlung gesichert ist, wenn das Proiekt

scheitern sollte", sei dahin auszulegen, daß

der Beklagte befugt gewesen sei, die über'

lassenen Gelder auch auszuzahlen; denn eine

gesicherte Rückzahlung setzte vom Ablauf her

voraus, daß die Zahlung zunächst einmal

geflossen sei. Hätte der Kläger dies nicht ge-

wollt, hätte er dies eindeutig klarstellen müssen.

Angesichts der Siftenwidrigkeit aller getrof-

fenen Abreden habe der Kläger nur eine

faktische, keine rechtliche Sicherheit erwar'

ten können. Daß aber der Beklagte und seine

Hintermännerzur Rückzahlung nicht in der Lage

seien, habe der Kläger nicht behauptet.

Die vertragliche Bedrngung dafür, daß die

bestimmungsgemäß geflossenen Gelder zu-

rücl<zuzahlen seien, sei im übrigen nicht einge-

treten, Der Kläger habe mit dem Beklagten eine

zwar sittenwidrige, aber als verbindlich

gedachte Abmachung getroffen, bei der eine

völlig freie Widerrufsmöglichkeit für den Kläger

nicht vereinbart worden sei.

n:^^^ 4..^r,",t--,,^^^^ hnltnn Aar ranhllinhan
uleöu f\uslulllullvull llqltvrr vvr rvvrrrrrvrrvrr

Nachprüfung nicht stand.

a) Dem Schriftwechselder Parteien läßtsicht mit

hinreichender Deutlichkeit nur entnehmen, daß

der Kläger mit gewissen ,,Vorschußzahlungen"

an bestimmte Personen bzw lnstitutionen (an

die vom Beklagten eingeschaltete Anwalts-

kanzlei, die Gräfin v.Y., das Gericht) einverstan-

den war; eine Zustimmung zu einer sofortigen

und vollständigen Auszahlung der Gesamt-

summe in der Weise, wie sie im Falle eines

erfolgreichen Abschlusses des,,Adoptions-
geschäfts" hätte vorgenommen werden sollen

bzw. dürfen, läßt sich, wie die Revision zu Recht

rügt, schon mit dem Wortlaut des Schrift-

wechsels kaum vereinbaren. Die Auslegung

des Berufungsgerichts beachtet nicht aus-

reichend das,,sicherungsinieresse" des

Klägers, das zu wahren der Kläger den

Beklagten nachdrücklich aufgefordert hatte.

Hält man die Vorgehensweise des Beklagten mit

dem Berufungsgericht für abredegemäß, so

bestand die ,,fal<tische Sicherung" des Klägers

allein darin, daß die Hintermänner des Beklag-

ten diesem versprochen hatten, im Falle eines

(nichtvon ihnen zu vertretenden) Scheiterns des

Proje kts d ie e rhaltenen Ge lde r zur ücl<zuzahlen'

Bei einer solchen Handhabung war der Kläger

im,,Rückzahlungsfalle" angesichls der Sitten-

widrigkeit aller getroffenen Abreden und der Tat-

sache, daß diejenigen, denen die ausgekehrten

Beträge letztlich wirtschaftlich zugute kommen

sollten, nicht zur Rückzahlung, und zwar auch

nicht aus Bereicherungsrecht (vgl. $ 817 Satz 2

BGB), verpflichtet sind (vgl. BGH, Urteile vom

5.10.1993 - Xt ZR 200/92 - NJW 1994, 187; v.

29.11.1993 - tt ZR 107/92 - NJW-RR 1994, 291,

293), aul das Wohlwollen der Zahlungsemp-

fänger angewiesen. Aufgrund der Auslegung

des Berufungsgerichts ist somit der Kläger

im Ergebnis genauso rechtlos gestellt wie er
gestanden hätte, wenn er ohne die Einschal-

tung des Beklagten den Gesamtbetrag sofort

und unmittelbar an den Titelhändler W. bzw

den VermittlerZ. gezahlt hätte. Die Einschal-

tung einesTreuhänders nebst Errichtung eines

besonderen Treuhandkontos - die über die

Anwendbarkeit der SS677 ff BGB eine rechtli-

che und nicht bloß faktische Absicherung des

Treugebers zur Folge hat, die auch im Falle der

Einschaltung weiterer, möglicherweise beidsei-

tig gebundener,,Zwischen-Treuhänder" (hier:

der vom Beklagten eingeschalteten Anwalts-

kanzlei) erhalten bleibt - machte beieinem sol-

chen Verständnis der Parteiabreden keinen

Sinn.

Bei dieser lnteressenlage kann keine Rede

davon sein, daß der Beklagte die möglicher-

weise unklaren und mißverständlichen Auße-

rungen des Klägers im Zweifel dahin verstehen

durfte, diesen durch Auszahlung der Gesamt-

summe an den Titelhändler W. - von dessen

Einschaltung der Kläger erst später erfahren hat

- und den Vermittler Z. völlig rechtlos zu stellen'

b) Rechtsfehlerhaft ist auch die Envägung des

Berufungsgerichts, weil der Kläger das Schei-

tern des,,Adoptions-Geschäfts" selbst herbei-

geführt habe, habe er keinen Anspruch auf

Rückzahlung der dem Beklagten überlassenen

Geldet da keine ,,völlig freie Widerrufsmöglich-
lzni*r! rrarainhori rlrnrr{on qoi
nvlt vvlvlllvqll Yvvr

Daß das,,Gesamthonorar" von 175'000 DM, das

der Gräfin v.Y. und den eingeschalteten Ver-

mittlern und Untervermittlern zugute kommen

sollte, erfolgs- und nicht tätigkeitsbezogen ist,

versteht sich von selbst und wird vom Beru-

fungsgericht im Ansatz genauso gesehen' Der

als verbindlich gedachte Vermittlungsvertrag

besagt daher zunächst nur, daß mit dem Zu-

standekommen des,,Haupt-Geschäfts", auf das

sich der Vermittlungsauftrag bezieht, die ver-

einbarte Vergütung zu zahlen ist' Demgegen-

über folgt - was das BerufungsQericht verkannt

hat - aus der Verbindlichkeit eines ,,Vermitt-

lungsgeschäfts" nichl ohne weiteres, daß die

Entschließungsfreiheit des Auftraggebers, die

vermittelte,,Abschluß-Gelegenheit" zu nutzen,

mit Rücksicht auf das Provisionsinteresse des

Vermittlers eingeschränkt wäre' Dies ist selbst

beim Makleralleinauftrag, der den Makler zum

Tätigwerden verpflichtet, nichl der Fall; auch

hier bleibt die Entschließungsfreiheit des Auf-

traggebers unangetastel (vgl. nur Staudinger/

Reuter, BGB, 13. Aufl., Vorbem' zu $$ 652 ff, Rn'

10).Danach hätte sich die Weigerung des KIä-

gers, sich von der Gräfin v'Y. - aus welchen

Gründen auch immer - adoptiercn zu lassen,

auf die Rechtsbeziehungen der Parteien, insbe-

sondere die Befugnis des Beklagten, die an ihn

zu treuen händen gezahlten Gelder weiterzu-

leiten, nur dann auswirken können, wenn die

Parteien ausdrücklich vereinbart hätten, daß der

Kläger bereits für das bloße Bemühen bzw' die

Beschaffung der,,Adoptions-Gelegenheit" die

vereinbarte ,,Gesamtsumme" oder auch nur

einen Teil dieses Betrages zu zahlen habe' Das

hat das Berufungsgericht nicht festgestellt'

3. Die Auslegung des Schriftwechsels der Par-

teien durch das Berufungsgericht erweist sich

somit als rechtsfehlerhaft' Die vom Berufungs-

gericht ausgesprochene Abweisung der Klage

kann demnach nicht bestehenbleiben' Das

Berufungsgericht wird die Abreden der Parteien

unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung

des Senats erneut auszulegen und weitere Fest-

stellungen - gegebenenfalls nach einer vom

Beklagten in der Berufungsbegründungsschrift

beantragten Parteivernehmung des Klägers -
zu treffen haben. Dabei wird insbesondere zu

prüfen sein, ob der Beklagte auch zu Vorschuß-

zahlungen an solche Personen (,,Hintermänner")
- - --.- r:^ )^* l,/lAaat ^iahl Franannt rnrnr-

OeIUgI Wal, UIU UUlll r\lclgvl lllurrr vvrrqtlrrr vYvr

den waren, und ob und gegebenenfalls welche

,,sicherungsmaßnahmen" - etwa Einschaltung

eines weiteren,,Zwischen-Treuhänders" - dabei

einzuhalten waren.

il.

Zur Anschlußrevision des Beklagten:

1. Das Berufungsgericht spricht dem Kläger

einen Anspruch auf Zahlung des vom Beklag-

ten selbst vereinnahmten Betrags in Höhe von

36.000 DM zu, weil die zwischen dem Titel-

händler W. und dem Beklagten getroffene

Honorarvereinbarung (Verrechnungsabrede)

dittenwidrig und deshalb unwirksam sei und

daher dieses Geld noch als beim Beklagten ver-

bliebenes,,Treuhandgeld" angesehen werden

müsse.

Diese Ausführungen halten der rechtlichen

Nachprüfung ebenfalls nicht stand.

Der Beklagte sollte für seine Bemühungen un-

streitig eine Vergütung erhalten, die aus dem

,,Gesamtaufwand" von 175.000 DM bestritten

werden sollte und daher wirtschaftlich in vollem

Umfange vom Kläger aufzubringen war. Es ver-
steht sich daher, daß der Beklagte bei erfolg-
reicher Durchführung des ,,Adoptions-
Geschäfts" seinen Entgeltanteil vom Treu-

handkonto auf ein Geschäftskonto hätte

umbuchen dürfen. Ob und in welchem

Umfange er cjas schon vor cier Erieciigung des

Auftrags tun durfte - wobei es schwerlich von

Bedeutung sein kann, ob der Beklagte diese

,,Umbuchung" als VergÜtung des Klägers oder

als Vergütung des Titelhändlers W. deklariert -,
bestimmt sich allein nach den von den Parteien

getroffenen Treuhandabreden. Wenn und so-
weit danach die vom Beklagten vorgenom-

mene Uinbuchung absprachegemäß erfolgt
sein sollte, so ist darin ein bestimmungs-
gemäßer Verbrauch des Treuguts zu eigenen
(Entgelt-)Zwecken des Treuhänders zt)

sehen, so daß ein Herausgabeanspruch nach

SS681 Slalz2,667 1. Alt. BGB nicht mehr in

Betracht kommt. Die Nichtigkeit der getroffe-

nen Vereinbarungen und insbesondere der Ver-

gütungsabreden ändert daran - entgegen der

Auffassung des Berufungsgerichts - nichts (vgl.

die Ausführung zu I 1 c).

Das Berufungsurteil ist demnach auch insoweit,

als es den Bekla.gt-en zur Zahlung verurteilt hat,

aufzuheben. Die Auslegung der Treuhand-

abrede unter dem Aspekt der ,,Vergütungs-

modalrtäten" des Beklagten ist - unter Berück-

sichtigung der auch insoweit zu beachtenden,
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unter I 2 dargelegten Rechtsauffassung des
Senats - nachzuholen. Dabei wird das Be-

rufungsgericht zu beachten haben, daß der
Kläger für den Fall, daß der Beklagte den für
ihn vorgesehenen Entgeltanteil bzw Entgelt-

vorschuß vor Durchführung des ,,Adoptions-
Geschäfts" aus Treuhandmitteln hätte entneh-
men sollen oder können, einen entsprechenden
Hinweis erwarten durfte.

Für die erneute Verhandlung weist der Senat auf
folgendes hin: Sollte sich ergeben, daß der
Beklagtezu der Umbuchung nicht befugtwar,
kann der Kläger Herausgabe der 36.000 DM

nach 55681 Satz 2,667 1. Alt. BGB verlan-
gen; ein - gegebenenfalls aufrechenbarer -
Vergütungsanspruch steht dem Beklagten in

keinem Falle zu, auch nicht in Gestalt eines Auf-

wendungsersatzanspruchs nach SS683 Satz 1,

670 BGB, Der Beklagte ist zur Besorgung eines

von der Rechtsordnung mißbilligten Geschäfts.

tätig geworden, so daß er seine Aufwendungen

nicht,,den Umständen nach für erforderlich hal-

ten" durfte (vgL nur Senat, BGHZ 1.18, 142, 150).

Wenn die Umbuchung der36.000 DM auf das
Geschäftskonto des Beklagten von der Treu-

handabrede gedeckt gewesen sein sollte,
scheidet ein solcher Herausgabeanspruch
aus. Das ändert freilich nichts daran, daß der
Beklagte wegen der Nichtigkeit der ab-
geschlossenen Geschäftsbesorgungsverträge

nach S 138 ABs. 1 BGB diesen Betrag ohne

Rechtsgrund erlangt hat. Es kommt daher
(allenfalls) ein Bereicherungsanspruch nach

58'12 Abs. 1 Satz 1 und $817 Satz 1 BGB in
Betracht, dem jedoch 5817 SaV 2 BGB ent-
gegenstehen dürfte (vgL BGH, Urteil vom

5. 10. 1993 a.a.O.). .....

- Gaststätten - Pachtvertrag

- Formulierungshilfe für die Vertragspartner
- Verjährungsbeginn gemäß S 51 b BRAO

- Mitverschulden, lnformationspflicht

- Ermittlungstätigkeit des RA
(BGH, Urt.v. 20.6.1996 - tX ZR 106/95)

Leitsätze:

1. l(ann der Aufrraggeber infolge eiaes
Anwaltefeillerc Ansprücfien seineo Ver-
tregsparürers ausgeoeffi soin, so ent-
stoht der - lär einen Regre8anspructr und
damit ffir den Veriährungsbeginn rna8.
geblidre Scftaden dee lllandanüen
rcgelmäBig erd dann, wenn derVertrage-
par.ttrer solcfie Rec{*e gegen den Man-
danten geltend mao*rt

2. ?ur Vertrag.epflic*rt des Recfibanwah
tes, den Sachverhalt zu klären, und zum
Mihrerscüuldon seines illandanten, der
seine lnfornrationepfficht nicht erfütft hat"

Tatbestand:

Der Klägei verlangt vom beklagten Rechts-
anwalt Schadenersatz, weil er einen fehlerhaf-
ten Pachtvertrag entworfen habe.

Der Kläger errichtete auf einem gepachteten
Campingplalz ein Gebäude, in dessen Erd-
geschoß er eine Gaststätte betrieb. Nach den
behördlichen Baugenehmigungen durften das
Dach- (Ober-)Geschoß dieses Hauses nur nach
einer gesonderten Genehmigung ausgebaut
und das Gebäude,,nur im funktionellen Zusam-
menhang mit dem Campingplatz" genukt
werden;,,eine weitergehende gaststättenartige
Nutzung" wurde ,,ausgeschlossen". Die
zunächst auf die Campingzeit (März bis ein_
schließlich November) beschränkte - Erlaubnis
zum Betrieb einer Gaststätte im Erdgeschoß des
Gebäudes wurde im Januar 1990 auf das
gesamte Jahr enrueitert.

Am 8.12.1990 verpachtete der Kläger die Gast-
stätte ab April 1991 für zehn Jahre zu einem
jährlichen Pachtzins von 80.000 DM aufgrund
eines schriftlichen Vertrages, der vom Beklag-

Anwaltshaftung

f

tig sind (vgl MünchKomm-BGB/Mayer-Maty,
3. Aufl., $ 738 ,9n. 60). Dies gitt nicht nurfürAbre-
den, die zwischen den Adoptionswilligen unter-
einander getroffen werden, sondern auch für
einen Geschäftsbesorgungsvertrag, bei dem -
wie hier - der Geschäftsbesorger im eigenen
finanziellen lnteresse verspricht, den Titel-lnter-
essenten mit einem,,verkaufswilligen" Adligen
zusammenzuführen und auf den Erlaß eines
Kindesannahme-Beschlusses dr"rrch das Vor-
mundschaftsgericht hinzuwirken (vgl. Münch-
Komm-BG B/ Lieb, 2. Auft., g üZ An. 26). Eben-
falls sittenwidrig und damit gemäß S lO8 Abs.
1 BGB nichtig ist die anrischen den parteien
zustandegekommene Treuhandvereinbarung,
mit der der ,,Fluß" der für den Titelkauf be-
nötigten Gelder in die Wege geleitet worden
ist.

c) lm Einklang mit der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs ist das Berufungsgericht
der Auffassung, daß im Falle der Nichtigkeit
eines Rechtsgeschäfts wegen eines Verstoßes
gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die
guten Sitten auf die Vorschriften über die
Geschäftsführung ohne Auftrag zurückgegriffen
werden kann. Der Umstand, daß sich der
Geschäftsführer zur Leistung verpflichtet hat
bzw. für verpflichtet hält, steht dem nicht entge-
gen (vgl. BGHZ 37 258, 262 f; 59, 8Z g0; 101,

393, 399; BGH, IJrt. v. 28.10.1992 - Vilt ZR
210/91 - NJW-RR 1993,200; Senatsurteil vom
11.7.1996 - lll ZR 7/95 - zur Veröffenttichung
bestimmt).

Mit der Venualtung und Weiterleitung der von
dem Kläger treuhänderisch zur Durch-
führung des,,Adoptions-Geschäfts" über-
mittelten Gelder erledigte der Beklagte ein
Geschäft des Klägers. Er ist daher, was auch
von der Revisionsenruiderung im Ansatz nicht
anders gesehen wird, nach SS681 SaV 2,667
1. Alt. BGB verpflichtet, das ihm zur Verfügung
gestellte Geld herauszugeben: zu den Gegen-
ständen, die der Beauftragte zur Ausführung
des Auftrags erhalten hat, gehören nicht nur
solche, die von vornherein dafür vorgesehen
sind, in Natur zurückgegeben zu werden, son-
dern auch diejenigen (insbesondere Geld-)
Mittel die dafür bestimmt waren, in Aus-
führung des Auftrags verbraucht zu werden
(Senatsurteil v. 13.12.1990 - til ZR A36/89 -

NJW-RR 1991, 575; BGH, urt. v. 4.2.1991 -
llZR 246/89 - NJW 1991, tBB4). Sind diese Mit-
tel beim Beauftragten noch vorhanden oder
sind sie tatsächlich nicht zu dem vorgesehenen
Zweck venruendet worden, muß er sie nach $
667 1. Alt. BGB zurückgeben. Dabei trägt der
Beauftragte die Beweislast dafü1 daß ein ihm
zur Ausführung des Auftrags zugewendeter
Geldbetrag bestimmungsgemäß verwendet
worden ist (Senafsurteil, a.a.O. S. S7S f m.w.N.
aus der Rechtsprech u ng).

lst - wie hier - die der Geldzahlung zugrunde-
liegende fkeuhand-)Vereinbarung nichtig, so
kann, wenn der Auftraggeber nach $g681 Satz
2,667 1. Alt. BGB bereits verbrauchtes Geld her-
ausverlangt, die Frage, ob er die Weitergabe des
Geldes gegen sich gelten lassen muß, nur nach
Maßgabe eben dieser nichtigen Abreden be-
urteilt werden. Dies bedeutet nicht, daß die
Rechtsordnung von ihr mißbilligten Verträgen
doch wieder Geltung verschafft - ein Anspruch
auf oder eine fflicht zur Durchführung des
nichtigen Auftrags bestand bzw. besteht kei-
nesfalls -, sondern führt nur zu einer ange-
messenen Risikoverteilung unter den par-
teien des nichtigen Auftrags- bzw. Geschäfts-
besorgungsvertrags bei der internen ,,Ab-
wicklung" des Geschäfts, die zu verhindern
auch bei gesetzes- oder sittenwidrigen
Geschäften kein Bedürfnis besteht (vgl. auch
BGH, Urt. v. 25.9.1967 - Vtt ZR 42/65 - WM
1962 1217, 1218).

2. Das Berufungsgericht ist der Auffassung, daß
der Beklagte, abgesehen von dem von ihm
selbst vereinnahmten Betrag von 36.000 DM,
die ihm übermittelten 125.000 DM bestim-
mungsgemäß verwendet hat. Es hat hierzu aus-
geführt:

Spätestens nach Erhalt des ersten Schecks
habe der Beklagte dem Kläger gegenüber mit
Schreiben v. 17.11.1992 klargestellt, daß das
Geld nicht ,,bis zum Ende der Angelegenheit,,
auf dem Anwaltstreuhandkonto verbleiben
könne; es bedürfe vielmehr in einer solchen
Angelegenheit immer eines Vorschusses und
niemand, ,,weder die von mir beauftragte
Anwaltskanzlei, noch die Gräfin selbst, ge-
schweige denn das Gericht" würde irgend
etwas tun, ohne vorher Geld erhalten zu haben.

E

Gt-1/97



Gt-1/97

t.

Zur Revision des Klägers:

'1. Zu Recht zieht das Berufungsgericht als

Anspruchsgrundlage für das klägerische Zah-

lungsbegehren $667 1. Alt. BGB in Betracht,

wonach der Beauftragle zur Ausführung des

Auftrags erhaltenes Geld herausgeben muß,

sofern er es nicht in Erledigung des Auftrags

verbraucht hat.

a) Das Berufungsgericht geht davon aus, daß

der Beklagte gegen Entgelt fürr den Kläger eine

Adoption mit einer adligen Person vermitteln

u nd im Rah men sei ner Verm ittl u ngstäti g keit den

Kläger auch vor dem Vormundschaftsgericht

vertrelen sollte. Dabei bleibt offen, ob die im Zuge

der für den Kläger erbrachten Vermittlungs-

leistungen entfaltete Anwaltstätigkeit vor dem

Vormundschaftsgericht ein derartiges Gewicht

hat, daß der zwischen den Parteien abge-

sch lossene,,Vermittlungsvertrag" i nsgesamt

als Anwaltsdienstvertrag gemäß SS675' 611

BGB einzuordnen isl (zur Abgrenzung zwi-

schen Anwaltsdienstvertrag und Makleruertrag

vgl. nur BGH, lJrteile v. 31.10.1991 - lX ZR

303/90 - Gt 93, 28? : NJW 1992, 681, 682;

Senatsurteile v. 10.6.1985 - lll ZR 73/84 - NJW

1985,2642, und v. 13.6.1996 - lllZR 113/95 -
Gt 96,225:ZlP 1996, 1245, 1246 f m'w'N' aus

der Rechtsprechung).

Des weiteren geht das Berufungsgericht ersicht-

lich davon aus, daß der Beklagte auch als

(Unter-)Vermittler für den Titelhändler W tätig

geworden ist, von dem er im Verrechnungs-

wege ein Vermittlungshonorar von 36.000 DM

erhalten haben will.

Welche Auswirkungen diese beiderseitige Ver-

mittlungstätigkeit auf die dem Beklagten dem

Kläger gegenüber obliegenden fflichten oder

auf die Wirksamkeit des - ohnehin nichtigen (s.

unter b) - zwischen den Parteien abgeschlos-

senen Geschäftsbesorgu ngsvertrages hat, kan n

indes ebenso wie die nähere rechtliche Qualifi-

zierung dieses Vertrages dahinstehen. Denn für

die - auch im Rahmen der Anwendung der

Bestimmungen über die Geschäftsführung

ohne Auftrag (s. unter c) - entscheidungs-

erhebliche Frage, ob der Beklägte zur Weiter-

leitung bzw. Auskehrung der auf dem Ander-

konto eingezahlten Beträge befugt war, kommt

es allein darauf an, welche Treuhandabreden

über die Venruendung dieses Geldes zwischen

den Parteren getroffen worden sind (vgl. auch

Senatsurteite v. 10.3.1988 - lll ZR 195/BO - Gl

88,204:NJW-RR 1988, 1299, und v' 1. 12. 1988

- ttt ZR 151/87 - BGHR BGB S 675 - Rechts-

anwalt 9). Dies ist auch der zutreffende recht-

liche Ansatzpunkt des Berufungsgerichts.

b) Zuzustimmen ist dem Berufungsgericht im

Ergebnis auch darin, daß die zwischen den Par-

teien getroffenen Abreden gemäß $ 138 Abs' 1

BGB nichtig sind.

Von Gesetzes wegen kann ein Volljähriger als

Kind angenommen werden, wenn die Annahme

sittlich gerechtfertigt ist; insbesondere, wenn

zwischen dem Annehmenden und dem Anzu-

nehmenden ein Eltern-Kind-Verhältnis bereits

entstanden ist (S 1767 Abs. 'l BGB) oder die Ent-

stehung eines solchen Verhältnisses zu erwar-

ten ist (S 1767 Abs. 2 i.Vm. S 1741 Abs. 1 BGB).

Zwischen dem Kläger und der adoptionswilli-
gen Gräfin v,Y. bestand ein solches Verhältnis

nicht und sollte auch nicht hergestellt werden.

Dem Kläger kam es nur auf den Erwerb eines

,,A.delstitels" a,n; clie Gräfin war allein am Erhalt

des,,Kaufpreises" interessiert.

Ein dergestalt,,erkaufter" Adoptionsvertrag

nach S 1741 $aE 1 BGB a. F. war nach S 138

Abs. 1 BGB nicht (BGHZ 35,75,80, B2)' Aller-

dings ist durch das Adoptionsgesetz v'2.7'1976
(BGBl. I S. 1749) das Vertragssystem durch das

Dekretsystem abgelösl worden; die Annahme

als Kind wird nicht mehr durch Vertrag, sondern

durch gerichtlichen Ausspruch begründet

(S 1752 Abs. 1 BGB). Ein vormundschafts-

gerichtlicher Adoptions-Beschluß, der zur Er-

reichung gese2esfremder Zwecke unter Vor-

spiegelung eines Eltern-Kind-Verhältnisses

erwirkt worden ist, ist zwar nicht nichtig und

gemäß S 1771 i.V.m, S 1760 BGB auch nicht

ohne weiteres aufhebbar (BGHZ 103, 12, 16 ff).

Der Umstand, daß die Rechtsordnung im

lnteresse der Allgemeinheit an Rechtssicherheit

und der Bestandskraft gerichtlicher Entschei-

dungen auch eine rechtsmißbräuchlich her-

beigeführte Kindesannahme als rechtsgültig

anerkennt, ändert aber gleichwohl nichts daran,

daß rechtsgeschäftliche Abmachungen und

Erklärungen, die auf den ,,Kauf" eines Adels-

titels abzielen, wegen Sittenverstoßes nich-

ten im Auftrag der Vertragspartner entworfen

worden war. Danach durfte die Pächterin ,,auch

das Obergeschoß zu schank- und speisewirt-

schaftlichen Zwecken .,. verwenden". Sie baute

dieses Stockwerk als Gastraum aus' Der ent-

sprechende Bauantrag wurde im Mai 1991

abgelehnt; zugleich wurde die Nutzung des

Gebäudes als öffentliche Gaststätte untersagt'

Mit Schreiben an den Kläger vom 175.1991

erklärte die Pächterin die Anfechtung des Ver-

trages wegen arglistiger Täuschung und machte

Rechte aus SS53Z 538 - mit S5B1 - BGB gel-

tend. ln einem Rechtsstreit des Klägers gegen

die Pächterin wurde in einem - nicht rechts-

kräfiigen - Urteil die Klage auf Feststellung, daß

die Pächterin kein Anfechtungsrecht hat, sowie

auf Zahlung rückständigen Pachtzinses abge-

wiesen; auf die Widerklage wurde der Kläger

verurteilt, an die Pächterin Schadenersalz in

Höhe von etwa 78.000 DM wegen fehlgeschla-

gener Venruendungen auf die Pachtsache zu

zahlen.

Mit seiner Klage, die am 29.12"1993 eingereicht

und am 21.1.1994 zugestellt wurde, hat der

Kläger begehrt festzustellen, daß ihm der
n^t.t^^r^ l^^ Cal-.arJan zrr aroalzan hal dor im
DeKlilUtU Utill \Jt/lla\lgll4u wrovGvrr rrurt vv' tt'ir

Zusammenhang mit der Wahrnehmung des

Mandats" bezüglich des Pachtvertrages ent-

standen ist und noch entstehen wird. Das Land-

gericht hat die Klage - gemäß der Einrede des

Beklagten - wegen Verjährung abgewiesen,

das Oberlandesgericht hat ihr stattgegeben. Mit

seiner Revision beantragt der Beklagte, das

Urteil des Landgerichts wiederherzustellen.

Aus den Gründen:

Die Revision führt zur Aufhebung des Beru-

fungsurteils und Zurückverweisung des Rechts-

streits ($5564 Abs. 1, 565 ZPO); von der

Möglichkeit des $565 Abs' 1 Satz 2 ZPO wtd
Gebrauch gemacht,

Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Der

Beklagte habe seine Vertragspflicht verletzt, weil

er nicht geprüft habe, ob die Absicht der Ver-

tragspartner, eine allgemein zugängliche, kei-

nen Beschränkungen unterliegende Gaststätte

zu betreiben, in rechtlich zulässiger Weise oder

zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit durch-

führbar gewesen sei. Dafür habe er Einsicht in

alle Unterlagen verlangen müssen, die insoweit

bedeutsam sein konnten. Dies gelte für die
Erklärung des Klägers, er verfüge über eine
ganzjährig geöffnete Gaststätte. Außerdem

habe die Lage der Pachträume auf einem
Campingplatz im Außenbereich geboten, die
Baugenehmigungen einzusehen. Dann wäre
klar geworden, daß eine Erlaubnis für das
Vorhaben nicht erteilt und damit auch nicht

zu rechnen gewesen sei. Der Kläger trage kein

Mitverschulden, weil nicht davon auszugehen

sei, daß er die Bedeutung der Unterlagen
gekannt habe. Bei pflichtgemäßen Hinweisen

des Beklagten auf die Rechtslage wäre der
Pachtvertrag nicht geschlossen worden; der
Klägerwäre dann keinen Ansprüchen der Päch-

terin ausgesetzt. Es sei wahrscheinlich, daß er
dieser die fehlgeschlagenen Aufwendungen

ersetzen und zumindest einen Teil der Kosten

des Parallelprozesses tragen müsse. Der Klage-

anspruch sei nicht gemäß S 51 BRAO a. F. ver-
jährt. Die Verjährungsfrist habe nicht früher als

drei Jahre vor Klageeinreichung begonnen. Ein

Schaden des Klägers sei nicht schon mit Ab-
schluß des Pachtvertrages, sondern frühestens

mit den Aufwendungen der Pächterin ab Januar
1991 entstanden.

Diese Erwägungen halten einer rechtlichen

Nachprüfung nicht stand.

Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen

die Ansicht des Berufungsgerichts, der Klage-

anspruch sei unverjährt. Aufgrund des bisher

festgestellten Sachverhalts ist Verjährung nicht

auszuschließen.

Berufungsgericht und Revision gehen zu Recht

von $ 51 BRAO in der Fassung vor lnkrafttreten

des Gesetzes zur Neuordnung des Berufsrechts

der Rechtsanwälte und der Patentanwälte vom
2.9.1994 (BGBI, t 2278) - S51 BRAO a.F.

1: $ 51 b BRAO n.F.) - aus. Danach verjährt ein

vertraglicher Schadenersatzanspruch des Aut
traggebers gegen seinen Rechtsanwalt in drei

Jahren seit Entstehung des Anspruchs, späte-

stens jedoch in drei Jahren nach der Beendi-
gung des Mandats, Es kann dahinstehen, ob
der AuftraE an den Beklagten, eine Urkunde mit

dem vorgesehenen Vertragsi n halt zu entwerfen,
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gemäß dem Regellall zu einem Dienstvertrag
(55611, 675 BGB) oder ausnahmsweise zu

einem Werkvertrag der Parteien (55631, 675

BGB) geführt hat; in beiden Fällen verjährt der
geltend gemachte Anspruch auf Ersatz eines
Schadens aus der Venruertung des angeplich
fehlerhaften Vertragsentwurfs nach S51 BRAO

n.F. (vgl. BGH, Urt. v. 16. 11.1995 - IXZR 148/94,

Gl 96, 55 : WM 1996, 540, 541).

.1. a) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon
ausgegangen, daß der behauptete Schaden
infolge eines fehlerhaften Vertragsentwurfs des
Beklagten nicht schon mit dem Abschluß des
Pachtvertrages am 8.12.1990 entstanden ist.

Die Revision kann sich für ihre gegenteilige

Ansicht nicht auf die Senatsurteile v. 7 5. 199'1

(txzR 188/90, Gt91,223
und v. 27.1.1994 (lX ZR 195/93, Gl 94, 198 :
NJW 1994, 1405, 1407) berufen; diese Ent-

scheidungen betreffen den - hier nicht vorlie-
genden - Fall, daB zu einer nachteiligen Ver-

mögensanlage geraten wurde. Ein Schaden,

der einen Ersatzanspruch des Auftraggebers
gegen seinen Anwalt und damit den Ver-
jährungsbeginn gemäß S51 Fall 1 BRAO a.F.

auslöst, tritt ein, wenn sich die Vermögenslage
des Betroffenen infolge des schädigenden
Ereignisses objektiv verschlechtert hat; dies
ist nicht der Fall, solange nur das Risiko eines
Vermögensnachteils aus der Pflichtverlet-
zung besteht (BGH, Urt. v. 16.11.1995 - lX ZR

148/94, a.a.O., m.w.N.).

Bei Vertragsschluß war entgegen der Meinung

der Revision noch nicht mit Sicherheit abzuse-

hen, daB die Pächterin vom Kläger Minderung
des Pachtzinses und Schadenersa2 verlangen
werde. Damals war es offen, ob und gegebe-

nenfalls welche Rechte die Pächterin gegen den

Kläger geltend machte, sobald sich heraus-

stellte, daß sie das Gebäude entgegen dem Ver-

trag nicht unbeschränkt als Gaststätte nutzen

durfte. Es wär nicht ausgeschlossen, daß die

Pächterin sich - im Wege einer einvernehm-
lichen Vertragsänderung - damit begnügte, die

Gaststätte - ebenso wie zuvor der Beklagte -
im Erdgeschoß zu betreiben; in diesem Falle

wären das Obergeschoß nicht ausgebaut wor-
den und der geltend gemachte Schaden nicht

entstanden. Eine gütliche Vertragsanpassung,

die dem Kläger den eingeklagten Schaden

ersparte, war auch noch möglich, nachdem die
Ausbauarbeiten nach Vertragsschluß - angeb-
lich noch im Dezember 1990, wie die Revision
geltend macht - begonnen hatten. Ob und
gegebenenfalls wann dem Kläger der einge-
klagte Schaden entstand, hing davon ab, wie
die Pächterin gegenüber ihrem Vertragspartner
auf den Mangel der Pachtsache reagierte;
frühestens und nur dann, wenn sie deswegen
Rechte gegen den Kläger geltend machte,
konnte dieser eine Vermögenseinbuße er-
leiden (vgl. BGH, Urt. v. 5.11.1992 - tX ZR
200/91, NJW 1993, 1320, 1321 betreffend die
unzulässige Teilkündigung eines Veftrages; v.

16.11.1995 - lX ZR 148/94, a.a.O. wegen eines
f e h I e r h afte n Ve rtrag se ntw u rfs).

Erst dadurch wurde ein fälliger, klagbarer
Schadenersa2anspruch des Klägers gegen
den Beklagten wegen der behaupteten fflicht-
verletzung im Sinne des g 198 BGB ausgelöst
(vgl. BGHZ 55, 340,341 ; 113, 1BB, 193);bis dahin
bestand nur das Risiko eines solchen Nachteils.
Danach war der Kläger mit Vertragsschluß
selbst dann noch nicht geschädigt, falls, wie die
Revision meint, die Pächterin schon damals
Rechte gegen ihren Vertragspartner aus SS53Z
538, 58.1 BGB hatte. Solange sie daraus nicht
Ansprüche gegen den Kläger geltend
machte, lag bei der gebotenen wertenden
Betrachtung allenfalls eine Vermögensge-
fährdung vor, die - auch aus Gründen der
Rechtsklarheit - jedenfalls für das Entstehen
eines Regreßanspruchs gegen einen Dritten
noch nicht einem Schaden gleichstand (vgl.

BGH, Utt. v. 15.10.1992 - lX ZR 43/92, Gt 93,
117 : WM 1993, 253, 255). Vielmehr ist dieser
nach dem bisher vorgetragenen Sachverhalt
erst eingetreten, als die Pächterin mit Schreiben
an den Kläger v. 17.5.1991 den Vertrag ange-
fochten und Rechte aus gg 532 538 - mit g 5Bl

- BGB geltend gemacht hat (vgL BGH, IJrt. v.

16.11.1995 - lX ZR 148/94, a.a.O.). Erst von
diesem Zeitpunkt an hatte der Kläger ein
schutzwürdiges lnteresse an einem Rückgriff
gegen den Beklagten.

Dann wäre eine Verjährung nach gS1 Fall 1

BRAO a. F. durch die Klageerhebung unter-
brochen worden (SS209 Abs. 1, 211,21T BGB).

b) Das Berufungsgericht hat jedoch übersehen,
daß nach dem Vorbringen des Beklagten, das

habe, eine n ied ri gere Entschäd ig u ng berech net.
Demgegenüber hat der Kläger vorgetragen, der
dortige Prozeßvortrag sei objektiv nicht zutref-
fend gewesen und habe sich bei den Vergleichs-
verhandlungen mit dem Bruder nicht aufrechl
erhalten lassen. Unter diesen Umständen ist es
nicht zu beanstanden, daß das Berufungsge-
richt ausgeführt hat, der Vortrag des Klägers zur
Berechnung der Mietwertanteile sei von der
Beklagten nicht erschüttert worden.

- Nichtiger Geschäftsbesorgungsvertrag

- Verbrauch RA-Gebühren
(BGH, Urt.v. 10.10.1996 - ttt ZR 205/1995)

Leitsätze:

Zr Slttsnwidriglreit eines auf die Vernitt-
luag einor Adoption anm äreeke des
Errverbe einw Adolstitels gerichteten
G€€cüäfr sbeorgungcverkago.

lllerlangü der Aufrraggeber eines nir*rü-
gen Gosdräfubmorgungevertrage unter
Anwendung dar Grundsätze der Ge-
sc*räfu|üänrng ohne Autuag nadr Sg 6gl
S* 2, 687 1. Alt BGB die zur Durcfr-
fährung das Gescfiäfu trcuhänderisoh
äborlassenen Gelder herauc, so beant-
wortet sich die Fragg ob die äbergebe-
nen Gelder zrroc*enbprec$end verwen-
det woden siad, nac*r den - wenn aue*r
nid*igon - geüofrenen T,reuhandabrcden.

Tatbestand:

Die Parteien, im fraglichen Zeitraum beide
Rechtsanwälte, streiten über die bestim-
mungsgemäße Verwendung eines treuhän-
derisch überlassenen Geldbetrages.

Auf eine entsprechende Zeitungsanzeige hin
bekundete der Kläger dem VermitUer Z. gegen-
über sein lnteresse daran, von einer adoptions-
willigen Adligen als Kind angenommen zu
werden. Z. erklärhe dem Kläger, daß mit der
Durchführung des,,Adoptionsverfahrens" der

Beklagte betraut werden müsse und für die
Adoption insgesamt ein Betrag von 175.000 DM
aufzuwenden sei.

Der Kläger se2te sich daraufhin mit dem
Beklagten in Verbindung und übersandte die-
sem im November 1992 zwei Verrechnungs-
schecks über 50.000 DM und 125.000 DM. Der
Beklagte ließ diese Schecks auf ein von ihm ein-
gerichtetes Anderkonto einziehen. Noch im
November/Dezember übenruies der Beklagte
zunächst 35.000 DM und wenig später 89.000
DM an eine von ihm eingeschaltete Rechts-
anwaltskanzlei, die diese Gelder an den ,Jitel-
händler" W weiterleitete. 15.000 DM erhielt der
Vermittler Z; einen Betrag von 36.000 DM
behielt der Beklagte, nach seiner Darstellung als
ihm gegen W. zustehenden Honoraranspruch,
ein und verbuchte ihn als Berufseinkünfte.

Am Tage vor dem vom Vormundschaftsgericht
auf den 16.9.1993 anberaumten Adoptions-
termin traf sich der Kläger mit der adoptions-
willigen Gräfin v. Y.; er teilte ihr mit, daß er an
der Adoption kein lnteresse mehr habe.

Der Kläger verlangt von dem Beklagten Rück-
zahlung der diesem übergebenen j75.000 DM
nebst Zinsen und Herausgabe von Schrift-
stücken. Das Landgericht hat der Klage stattge-
geben. Auf die Berufung des Beklagten hat
das Berufungsgericht die Verurteilung zur Zah-
lung nur hinsichtlich des von dem Beklagten
einbehaltenen Betrags von 36.000 DM nebst
Zinsen aufrechterhalten; die weitergehende
Zahlungsklage hat es abgewiesen. Hinsichilich
der Verurteilung zur Herausgabe von Unterla-
gen hat das Berufungsgericht die Berufung
mangels fehlender Begründung als unzulässig
zurückgewiesen. Mit der Revision begehrt der,
Kläger die Wiederherstellung des erstinstanz-
lichen Urteils. Der Beklagte verfolgt mit der
Anschlußrevision seinen Antrag auf vollständige
Abweisung der Klage weiter.

Aus den Gründen:

Revision und Anschlußrevision führen zur Auf-
hebung des angefochtenen Urteils und zur
Zurückverweisung der Sache an das Beru-
fungsgericht.

Treuhandgelder
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Beklagte v. Z 1.1993 hatte die Zedentin dieser
mitgeteilt, sie habe die Teilzahlung ,,auf die aus

der beigef ügten Aufstell u n g ersichtl ichen Rech-

nungen verrechnet, da Sie einen Verwendungs-

zwecknicht angegeben haben". lm Kündigungs-

schreiben der Zedentin v. 13. 1.1993 hieß es:

,,Auf meine offenen Rechnungen v. 20.11.1992

haben sie kürzlich einen Teilbetrag von 15.000

DM gezahlt." Am 14. 1. 1993 schrieb die Beklagte

ihrerseits der Zedentin, ,,eine detaillierte Über-
prüfung lhrer zahlreichen Forderungen an mich"

sei ihr bis je2t noch nicht möglich gewesen;als

Zeichen guten Willens habe sie vorerst einen
Betrag von 15.000 DM übenruiesen. Die Beklagte

hat sich demgegenüber in den Tatsachenin-

stanzen darauf beschränkt, auf den Vermerk auf
dem Übenrueisungsbeleg zu verweisen. Unter

diesen Umständen ist es aus Rechtsgründen

nicht zu beanstanden, daß das Berufungsge-

richt sich von einer Anrechnungsbestimmung
der Beklagten nicht hat überzeugen können.

Daß die von der Zedentin vorgenommene Ver-
rechnung der in 5366 Abs.2 BGB bestimm-

ten Reihenfolge entspricht, hat die Beklagte

nicht bestritten.

4. Die von der Beklagten geltend gemachten

Schadenersa2ansprüche sind unbegründet.

a) Die Beklagte hat der Zedentin vorgeworfen,

sie habe sich bei Abschluß des notariellen Ver-

trages v. 28,10. 1992 - die Beklagte selbst war

dabei nicht zugegen - nicht damit einverstan-

den erklären dürfen, daß die beiden ihr zuge-
wiesenen Grundstücke in W und B. ihr mit
338.600 DM bzw. 320.000,DM angerechnet
wurden. Auf den Grundstücken hätten nicht
valutierte Grundschulden von 48,600 DM bzw.

60,000 DM gelastet; diese Beträge müßten

abgezogen werden. Dem ist das Berufungs-
gericht entgegen der Ansicht der Revision zu

Recht nicht gefolgt. Die Beklagte hatte die

Grundstücke vor Abschluß des Vertrages mit

ihrem Bruder in der Zwangsversteigerung

erworben. Sie hatte das Grundstück in W. für
290.000 DM und dasjenige in B. für 260,000
DM ersteigert, und zwar jeweils unter Über-

nahme der nach den Versteigerungsbedingun-
gen bestehenbleibenden, im geringsten Gebot

enthaltenen Grundschulden von 48.600 DM

bzw. 60.000 DM. Die jeweiligen Summen aus
Zuschlags- und Grundschuldbetrag entspra-

chen in etwa den vom Versteigerungsgericht
festgestellten Verkehrswerten. DaB der Beklag-
ten bei der Erbauseinandersetzung die ihr zu-
gewiesenen Grundstücke mit jenen Werten

angerechnet worden sind, ist deshalb korrekt;

eine Fehlberatung durch die Zedentin liegt nicht
vor.

b) Zum Ausgleich für das im Vertrag vom

28.10.1992 dem Bruder der Beklagten zuge-
wiesene Grundstück in G. C, hat diese Grünland
in A. erhalten. Die Beklagte hat behauptet,
dieser Ausgleich sei unangemessen gewesen,

weil das Grünland so gut wie nichts wert gewe-

sen sei. Der Kläger hat seinerseits vorgetragen,

der Vertragsinhalt sei in diesem Punktvorher mit

der Beklagten abgesprochen gewesen. Die

Beklagte hat sich demgegenüber darauf be-
schränkt, dies zu bestreiten. Das reicht, wie das
Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht ange-
nommen hal, zur Darlegung einer fflichtverlet-
zung der Zedentin nicht aus.

c) ln dem Auseinandersetzungsvertrag haben

die Beklagte und ihr Bruder bestimmte Gut-
achterkosten in Höhe von 1.625 DM je zur

Hälfte übernommen. Die Beklagte hat behaup-
tet, es sei abgesprochen worden, daß diese
Kosten allein von ihrem Bruder zu tragen seien.

Der Kläger hat dazu auf das Schreiben der
Zedentin v, 20.11.1992 venruiesen, worin einge-
hend dargestellt ist, daß die hälftige Aufteilung
vorher mit der Beklagten abgesprochen gewe-

sen sei.

Auch insoweit hat sich die Beklagte mit einem
Bestreiten begnügt. Diesen Vortrag hat das
Berufungsgericht entgegen der Ansicht der
Revision zu Recht nicht ausreichen lassen.

d) Das gleiche gilt für die im Vertrag vom
28. 10. 1992 festgesetzte Entschädigung, die die
Beklagte für die vor dem Vertragsschluß von ihr

allein genutzten Grundstücke A. 3 und 15 zu

zahlen hatte. Der Kläger hat zur Berechnung

der Beträge von 9.306 DM und 23.500 DM auf
ein Schreiben der Zedentin v. 16.11.1992 ver-
wiesen, in dem die Berechnung der Nu2ungs-
entschädigung ausführlich erläutert ist. Die

Beklagte hat lediglich geltend gemacht, die
Zedentin selbst habe in einem Schriftsatz, den
sie in einem früher zwischen ihr, der Beklagten,
und ihrem Bruder geführten Rechtsstreit verfaßt

im Revisionsverfahren mangels anderer tat-

sächlicher Feststellungen zugrund zu legen ist,

das Mandat mit der Unterzeichnung des
Pachtvertrages beendet war, wie die Revision

zu Recht rügt. Lag ein Dienstvertrag vor, so

endete der Auftrag mit seiner Erledigung (vgl.

dazu BGH, Urt. v. 10.10.1978 - Vl ZR 115/n
NJW 1979, 264, 265; v. 29.11.1983 - Vl ZR 3/82,

VersÄ 1984, 162, 163; v. 16.17.1995 - lX ZR

148/94, a.a.O.). Handelte es sich um einen Werk-

vertrag, so wurde das Mandat beendet, als die

Auftraggeber den Vertragsentwurf als in der
Hauptsache vertragsgemäße Leistung abnah-
men, indem sie diesen unterschrieben (vgt.

BGH, Urt. v. 16.11.1995 - lX ZR 148/94, a.a.O).

Der Klageanspruch verjährte dann nach $ 51

Fall 2 BRAO a. F. Die Veriährung beginnt mit
dem Mandatsenden wenn - wie hier - erst
später der Schaden aus der anwaltlichen
Pflichtverletzung entstanden ist; dies führt -
gemäB dem Wortlaut der Bestimmung und
dem Willen des Gesetzgebers - zu einer
früheren Verjährung als nach der Hauptre-
gelung des $51 Fall 1 BRAO a.F. (BGHZ94,

380, 390; BGH, Urt. v. 16. 11. 1995 - IXZR 148/94,

a.a.O.),

Begann die Verjährung mit einer Beendigung

des Auftrags am 8.12,1990, so ist der Klage-

anspruch vor Einreichung der Klage verjährt.

Ein Sekundäranspruch, der dem haftpflichti-
gen Rechtsanwalt die Einrede der Primärver-
jährung venruehrt (S 249 BGB), entstand in die-
sem Falle nicht, weil der Beklagte vor einem
solchen Mandatsende keinen begründeten
Anlaß zur Prüfung einer eigenen Regreß-
pflicht hatte; im übrigen hätte die für ihn lau-

fende Verjährungsfrist ebenfalls mit Mandats-

ende begonnen (vgL BGHZ 94, 380, 385 ff,

Gl32/85;BGH, Urt.v. 16. 11. 1995 - IXZR 148/94,

a.a.O.541 f).

Eine seit dem 8.12.1990 laufende Verjährung

war nicht gemäß dem Vortrag des Klägers
gehemmt (SS202 Abs. 1, 205 BGB). Eine ent-
sprechende Anwendung des 5852 Abs. 2
BGB entfällt.(BcH, IJrt. v. 15.12.1988 - lX ZR

33/88, Gl 89, 123 : WM 1989, 581, 583). Eine

Stillhalteabrede, wonach der Schuldner vor-

übergehend die Zahlung verweigern darf, hat

der Kläger, der insoweit die Darlegungs- und

Beweislast trägt, nicht schlüssig behauptet (vgl.

BGH, Urt. v. 14.11.1991 - lX ZR 31/91, Gl 92, 71

: NJW 1992, 836, 837; v. 5.11.1992 - lX ZR
200 /91, a. a.O. 1 323 ; Bau m g ärtel / Lau m en, H an d -

buch der Bewer's/ast im Privatrecht 2. Aufl. BGB

$ 194 Rdnr. 2,). Nach dem Klagevortrag hat der
Beklagte auf den Vorschlag, eine Vergleichs-
lösung unter Einbeziehung aller Beteiligten her-
beizuführen, geantwortet, er sei ohne Rück-
sprache mit seinem Haftpflichtversicherer
nicht in der Lage zu erklären, ob und gege-
benenfalls in welcher Höhe er sich an einem
Vergleich beteiligen werde; vereinbarungs-
gemäß hat der Kläger dem Beklagten das
Anspruchsschreiben vom 2. 12. 1993 zugesandt
zur Weitergabe an den Haftpflichtversicherer.
Ein solches Verhalten des Beklagten durfte
der Kläger nicht dahin werten, der Beklagte
biete ihm an, die Verfolgung eines Schaden-
ersatzanspruchs vorläufig zurückzustellen
und die Zeit bis zur Stellungsnahme des Haft-
pllichtversicherers nicht in die Verjährungsfrist
einzurechnen. Naöh seinem Anspruchsschrei-
ben hat der Kläger eine solche Deutung auch
nicht vorgenommen, sondern den Beklagten -
vergeblich - um einen Verzicht auf die Ver-
jährungseinrede gebeten.

Unbegründet ist auch der Arglisteinwand des
Klägers (5242 BGB). Daran sind mit Rücksicht
auf den Zweck der Verjährungsregelung
strenge Anforderungen zu stellen (BGH, Urt. v.

3.11.1988 - tXZR 203/8ZWM 1988, 1855, 1858).

Nach dem Vorbringen des Klägers, der die
tatsächlichen Vorausse2ungen eines Rechts-
mißbrauchs darzulegen und zu bewelsen hat
(vgl. Baumgäftel/Laumen a.a.O.), hat der Be-
klagte den Kläger nicht von dem rechtzeitigen
Einklagen des Regreßanspruchs abgehalten
oder nach objektiven Maßstäben zur Annahme
veranlaBt, der Anspruch werde ohne Rechts-
streit erfüllt oder - ohne Verjährungseinrede -
nur mit sachlichen Einwendungen bekämpft
werden (vgl. BGHZ9, 1, 5; 71, 86, 96; 93, 64, 66).

c) Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt,
ob - gemäß dem Vorbringen des Beklägten -
dessen Mandat nur den Entwurf eines Pacht-
vertrages zum Gegenstand hatte und deswegen
mit der Unterzeichnung der Vertragsurkunde
am 8.12.1990 beendet war oder ob, wie der
Kläger behauptet hat, der Beklagte für ihn auch
dieVertragsabwicklung bis in dasJahr 1992 hin-
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ein übernommen hat, so daß der Klagean-

spruch unverjährt wäre. lnsoweit ist eine Sach-

aufklärung erforderlich. Die Beweislast für den

frühen Verjährungsbeginn trägt der Beklagte

(vgt. BGH, Urt. v. 30. 1. 1980 - Vlll ZR 237/78, WM

1980, 532, 534; Baumgärtel/Laumen, a.a.O.

BGB S 194 Rdnr. l).

2.Ein deliktischer Schadenersatzanspruch

wegen Parteiverrats (5823 Abs. 2 BGB mit

S356 SIGB) entfällt entgegen der Ansicht der
Revisionsenruiderung, so daß die Verjährungs-

regelung des $852 BGB ausscheidet. Der

beklagte Rechtsanwalt hat mit dem Entwurf des

Pachtvertrages im Auftrag beider Vertrags-
partner nicht in derselben Rechtssache beiden

Parteien pflichtwidrig Beistand geleistet. Die

Vertragspartner haben mit dem Auftrag, einen

Vertrag mit einem im wesentlichen von ihnen

vereinbarten lnhalt zu entwerfen, dem Beklag-

ten die Wahrnehmung eines gemeinsamen

lnteresses anvertraut, so daß ein Mißbrauch des

Vertrauens im Dienste des Gegners entfällt (vgl.

RGSI 14,365,379 f;BGHSI 5,301,307 f; 12,96,

98; Hübner, Leipziger Kommentar zum SIGB

10. Aufl.5356 Rdnr. 85).

Zu Recht beanstandet die Revision weiterhin die

Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagte

hafte dem Kläger wegen Schlechterfüllung des

Anwaltsvertrages.

1. Der Ansicht des Berufungsgerichts, der

Beklagte habe eine Vertragspflicht zur Klärung

des Sachverhalts verletzt, liegen rechtsfehler-

hafte tatsächliche Feststellungen zugrunde, wie

die Revision zutreffend rügt.

Das Berufungsgericht hat die substantiierte Be-

hauptung des Beklagten außer acht gelassen,

er habe nur den eingeschränkten Auftrag erhal-

ten, einen von den Vertragspartnern bereits

vereinbarten Vertragsinhalt in eine geeignete
juristische Form zu bringen; der Kläger habe

ihm keine Unterlagen übergeben und ihn mehr-

fach darauf hingewiesen, daß er sich aus-

schließlich mit dieser Aufgabe zu befassen habe

und ,,mit sonst nichts".

Aufgrund eines Dienstauftrags ist der
Rechtsanwalt seinem Auftraggeber grund-
sätzlich zu einer umfassenden und erschöp-
fenden Beratung verpflichtet. Der Anwalt muß
prüfen, ob der ihm vorgetragene Sachverhalt
geeignet ist, den vom Auftraggeber erstrebten

Erfolg herbeizuführen. Den Mandanten muß der
Rechtsanwalt vor Nachteilen bewahren, soweit

solche voraussehbar und vermeidbar sind;

Zweifel und Bedenken, zu denen die Sachlage

Anlaß gibt, muß der Anwalt darlegen und mit

seinem Auftraggeber erörtern (BGH, Urt. v.

22.10.1987 - lX ZR 175/86, Gl 88, 226: NJW

1988, 563, 566; v. 29.4.1993 - lX ZR 101/92,

Gt 93, 260 : NJW 1993, 2045; v. 20. 10.1994 -
lX ZR 116/93, Gl 95,70:WM 1995, 398, 399 f,

jeweils m.w.N.). Diese fflichten obliegen dem

Rechtsanwalt im wesentlichen auch dann, wenn
er - abweichend vom Regelfall - einen Werk-

vertrag geschlossen hat ($$ 631, 675 BGB; vgl.

Rinsche, Die Haftung des Rechtsanwalts und
des tVotars 5. Aufl. Rdnr. l5). Den versproche-

nen Vertragsentwurf konnte der Beklagte nur

dann mangelfrei erstellen, wenn er den zu-
grundeliegenden Sachverhalt geklärt hatte. Der
Werkvertrag begründet nach seinem Zweck
Pflichten des Unternehmers, den Besteller
über Umstände zu unterrichten, die er nicht
kennt, deren Kenntnis aber für seine Ent-
schließungen bedeutsam sind, und ihn auf
Gefahren für das Gelingen des Werks hinzu-
weisen (vgL BGH, Urt. v. 9.7.1987 - Vll ZR

208/86, WM 1982 1303 f;v. 24.9.1992 - Vll ZR

213/91, DB 1993, 1281).

Bei Richtigkeit des Vorbringens des Beklagten

hat jedoch der Kläger dem Beklagten eindeu-
tig zu erkennen gegeben, daß er seiner fach-
lichen Hilfe nur in der behaupteten Art, Richtung

und Reichweite bedürfe; dann könnte der

Kläger dem Beklagten aber nicht vonrerfen,
dieser häfte über die in Auftrag gegebene

Formulierungshilfe hinaus den Sachverhalt
kfären müssen (vgl. BGH, Urt. v. 22.10.1987 -
lX ZR 175/86, a.a.O.).

Da der Kläger dagegen ein unbeschränktes

Mandat behauptet hat, das er beweisen muß
(vgL BGH, Urt. v. 28.5.1991 - lX ZR 181/90, WM

1991, 1427 1429; Baumgäftel/Laumen, a.a.O.

BGB S 675 Rdnr. 7), ist insoweit eine Sachauf-

klärung gemäß den Beweisantritten der Parteien

erforderlich.

die der Kläger selbst sich als Teilbetrag der von

der Beklagten gezahlten 15.000 DM auf die

Honorarforderung anrechnen läßt. Dem Kläger

stehen danach noch 19.625,40 DM zu.

3. Die weiteren gegen den Klageanspruch als

solchen gerichteten Einwendungen der Beklag-

ten sind unbegründet,

a) Beklagte hat in den Vorinstanzen geltend

gemacht, ihr seien durch die von der Zedentin

mit dem Schreiben vom 13.1.1993 ausgespro-

chene Kündigung zusätzliche Anwaltskosten
in Höhe von 2048,35 DM entstanden. Sie hat
gemeint, insoweit einen Schadenersatzan-
spruch gegen die Zedentin zu haben. Das

Berufungsgericht hat einen solchen Anspruch

verneint, weil die Zedentin wegen des Verlustes

des Vertrauens der Beklagten in deren Kompe-

lenzzur Kündigung berechtigt gewesen sei. Die

Revision weist an sich zu Recht darauf hin, daß

unter dem von der Beklagten geltend gemach-

ten Gesichtspunkt schon die Honorarforderung

der Zedentin nach 5628 Abs. 1 Satz 2 BGB
gemindert sein kann. lndessen sind die Vor-

ausselzungen auch hierfür nicht dargetan.

Nach jener Bestimmung kann der Dienstver-
pflichtete u. a. dann, wenn er nach $ 626 oder
S627 BGB kündigt, ohne durch vertrags-
widriges Verhalten des anderen Teils dazu
veranlaßt worden zu sein, die Vergütung inso-
weit nicht beanspruchen, als seine bisheri-
gen Leistungen infolge der Kündigung für
den anderen kein Interesse haben. Das kann

für den kündigenden Rechtsanwalt den Ver-
lust der Vergütung in dem Umfang zur Folge
haben, in dem der Mandant nunmehr einen
anderen Anwalt beauftragen und vergüten
muß (Senatsurt. v. 30.3.1995 - lX ZR 182/94,

WM 1995, 1288). Das Berufungsgericht hat

indessen nicht festgestellt, daß die Zedentin

nicht durch ein vertragswidriges Verhalten der

Beklagten zur Kündigung veranlaßt worden ist.

Der Kläger hat dazu unter Vorlage von Briefen

der Zedentin an die Beklagte im einzelnen vor-
getragen, diese habe durch grundlose Vorwürfe

und Androhung unbegründeter Regreßforde-

rungen das Vertrauensverhältnis zerstört; in

einem Schreiben vom 20.11.1992 hatte die
Zedentin der Beklagten angekündigt, sie werde

die Bereitschaft, alle Tätigkeiten zur Abwicklung

des Erbauseinanderse2ungsvertrags durchzu-

führen, nicht aufrechterhalten, wenn die
Beklagte ,,von den grundlosen Anschuldigun-
gen nicht Abstand" nehme. lm Kündigungs-

schreiben v. 13.'1.1993 heißt es, die Beklagte

habe in einem Telefongespräch am 11.1.1993

neue unberechtigte Anschuldigungen erho-
ben und wiederum RegreBansprüche ange-
meldet. Ein solches Verhalten des Mandanten
ist vertrags'nvidrig i.S.d. S62S Abs. 1 Salz 2
BGB. Die Beklagte hal zwar geltend gemacht,

die Vonruürfe seien berechtigt gewesen. Das trifft
jedoch teilweise schon nach dem eigenen

Sachvortrag der Beklagten nicht zu; im übrigen

ist ihr diesbezügliches Vorbringen unsubstan-

tiiert (siehe dazu unten 4).

Das geht zu Lasten der Beklagten. S 628 Abs. 1

SaV2 BGB enthält einen Ausnahmetatbestand
gegenüber SaL 1 dieser Vorschrift, wonach im

Fall der Kündigung der Dienstverpflichtete
grundsäZlich einen seinen bisherigen Leistun-

gen entsprechenden Teil der Vergütung zu

beanspruchen hat. Das Vorliegen dieses Aus-
nahmetatbestands hat der Dienstberechtigte

darzulegen und zu beweisen (BGH, Urt. v.

8.10.1981 - ilt ZR 190/79, NJW 1982,437,438;
Staudinger/[rleumann, BGB 12. Aufl. $ 628
Rdnr. 30; Baumgärtel, Handbuch der Beweis-

last iln Privatrecht Bd. 1, 2. Aufl. $628 Rdnr. 1;

teitweise unklar Erman/Hanau, BGB 9. Aufl.,

$628 Rdnr. 7). Dem entspricht der Vortrag der
Beklagte nicht.

b) Die Beklagfe hat gemeint, die gesamten am

28.12.1992 überwiesenen 15.000 DM seien auf

die den Gegenstand dieses Rechtsstreits bil-

dende Rechnung der Zedentin v. 20.11.1992

anzurechnen. Dies habe sie bei der Zahlung

dadurch bestimml, daß sie auf dem Überwei-

sungsbeleg den Venrvendungszweck mit,,R.-E.,

Vertragsabwickl u ng" geken nzeich net habe; das
habe der in der Rechnung angegebenen Be-

zeichnung ,R. '/. R. Vertragsabwicklung" ent-

sprochen, Das Berufungsgericht hat hierzu fest
gestellt, die Überweisung habe sich nicht spe-

ziell auf die Rechnung v. 20.11.1992 bezogen.

Dies greift die Revision zu Unrecht an.

Nach dem Vortrag des Klägers hatte die

Beklagte vor der Übenrueisung eine weitere Ab-
schlagszahlung auf die ,,Rechnungen . . . vom
19. und 20.11.1992" als Zeichen ihres guten

Willens angekündigt. ln einem Schreiben an die
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m en e i n es Koste nfestsetzu n gsverfah re ns - zw ar

nicht verpflichtet, aber doch berechtigt. Wenn

die Rechtsanwältin, anstatt den Kläger ihre

Honorarforderung in dessen Eigenschaft als

Abwickler einziehen zu lassen, sie ihm abtrat,

berührte das nur die Frage, wem das Geld im

lnnenverhältnis zustehen sollte; eine Auswei-

tung der Kenntnismöglichkeiten, die der Kläger

mit der daran geknüpften Verschwiegenheits-

pflicht hatte, war damit nicht verbunden. Aus die-

sem Grunde verstieß eine Erfüllung der sich

regelmäßig aus der Forderungsabtretung nach

S402 BGB ergebenden Pflicht zur lnformation

(BGHZ 122,115,117 f), auf die der Kläger gar

nicht angewiesen war, nicht gegen S203 Abs.

1 Nr. 3 SIGB,

2. Die Revision hat jedoch aus einem anderen

Grund Erfolg, soweit die Beklagte zur Zahlung

von mehr als 19.625,40 DM verurteilt worden ist.

Dieser Tei I des ei n geklagten Honoraranspruchs

ist nicht begründet, weil, wie die Revision zu

Recht geltend macht, die Forderung auf der

Grundlage eines zu hohen Gegenstandswerts

berechnet worden ist.

Das Berufungsgericht hat einen VV'en von

2.181.100 DM zugrunde gelegt. Das ist, wie zwi-

schen den Parteien im wesentlichen unstreitig

ist, der Wert des gesamten Nachlasses, über

den die Beklagte und ihr Bruder stritten. Die

Revision weist zutreffend darauf hin, daß diese

Bewertung der Tätigkeit der Zedentin mit der

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht

in Einklang steht. Danach ist der Gebühren-

streitwert für eine Klage auf Auseinander'

setzung einer Erbengemeinschaft nicht nach

$6 Salz l ZPO und damit nach dem vollen Wert

des Nachlasses (so noch BGH, Beschl. v.

16.2.1962 - V ZR 6/61, NJW 1962, 914,975,), son-

dern gemäß 53 ZPO nach dem lnteresse des

Klägers am Auseinanderse2ungsplan und

damit regelmäßig nach dem Wert seines Erb-

anteils zu bemessen (BGH, Urt. v. 24.4.1975 -
ttt ZR 173/72, NJW 1975, 1415, 1416). Dies gift

nach $8 Abs. 1 Satz 2 BRAGO auch für die

anwaltliche Tätigkeit außerhalb eines gericht-

lichen Verfahrens, wenn der Gegenstand der

Tätigkeit auch Gegenstand eines solchen Ver-

fahrens sein könnte. Diese Vorausselzung ist für

die von der Zedentin für die Beklagte entfaltete

Tätigkeit erfüllt. Diese stritt mit ihrem Bruder über

die Aufteilung des Nachlasses, Der Streit hätte,

wenn er nicht gütlich beigelegt worden wäre, im

ProzeB entschieden werden müssen. Ob in
einem solchen Rechtsstreit über den gesamten

Nachlaß ein Teilungsplan nach 52042 BGB

hätte aufgestellt werden können oder ob sich

dabeiwegen eines zum Nachlaß gehörigen, im

Ausland gelegenen Grundstücks Schwierigkei-

ten ergeben hätten - die Revision weist auf die-

sen Gesichtspunkt hin -, ist für die Anwendung

des S8 Abs. 1 Salz2 BRAGO ohne Bedeutung.

Dafür genügt es, daß zwischen der außerge-

richtlichen Tätigkeit des Anwalts und derjenigen

in einem etwaigen nachfolgenden Gerichtsver-

fahren ein innerer Zusammenhang bestünde

(Riedel/Sußbauer/Fraunholz, BRAGO 7. Aufl.,

$ 8 Bdnr 9). Das ist im vorliegenden Fall zu

bejahen; denn der Erbauseinanderse2ungs-

vertrag, bei dessen Zustandekommen die

Zedentin mitgewirkt hat, diente dazu, beste-

hende Rechtsansprüche zwischen den Parteien

zu regeln. Es kommt entgegen der Ansicht der

Revisionsenruiderung nicht darauf an, ob gerade

auf die im Vertrag getroffene Regelung ein

Rechtsanspruch bestand und deshalb eine

gerichtliche Entscheidung ebenso hätte ausfal-

len müssen. Es genügt, daß ohne die Einigung'

der Beteiligten eine gerichtliche Auseinan-

dersetzung unumgänglich gewesen wäre; zu

welchem Ergebnis sie geführt hätte, ist uner-

heblich. Der Gegenstandswert wäre nur dann

nicht nach S8 Abs. 1 Satz 2 BRAGO, sondern

nach Absa2 2 dieser Vorschrift zu bemessen,

wenn es sich um einen Vertrag gehandelt hätte,

durch den unabhängig von bereits bestehen-

den Verpflichtungen und dem Streit darüber erst

ein neues Rechtsverhältnis zwischen den Betei-

ligten hätte begründet werden sollen (Riedel/

Sußbauer/Fraunholz a.a.O. $ B Rdnr. 12). Das

war hier nicht der Fall. FÜr die vom Berufungs-

gericht angenommene analoge Anwendung

des $ 16 Abs. 5 KostO besteht danach kein

Raum.

Auf der Grundlage eines Gegenstandswerts

von 1.090.550 DM (1/2von 2.181.000 DM) - die

Beklagte ist in der Berufungsinstanz von

1.081.354,26 DM ausgegangen, was innerhalb

derselben Gebührenstufe liegt - beträgt, wie

die Beklagte selbst richtig errechnet hat, die

Gebührenforderung der Zedentin 20.869,98

DM. Hiervon sind die 1.244,58 DM abzuziehen,

2. Für den Fall, daß der Beklagte einen unein-

geschränkten Auftrag erhalten hat und der Kla-

geanspruch nicht verjährt ist, kann der Beklagte

- gemäß der Ansicht des Berufungsgerichts -
dem Kläger wegen Verletzung einer Vertrags-

pflicht zum Schadenersatz verpflichtet sein.

a) Aufgrund seiner umfassenden Betreuungs-
pflicht hat der Rechtsanwalt im Rahmen

eines unbeschränkten Mandats den Sach-

verhalt zu klären, den er seiner fachlichen

Tätigkeit zugrunde legen soll. Dabei darf er in

der Regel auf die Richtigkeit tatsächlicher An-

gaben seines Mandanten ohne eigene Nach-

forschungen vertrauen, solange er die Unrich-

tigkeit oder Unvollständigkeit weder kennt noch

erkennen muß. Dieser Grundsatz gilt jedoch

nicht für die Mitteilung von Rechtstatsachen

und rechtlichen Wertungen, da solche Angaben

des regelmäßig rechtsunkundigen Auftrag-

gebers unzuverlässig sind. lnsoweit muB der

Anwalt die zugrunde liegenden, für die recht-

liche Prüfung bedeutsamen Umstände und Vor-

gänge klären, indem er seinen Mandanten

befragt und von diesem einschlägige Unter-

lagen erbittet; läßt dies keine verläßliche Klärung

enruarten, konnen weitere zumuibare Ermiit-

lungen erforderlich sein ( BG H, U rt. v. 21. 1 1. 1 960

- llt ZR 160/59, NJW 1961, 601, 602;v. 8.10'1981

- llt ZR 190/79, NJW 1982, 437;v. 28.9.1982 -
Vt ZR 221/80, Vers? 1983, 34; v. 29.3.1983 -
Vl ZR 172/81, ZIP 1983, 996, 997 f; v. 15.1.1985

- VtZR 65/83, Gl 17/85:NJW 1985, 1154, 1155;

v. 21.4.1994 - lX ZR 150/93, Gl 94, 258 : WM

1994,1805)

Das Berufungsgericht hat zu Recht angenom-

men, daß der Beklagte - vor AbschluB des

Pachtvertrages - hätte prüfen müssen, ob der

vereinbarte Vertragszweck zu erreichen war.

Dieser sollte nach S 1 Abs. 1 Satz 1 der Vertrags-

urkunde und Abs. 2,5 der,,Anlage zum Pacht-

vertrag" (,,Grundkonsens") dari n bestehen, eine

,,Schank- und Speisewirtschaft" im Erd- und

Obergeschoß des Gebäudes ,,für einen unein-

g esch rän kte n ganzjäh ri g en Gaststätte n betrieb"

zu verpachten. Die vom Beklagten venverteten

Angaben seiner Auftraggeber begründeten

Zweitel und Bedenken, ob dieses Vertragsziel

erreichl werden konnte. Aus $ 1 Abs. 1 SaV 2

der Vertragsurkunde ergibt sich, daß den Ver-

tragspartnern bei Vertragsschluß unklar war, ob

sich die behördliche ,,Erlaubnisurkunde" vom
4. 1. 1990 - gemäß $ 2 des Gaststättengesetzes

- auf das Obergeschoß erstreckte; wenn dies
nicht der Fall war, so hatte die Pächterin nach
dieser Vertragsbestimmung die Erlaubnis auf
ihr Risiko - nach Abs. 5 der Vertragsanlage auf
Kosten des Klägers - herbeizuführen. Danach
war unsicher, ob die Gaststättenerlaubnis auch
das Obergeschoß umfaßte. Dies hätte der
Beklagte mitseinen Auftraggebern erörtern und
den Kläger bitten müssen, ihm die behördliche
Urkunde vorzulegen. Wäre dies geschehen, so
hätte der Beklagte daraus ersehen, daß der 

,

Betrieb einer Gaststätte nur im Erdgeschoß

erlaubt worden war (vgl. $3 GastsfättenG). Aut
die damit verbundene Gefahr für den vorgese-
henen Vertrag und die Folgen seines Scheiterns
hätte der Beklagte hinweisen müssen. Den

Kläger hätte er über Art und Ausmaß des Haf-

tungsrisikos aufklären müssen, das sich daraus
ergab, daß dieser in Abs. 2 der Vertragsanlage

zusicherte,,,daß sämtliche Vorausse2ungen für
einen uneingeschränkten ganzjährigen Gast-
stättenbetrieb vorliegen bz:u't. im Augenblick
noch fehlende Vorausse2ungen geschaffen

werden", und in $7 der Vertragsurkunde dafür
die Haftung übernahm.

Nach der unbeanstandeten Feststellung des
Berufungögerichts muBten sich einem Rechts-
kundigen Zweifel an der Durchführbarkeit des
Vertrages auch deswegen aufdrängen, weil die
Pachträume einem Campingbetrieb im AuBen-
bereich dienten, so daß der Beklagte vom
Kläger Einsicht in die Baugenehmigung hätte

erbitten müssen (vgl. dazu Gaentzsch NJW
1986,2782 2791). Dieser hätte der Beklagte ent-
nommen, daß eine Nu2ung des Gebäudes als
Gaststätte über den Campingbetrieb hinaus
ausgeschlossen war und das Obergeschoß nur
nach behördlicher Genehmigung ausgebaut
werden durfte. Daraus ergaben sich Zweifel, ob
der vereinbarte Zweck des Pachtvertrages

erreichtwerden konnte. Auch darauf und auf die
damit verbundene Gefahr eines Fehlschlags

des Vertrages hätte der Beklagte hinweisen
müssen.

Dieser hat nicht behauptet, die Unterlagen vom
Kläger verlangt zu haben (vgL dazu BGH, lJrt.

v. 5.2.1987 - IXZR 65/86, Gl 87 66:NJW 1981
1322,1323).

@
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b) Das Berufungsgericht hat nicht geprüft, ob

eine solche anwaltliche Pflichtverletzung auf
Fahrlässigkeit beruht (5276 BGB). Es liegt

nahe, daß der Beklagte bei Beachtung der er-

forderlichen Sorgfalt die Pflichtwidrigkeit seines
Vorgehens hätte erkennen und die sich daraus

ergebenden Nachteile für den Kläger hätte ver-

meiden können und müssen. lnsoweil hat sich
der Bekfagte zu entlasten (vgl. BGH, Urt. v.

18.9.1986 - IXZR 204/85, NJW 1987,326,327).

c) Dafür, daß der Mandant eine Bitte seines
Rechtsanwalts um Informationen und Unter-
lagen erfüllt häfte, spricht grundsätzlich der
Beweis des ersten Anscheins (BGH, Urt. v.

10.2.1994 - tX ZR 109/93, NJW 1994, 1472,

1475). Dies entspricht dem Vorbringen des

Klägers, lnsoweit hat das Berufungsgericht
jedoch, wie die Revision zutreffend rügt, rechts-

erhebliches Vorbringen des Beklagten außer

acht gelassen, dab die auf die Lebenserfahrung
gestützte tatsächliche Vermutung des An-

scheinsbeweises erschüttern kann (vgl. dazu

BGH, Urt. v. 20.10.1994 - lX ZR 116/93, a.a.O.

401). Der Beklagte hat unter Beweisantritt be-

hauptet, der Kläger habe ihm die Unterlagen

bewußt vorenthalten; dieser habe Bedeutung

und Wirkung der Baugenehmigungen gekannt,

weil sie ihm vom zuständigen Beamten mehr-

fach erläutert worden seien; der Kläger habe

versucht, die Einschränkungen der Baugeneh-

migungen im Pachtverlrag zu umgehen. Kann

der Beklagte dieses Vorbringen, das entgegen

der Ansicht des Berufungsgerichts hinreichend

substantiiert ist, beweisen, so entfällt für den

Kläger die Beweiserleichterung des ersten

Anscheins.

d) Die für eine Schadenersatzpflicht des Be-

klagten gemäß SS 249 BGB bedeutsame FragO,

was geschehen wäre, wenn der Beklagte sich

vertragsgerecht verhalten hätte, und wie die

Vermögenslage des Klägers dann wäre, hat das

Berufungsgericht - unbeanstandet dahin

beantwortet, daß bei pflichtgemäßem Vorgehen

des Beklagten der Pachtvertrag nicht geschlos-

sen worden und der eingeklagte Schaden nicht

entstanden wären. Die Beweislast trägt insoweit

der Kläger (vgl. BGHZ 123, 311 : Gl 94, 3; 126,

217 : Gl 95, 21).

e) Das Berufungsgericht wird erneut prüfen

müssen, ob der Kläger ein schadenursäch-

liches Mitverschulden zu tragen hat (S 254
BGB), weil er nicht von sich aus dem Beklag-
ten d ie ei nsch läg igen Unterlag en zur Verf üg u ng
gestellt hat.

Zwar greift der Einwand des mitwirkenden Ver-

schuldens in der Regel dann nicht durch, wenn
die Verhütung des entstandenen Schadens
nach dem Vertragsinhalt dem in Anspruch ge-

nommenen Schädiger allein oblag. Deswegen

kann grundsätzlich dem Geschädigten nicht
ein Mitverschulden angerechnet werden, weil er
eine Gefahr, zu deren Vermeidung er einen
Fachmann hinzugezogen hat, bei genügender

Sorgfalt selbst hätte erkennen und abwenden
können. Anders ist dies jedoch, wenn eine
Schadenursache im Bereich der Eigenver-
antwortung des Geschädigten entstanden ist
und dieser dieienige Sorgfalt außer acht ge-
lassen hat, die nach der Sachlage erforder-
lich erschien, um sich selbst vor Schaden
zu bewahren (BGH, Urt. v. 17.11.1994 - lX ZR
208/93, WM 1995, 212, 213 f, m.w.N.). Die wahr-
heitsgemäße und vollständige Unterrichtung
seines Anwalts ist eine Vertragspflicht des Man-
danten (BGH, Urt. v. 28.9.1982 - Vl ZR 221/80,
a.a.O. 35; Borgmann/Haug, Anwaltshaftung
3. Aufl. Kapitel lV Rdnr. 9, 10 - S. 89 -; Voll-

kom mer, Anwaltshaftu ngsrecht 1 989 Rd n r. 99).

Nach dem unter Beweis gestellten Vorbringen

des Beklagten hat der Kläger die Bedeutung

und Wirkung der Baugenehmigungen für den
vorgesehenen Pachtvertrag gekannt, Auch für
einen Rechtsunkundigen war klar, daß die
eindeutigen Bestimmungen der Baugenehmi-
gungen und der Gaststättenerlaubnis einer
Enrueiterung des Gaststättenbetriebs auf das
Obergeschoß des Gebäudes entgegenstanden.

Verständigerweise durfte der Kläger nicht dem

- behaupteten - lrrtum erliegen, die Ausdeh-
nung der Betriebszeit - über die'zuvor maß-
gebliche Campingzeit hinaus - auf das ganze

Jahr durch die Erlaubnis vom 4. 1.1990 habe
die Einschränkungen in den Baugenehmigun-
gen gegenstandslos gemacht; auch diese
Erlaubnis beschränkte - ebenso wie die voran-
gegangene vom 23.8.1983 - den Gaststätten-

betrieb auf das Erdgeschoß.

Der Kläger hat, gestü2t auf die Abtretung,
Begleichung der von Rechtsanwältin G. - im
folgenden : Zedentin - für ihre Tätigkeit in
der ErbauseinanderseZungsangelegenheit er-
teilten Rechnung v.20.11.1992 über 35,062,98
DM abzüglich eines Betrages von 1.244,58 DM
verlangt, den die Zedentin als Teil eines von der
Beklagten am 28. 12. 1992 überwiesenen Geld-
betrages von '15.000 DM auf jenen Rechnungs-
betrag verrechnet hatte. Hilfsweise hat der Klä-
ger die Klage auf elf weitere Rechnungen
gestützt, die die Zedentin der Beklagten erteilt
hatte. Diese hat die Aktivlegitimation des Klä-
gers bestritten, die Rechnung v. 20.'11.1992 als
nicht ordnungsgemäß beanstandet und ferner
gemeinl, die gesamten im Dezember 1992
gezahlten 15.000 DM müßten auf den Rech-
nungsb.etrag von 35.062,98 DM angerechnet
werden. Schließlich hat sie Schadenersalzan-
sprüche wegen der angeblich fehlerhaften
Beratung durch die Zedentin in der Erbschafts-
angelegenheit erhoben; mit diesen Ansprüchen
hat sie gegen die Honorarforderung aufge-
rechnet und wegen des Restbetrages hilfsweise
Widerklage erhoben.

Das Landgericht hat der Klage in Höhe von
32.622,54 DM, das Berufungsgericht hat ihr in
Höhe von 32.402,52 DM stattgegeben;die Hilfs-
widerklage ist in beiden Vorinstanzen abgewie-
sen worden. Mit der Revision verfolgt die
Beklagte den Antrag auf Klageabweisung, hilfs-
weise auf Verurteilung des Klägers zur Zahlung
von 80.639,71 DM weiter,

Aus den Gründen:

Die Revision führt zur Klageabweisung, soweit
die Beklagte zut Zahlung von mehr als
19.625,40 DM verurteilt worden ist. lm übrigen
hat sie keinen Erfolg.

1. Das Berufungsgericht hat den Kläger für
befugt gehalten, die Honorarforderung im eige-
nen Namen geltend zu machen. Es hat dazu
ausgeführt, die Beklagte habe nicht allein die
Zedentin, sondern die gesamte Anwaltssozietät
beauftragt. Anhaltspunkte dafür, daß sie entge-
gen dem lnhalt der auf die Sozietät lautenden
Prozeßvollmacht und der ebenfalls an die
Sozietät gerichteten'Überweisung der 15.000
DM allein von der Zedentin habe vertreten sein

wollen, habe sie nicht substantiiert vorgetragen.
Die Revision greift diese tatsächliche Feststel-
lung des Berufungsgerichts als verfahrens-
fehlerhaft an. Ob ihre Rüge berechtigt ist, spielt
für die Entscheidung keine Rolle; denn auch,
wenn das Mandat nicht der gesamten Sozietät,
sondern allein der Zedentin erteilt war, ist der
Kläger zur Geltendmachung der Forderung
befugt, weil er sie auch in diesem Fall durch
wirksame Abtretung erworben hat.

Nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs ist allerdings die Abtretung der
Honorarforderung eines Rechtsanwalts ohne
Zustimmung des Mandanten in der Regel
gemäß S134 BGB i.V.m. S203 Abs. 1 Nr. 3
SIGB selbst dann nichtig, wenn der Abtre-
tungsempfänger ebenfalls Rechtsanwalt ist
(BGHZ 122, 115, 117 ff;Senafsurf. v. 10.8.1995

- lX ZR 220/94 : Gl 95, 282, WM 1995, 1841,

1842 m.w.N.). Der entscheidende Grund dafür
ist, daß der Abtretungsempfänger, selbst wenn
er seinerseits Rechtsanwalt ist, hinsichtlich der
Tatsachen, die für die abgetretene Forderung
von Bedeutung sind, bis zum lnkrafttreten der
seit dem 9.9. 1994 geltenden Fassung des

S 49 b Abs. 4 Satz 1 BRAO nicht der anwalt-
lichen Schweigepflicht unterlag (Senatsurt. v.

13.5. 1993 - tX ZR 234/92, WM 1993, 1251, 1252

und v. 8.7.1993 - lX ZR 12/93, WM 1993, 1849,

1850). Dieser Grund besteht indessen in einem
Fall wie dem vorliegenden nicht. Der Kläger war
bereits vor der Abtretung zum Abwickler der
Kanzlei der Zedentin bestellt worden, die kurz
darauf ihre Anwaltstätigkeit einstellte. Als Ab-
wickler unterlag er der Schweigepflicht be-
züglich aller Tatsachen, die ihm im Zusammen-
hang mit der damit verbundenen Tätigkeit be-
kannt wurden. Diese bestand in der Abwicklung
aller schwebenden Angelegenheiten (g 55 Abs.
2 Satz 1 BRAO), lm Gegensatz zur Tätigkeit
eines amtlich bestellten Vertreters (vgl. dazu
BGH, IJrt.v. 17.5.1995 - Vllt ZR 94/94, ZtP 1995,

1016, 1018) ist diejenige eines Abwicklers nicht
auf einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum
begrenzt. Zu den Aufgaben des Klägers in sei-
ner Eigenschaft als Abwickler gehörte es
grundsätzlich auch, noch nicht beglichene
Kostenforderungen der Anwältin, deren Kanzlei
er abwickelte, - im eigenen Namen für deren
Rechnung - geltend zu machen. Nach g 55 Abs,
3 SaL 2 BRAO war er hierzu - außer im Rah-
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Zugang der Einspruchsentscheidungen bei

dem Kläger zu überwachen, oder die von B. ver-

langten, sich bei A. oder dem FA nach dem

Stand der Einspruchsverfahren zu erkundigen.

Das Urteil des FG erweist sich auch nicht im
Ergebnis aus anderen Gründen als richtig (S 126

Abs. 4 FGO). A. hat zwar möglichenrueise inso-

fern gegen ihre Sorgfaltspflichten verstoßen, als

sie offenbar den Kläger nicht, wie es die Recht-

sprechung grundsätzlich fordert (BFH-Urteil v.

29.7.1987 - ll R 32/85, BFH/NV 1988,784; BGH-

Beschluß in Vers? 1993,630), ausdrÜcklich über

die Bedeutung der Klagefrist und das Fristende

belehrt hat. Das steht indes einer Wiedereinsel
zung nicht entgegen; denn die fehlende Beleh-

rung wäre für die Versäumung der Klagefrist

nicht ursächlich geworden, wenn der Kläger die

Einspruchsentscheidungen erst am 17.5. 19BB

erhalten hat.

Die Sache ist nicht entscheidungsreif. Das FG

wird noch zu prüfen und die dafür notwendigen

tatsächlichen Feststellungen zu treffen haben,

ob A. konkreten Anlaß hatte, damit zu rechnen,

daß die Postsendung mit den Einspruchsent-

scheidungen den Kläger nicht rechtzeitig er-

reichen würde. Das FG hat insbesondere bis-

her - von seinem Rechtsstandpunkt aus folge-
rinlriin ninhl r rntarcr rnhl nh rlor friiharan
I lwl tllv I rlvl lt ul llvt uuvl lr, vp

Steuerberaterin des Klägers im Zusammen-

hang mit der Kündigung ihres Mandats Um-

stände bekanntgeworden sind, die zu solchen

Zweifeln Anlaß geben mußten. Ferner kommt in

Betracht, daß Steuerberater B. bei Erteilung des

Mandats Mitteilungen gemacht worden sind, die

ihm konkreten Anlaß zu Nachforschungen

wegen des Standes der Einspruchsverfahren

bieten mußten. Schließlich wird das FG zu wÜr-

digen haben, ob der Vortrag des Klägers zum

tatsächlichen Gesch'ehensablauf ausreichend

glaubhaft gemacht ist, insbesondere daß die

Einspruchsentscheidungen erst am 17.5. bei ihm

eingegangen sind und daß sämtliche für ihne

bestimmte Post, auch die an seine Privatadresse

adressierte, in seiner Firma abgeliefert wird.

Sollte das FG danach zu dem Schluß gelangen,

daß der Kläger unverschuldet an der Wahrung

der Klagefrist gehindert war und ihm Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand zu gewähren

ist, wird es die Streitsache materiell-rechtlich zu

beurteilen haben.

- Abtretung von RA-Honorar

- Schweigepflicht

- Erbauseinandersetzung

- Kündigungsgrund für RA

- Regreßdrohung
(BGH, Urt.v. 17.10.1996 - lX ZR 37/96)

Leitsätze:

1. Die Abtretung der Honorarforderung
eines Recütsanwalts ist auch ohne Zu-
stimmung dee Mandanten wirksam, wenn
der Abtretungsempfänger bereits vor der
Abtretung zum Abwidtler der lGnzlei des
Zendenten bestellt wotden ist, der die
Anwaltstätigkeit a ufgibt

2. Der Dienstbereohtigte trägt die Beweis-
pflic{rt dafür, da8 er die Kündigung durch
den Dienstuerpflicüteten nicfit durctt
eigenes vertragswidriges Verhalten ver-
anlaßt hat.

Tal.hac'lqnel'I qLYVgagt tV.

lm Herbst 1990 beauftragte die Beklagte die

Rechtsanwältin G., die damals mit dem Kläger

und Rechtsanwalt T. - dieser hat in den Vorin-

stanzen den Prozeß für den Kläger geführt - in

einer Sozietät verbunden war, sie u.a. in einem

Erbauseinandersetzungsstreit mit ihrem Bruder

zu vertreten, neben dem sie zur Hälfie am Nach-

laß beteiligt war. Am 28.10.1992 wurde ein von

Rechtsanwältin G. entworfener Erbauseinan-

dersetzungsvertrag zwischen der Beklagten

und ihrem Bruder notariell beurkundet. Nach-

dem die Beklagte Rechtsanwältin G. vorgewor-

fen hatte, sie habe ihre lnteressen nicht hinrei-

chend gewahrt und ihr dadurch Schaden zu-

gefügt, kündigte diese das Mandatsverhältnis

mit Schreiben vom 13.1.1993. Am 25.1.1993

trat Rechtsanwältin G. ihre Honoraransprüche
gegen die Beklagte an den Kläger ab. Am

1. 1. 1993 schied sie aus der Sozietät aus; bereits

am 14.1.1993 war der Kläger für den Zeilraum

bis zum 31.1.1994 zum Abwickler ihrer Kanzlei

bestellt worden.

Kündigung
des Mandatsvertrages

Steuerberaterhonorar

- unwirksame Pauschalhonorarvereinbarung

- gesetzliche Gebühren?

- Zahlung ohne Rechtsgrund?
(OLG Düssedort, Urt.v. 8.2. 1996 - 13 U 38/95)

Leitsatz:

Der Stouerberater, der es unterläBt, den
Mandanten auf die Einhalt der fär die
lfifir*samke*t einer Pauschalhonorar'
vereinbarung er{oderlichen Scfi riftlorm
hinzuweisen, ist in der Weiee zum $o*ra'

denersatz verpflicilrtet da8 es ihm ver'
wehrt 1* sich für die Vergangenheit aul
die Nitirtigkeit der Honorarvereinbarung
zu berufen und tradr den gesetzlichen
( höheren) Gebüh rensätzen abzurec{rnen.

Leitsätze (d. Red.):

1. Die unwirkeame Honorawereinbarung
hindolt den Steserberater nleh;t daran,
sein Honorar flir die Zukunft nacfi der
Steuerberetergebührenverordnung ab-
zurecünen.

2. Eine nicfrtige Pauechalhonorarverein-
barung bewirkt nicltt, daß der tllandant
den Veryütungsanspruch ohne Rechts-
grund beglidren hat.

Aus den Gründen:

Die Berufung ist nur insoweit begründet, als sich

der Beklagte gegen die Verurteilung zur Zah-

lung von 4.543,65 DM nebst Zinsen wendet.

l. Zur Klage

Der Kläger hat als Steuerberater von Mai 1988

bis Ende 1991 die Buchführungsarbeiten für den

Beklagten erledigt. Gegenstand des Rechts-

streits ist die Honorarforderung gemäß Rech-

nung v. 3.3. 1992. Für seine mit ,,Kontierung und

Erfassung" in der Zeit v. 1.1. bis 31.12.1991

beschriebene Tätigkeit berechnete der Kläger

gemäß $ 33 Abs. 1 StBGebV einen Betrag von

17.696,45 DM brutto. ln einer weiteren Rechnung

v. 3,3. 1992 beanspruchte der Kläger für die
Tätigkeit,,Lohnabrechnungen" und,,Jahres-
entgeltmeldungen" ein Honorar von 319,20 DM
brutto.

Auf den Gesamtbetrag von 18.015,65 DM
berücksichtigte der Kläger

Vorschußzahlungen von 5.472,00 DM
sowie einen im Jahre 1992
gezahlten Betrag von 8.000,00 DM.

Das Landgericht hat den

Beklagten antragsgem äB zur
Zahlung der Restforderung von 4.543,65 DM
verurteilt.

Dagegen wendet sich die Berufung mit Erfolg.
Die Forderung aus der Rechnung v. 3.3. 1gg2
über 319,20 DM steht nach Grund und Höhe
außer Streit. Jedoch ist der Kläger nicht berech-
tigt, die Vergütung für seine Tätigkeit unter der
Bezeichnung ,,Kontierung und Erfassung,, für
das gesamte Jahr 1989 nach S33 Abs. 1 StB-
GebV abzurechnen. Ursprünglich hatte der
Kläger das Honorar für diese Tätigkeit in den
Monaten Januar bis September 1991 auf der
Grundlage einer monatlichen Pauschale von
zul.elzt 550 DtV netto abgerechnet. A.ufgr.und

einer mündlichen Absprache zwischen den
Parteien war die monatliche Honorarpauschale
für Kontierung unci Erfassung von zunächst
250 DM den steigenden Umsätzen im Unter-
nehmen des Beklagten angepaßt und bis zum
Jahre 1991 auf monatliche 550 DM angehoben
worden. Diese mündlich getroffene Pauschal-
honorarvereinbarung war nichtig (S 14 StB-
GebV, S 125 BGB). Hierauf kann der Kläger sich
indessen für den Zeitraum bis zum Ende des
3. Quartals 1991 nicht berufen. Denn aufgrund
der bei ihm vorauszusetzenden Sachkunde,
wozu auch die Kenntnis der maßgeblichen
Gebührenordnung gehörte, hätte er den Be-
klagten über die Notwendigkeit belehren müs-
sen, die Gebührenvereinbarung schriftlich
niederzulegen. Diese Nichterfüllung der Hin-
weispflicht verpflichtet den Kläger zum Scha-
denersatz in der Weise, daß es ihm verwehrt
ist, sich auf die fehlende Schriftform und die dar-
auf beruhende Nichtigkeit der Honorarverein-
barung zu berufen (vgl. Senatsurt. v. 28.3.1991

- 13 U 2/91 : Gt 92, 157). Für die aufgrund
der unwirksamen Pauschalvereinbarung be-
reits abgerechneten und bezahlten Zeil-
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räume ist eine Nachforderung auf der Grund-
lage von S33 Abs. 1 StBGebV nicht möglich.
Anders sind jedoch die Honoraransprüche
des KlägersfürdieZeitab 1.10.1991 zu beur-
teilen. Die unwirksame Honorarvereinbarung
hindert den Steuerberater nicht daran, die
Honorarberechnung nach der gesetzlichen
Vergütung auszurichten, solange der An-
spruch nicht veriährt oder verwirkt ist (Sena[

Urt. v. 20.2. 1992 - 13 U 134/91). lnsbesondere
ist im Streitfall eine Venvirkung zu verneinen. Wie

der Beklagte selbst vorträgt, haben die Parteien

wiederholt die Höhe der Pauschalvergütung an

die im Unternehmen des Beklagten angestie-
genen Umsätze angepaßt, ln diesem Zusam-
menhang ist der Aussage der Zeugin, der Ehe-

frau des Klägers, dahin zu folgen, daß zwischen

den Parteien im 4, Quartal '1991 eine Bespre-

chung stattfand, um die Honorarfrage zu klären.

Eine bestimmte Vereinbarung kam dabei nicht

zustande, statt dessen wollten die Parteien die

weitere Entwicklung abwarten. Somit war der
Kläger nicht gehindert, mangels einer wirksa-
men Pauschalhonorarvereinbarung ab 1.10,.1991

die gesetzlichen Gebühren zu verlangen. Der

Einwand des Beklagten, sich mit dem Kläger

auf einen Pauschalsa2 geeinigt zu haben,

zwingt den Kläger im Streitfall nicht zur Wider-
legung dieses Einwands, weil die Pauschal-

vereinbarung, auf die der Beklagte sich beruft,

nichtig ist. lm Fall einer nichtigen Pauschal-
vereinbarung kann der Steuerberater für die
Zukunft stets nach der Gebührenordnung
abrechnen.

Demnach gilt für das 'Jahr 1991 folgende
Honorarabrechnung:

Kontierung und Erfassung

1. Quartal:
Eine Rechnung liegt nicht vor. Unstreitig wurde
bine monatliche Pauschale von 500 DM be-

rechnet und gezahlt,

Dies ergibt einen Betrag von
(3x 500 DM : 1.500 DM

+ 140/o MWSI : 210 DM) .1.710,00 
DM.

2. Quartal:
Rechnung v. 21. 8.'199'1 1.926,60 DM

3. Quartal:

Rechnung v. 21.'10. 1991

4. Quartal:
Mangels anderer Anhaltspunkte
erscheint es sachgerecht, den in

der Rechnung v. 3.3.1992
ermittelten monatlichen Betrag

von .1.293,60 
DM zu übernehmen.

Für drei Monate ergibt sich zzgl.

14 %o MWSI. ein Betrag von 4.424,11 DM.

insgesamt: '10.146,91 DM

Lohnabrechnungen und Jahresentgeld-
meldungen

Gemäß Rechnung v. 3.3. 1992

stehen dem Kläger hierfür 319,20 DM

zu.

Die Gesamtforderung beträgt

mithin

Auf die Forderung des Klägers

hat der Beklagte gezahlt

und
Demnach liegt rechnerisch

eine Überzahlung von

vor, so daß ein Honoraranspruch

des Klägers nicht mehr besteht.

10.466,1't DM.

5.472,00 Dt\A

8.000,00 DM.

3.005,99 DM

ll. Zur Widerklage

Dieser Teil der Berufung des Beklagten ist zwar
zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg,

Zur Begründunj der auf Zahlung von 5.799,80

DM gerichteten Widerklage trägt der Beklagte

in der Berufungsinstanz erstmals vor, er habe

an den Kläger in diesem Umfang mehr gezahlt,

als er tatsächlich geschuldet habe. Demgegen-

über war die in erster lnstanz erhobene Wider-

klage gerichtet auf den Ersa2 des Schadens,

den der Kläger durch fehlerhafte steuerliche

Beratung verursacht haben soll. Grundsä2lich
ist eine Berufung, die ausschließlich einen bis-
her nicht verfolgten Anspruch zum Gegenstand

hat, unzulässig (BGH MDR 1994,305 und 1238).

Der vorliegende Sachverhalt unterscheidet sich
jedoch von den vom Bundesgerichtshof ent-
schiedenen Fällen insoweit, als die Berufung

des Beklagten jedenfalls in dem Umfang zu-
lässig ist, als sie sich gegen die Verurteilung zur
Zahlung der Klageforderung wendet. Wenn der
Beklagte in Verbindung damit eine (neue)

Widerklage erhebt, so ist deren Zulassung nach

S530 Abs. 1 ZPO zu beurteilen. Der Kläger hat2.086,20 DM

wenn ihm der Standpunkt seines Mandanten

bekannt ist, unter allen Umständen ein Rechts-
mittel einlegen zu wollen (BGH-Entscheidungen

v. 16.10.1974 - lV ZB 32/74, Vers? 1975, 86, und
vom 14. 5. 1981 - Vl ZB 39/80, Vers? 1981, 834).

Ferner ist eine Pflicht zur Nachfrage dann bejaht
worden, wenn der Anwalt sonst nach den Um-
ständen eine Antwort seines Mandanten in

jedem Fall erwarten oder mit besonderen
Schwierigkeiten bei der Postzustellung rechnen
muB (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts -
BVerwG - v. 23. 11. 1982 - BVenwG I C 167.82,

BVenuG 66,240).

Eine Nachfragepflicht besteht schließlich
dann, wenn der Bevollmächtigte eines Betei-
ligten - von sich aus oder auf Veranlassung
seines Mandanten - einen anderen Bevoll-
mächtigten mit der Klageerhebung oder der
Einlegung eines Rechtsbehelfs beauftragt;
denn er muß sich dann vergewissern, daß die-
ser den Auftrag zu übernehmen bereit und an

der Übernahme nicht rechtlich oder tatsächlich
gehindert ist (BGH-Entscheidungen vom
31.5.1976 - Vll ZR 332/75, Versr9 1976, 939, v.

30.11.1978 - lllZR 139/78, Vers? 1979, 190, und
vom 17.4.1985 - tVb ZB 136/84, - NJW - 1985,

1709). Die Nachfragepflicht entfällt folglich,
wenn die Bereitschaft, das Mandat zu über-
nehmen, den Umständen nach aleifelsfrei ist
(BGH-Beschluß v. 19.9.1994 - ll ZB 7/94, NJW
1gg4, 3101 m.w. N.) oder wenn der neue Bevoll-
mächtigte die Übernahme des Mandats bereits
vor der Auftragserteilung verbindlich zugesagt
haI (BGH-Beschluß v. 29.3.1982 - ll ZB 2/82,
VersR 1982, 655). Die fflicht des bisherigen
Bevollmächtigten, den Postzugang bei dem
neuen Bevol I mächtigten zu kontrol lieren, entfäl lt

ferner, wenn der Mandant diesem das Mandat
selbst erteilt hat (BFH-Urteil in BFHE 146, 206,
213, BSIBI ll 1986, 547) oder wenn nach Man-
datsübernahme lediglich weitere, für die Frist-

wahrung notwendige lnformationen übersandt
werden sollen (BFH-Urteil in BFHE 152, 423,

BSIB/ il 1988,546).

Diese in der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung entwickelten RechtsgrundsäZe gehen

mit Recht übereinstimmend davon aus, daß
sich die Angehörigen der rechts- und
steuerberatenden Berufe - wie jedermann -
auf den ordnungsgemäßen Postlauf - auch

bei einem einfachen Brief - verlassen dürfen
(ständige Rechtsprechung des Bundesvertas-
sungsgerichts - BVefiG -, z.B. Beschluß vom
1.12.1982 - 1 BvR 607/82, BVerfG 62,334 m.w.N;
vgL BGH-Beschluß in Vers? 1963,435).

c) Weitergehende Pflichten, den Zugang einer
lnformation des Mandanten über eine ergan-
gene Entscheidung zu kontrollieren, bestehen
auch dann nicht, wenn das MandatvorAblauf
der Rechtsbehelfsfrist gekündigt worden ist.
Die über die Beendigung eines Mandats hin-
auswirkenden Fürsorgepflichten des bisherigen
Bevollmächtigten (vgl. dazu BGH-Beschluß in
Vers? 1963, 435), der über die Bekanntgabe

einer Entscheidung unterrichtet und über die
Anfechtungsfrist belehrt hat, gebieten es auch
bei einem Bevollmächtigtenwechsel nicht, den
Mandanten an den drohenden Ablauf der
Rechtsbehelfsfrist zu erinnern und ihn dadurch
zusäZlich vor dem Risiko zu schü2en, daß er
seinem (neuen) Bevollmächtigten den Rechts-

behelfsauftrag nicht rechtzeitig erteilt. Denn die-
ses Risiko wird durch den Wechsel des Bevoll-
mächtigten wäh rend der Rechtsbehelfsf rist n icht
wesentlich gesteigert.

Es gehört auch nicht zu den Sorgfaltspflichten
bei Übernahme eines Mandats zur Beratung
und Vertretung in Steuersachen, sich ohne
konkreten Anlaß bei dem bisherigen Bevoll-
mächtigten oder dem Finanzamt nach et-
waigen Entscheidungen zu erkundigen, bei
denen noch Rechtsbehelfsfristen laufen. Wer

in einem laufenden Verfahren ein Mandat über-
nimmt, muß sich zwar darüber erkundigen, in

welcher Lage sich das Verfahren befindet (BGH-

Beschl. v. 10.1.1973 - VIZR 65/72, Vers? 1973,

437). Er kann sich dabei jedoch im allgemeinen
auf die lnformationen seines Mandanten über
den Stand seiner Angelegenheiten verlassen
und muß jedenfalls grundsä2lich keine eigenen
Nachforschungen anstellen, ob dessen bisheri-
ger Bevollmächtigter es versäumt hat, seinen
Mandanten über das Ergehen einer Entschei-

dung zu unterrichten, oder ob diesen eine sol-
che lnformation wegen eines Postversehens
möglichenrueise nicht erreicht hat.

2, Das FG ist von anderen Sorgfaltsanforde-
rungen ausgegangen. Sein Urteil ist aufzuhe-
ben, Das FG hat keine tatsächlichen Umstände
festgestellt, die A. veranlassen müßten, den
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chender Fristenkontrolle und -überwachung

hätte eine Fristversäumung verhindert werden

können, selbst wenn man unterstelle, daß eine

Verzögerung im Postverkehr eingetreten sei.

Gegen dieses Urteil richtet sich die von dem

Senat zugelassene Revision des Klägers.

Das FA beantragt, die Revision als unbegrÜn-

det zurückzuweisen.

Die von dem FA während des Revisionsverfah-

rens geänderten Einkommensteuerbescheide

sind vom Kläger zum Gegenstand des Verfah-

rens gemacht worden.

Aus den Gründen:

Die Revision ist begründet. Sie führt zur Auf-

hebung des angefochtenen Urteils und zur

Zurückverweisung der Sache an das FG zur

andenrueitigen Verhandlung und Entscheidung

(S 126 Abs. 3 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung

- FGO -). Das Urteil des FG verletzt Bundes-

recht (S 118 Abs. '1 Satz 1 FGO). Das FG hat dem

Kläger rechtsfeh lerhaft Wiederei nsetzu ng i n den

vorigen Stand gemäß $ 56 Abs. 1 FGO versagt.

Seine Auffassu n g, d ie u rsprÜ ng I iche Verfah rens-

bevollmächtigte des Klägers habe sich nicht

damit begnügen dürfen, die ihr zugestellten Ein-

spruchsentscheidungen an den Kläger weiter-

zuleiten, sondern sie habe den Kläger darüber

hinaus noch einmal an die Klagefrist erinnern

müssen, überspahnt die Anforderungen an

die Sorgfaltspf lichten e i nes Ve rfah re nsbevo I l-

mächtigten.

'1. War jemand ohne Verschulden verhindert,

die Klagefrist einzuhalten, so ist ihm nach S56
Abs. 1 FGO auf Antrag Wiedereinsetzung in den

vorigen Stand zu gewähren. Ein Verschulden

im Sinne dieser Vorschrift liegt nur dann vor,

wenn ein Beteiligter diejenige Sorgfalt außer

acht gelassen hat, die für einen gewissenhaften

Beteiligten nach den Umständen des Einzel-

falles geboten und zumutbar ist (vgl. z. B. Urt. d.

Bundesfinanzhofs - BFH - v. 3.8. 1978, Vl R

171/75 BFHE 125, 493, BSIB/ ll 1978, 667 und

den Beschluß des Senats v. 10.8.1988, lll R
221/84, BFH/NV 1989,787). Ein Verschulden sei-

nes Bevollmächtigten muß sich der Beteiligte

gemäß S 155 FGO i,V. m. S85 Abs. 2 der Zivil
prozeßordnung (ZPO) wie eigenes zurechnen

lassen.

a) Für die Bestimmung der von einem Steuer-

berater zur Wahrung der Klagefrist aufzuwen-

denden Sorgfalt können die von der Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) ent-

wickelten Anforderungen an die Sorgfaltspflich-

ten eines Anwalts bei Rechtsmittelfristen heran-

gezogen werden (vgl. u.a. BFH-Urteile vom

7.2.1986 - lV R 72/85, BFHE 146, 213, BSIBI ll

1986, 547, und vom 11.3.1988 - V R 49/86,

BFHE 152, 423, BSfB/ ll 1988,546). Denn die

Prozeßvertretung durch Rechtsanwälte und die

Beratung durch Steuerberater sind zivilrechtlich

d e msel be n Ve rtragstyp us zuzuord n en (B F H - U rt.

in BFHE 146, 206, 213, BSIBI ll 1986, 547). Die

Risiken, eine Rechtsbehelfsfrist zu versäumen,

sind in beiden Fällen im wesentlichen die glei-

chen, so daß es gerechtfertigt ist, die gleichen

Anforderungen an die Sorgfalt zu stellen, mit der

ei ner solchen Fristversäu m u ng vorzu beugen ist.

b) Die Sorgfaltspflichten eines Rechtsanwalts

oder Steuerberaters verlangen grundsätzlich,

den Mandanten vom lnhalt einer gegen ihn

ergangenen Entscheidung sowie über die Mög-

lichkeiten, gegen sie Rechtsbehelfe zu ergreifen,

und die dabei einzuhaltenden Fristen so recht-

zeilig zu unterrichten, daß er ausreichend Zeit

hat, sich über die Einlegung eines Rechtsbe-

helfs schlüssig zu werden (vgl. z. B. BGH'
Besch/üsse v. 1.10.1992 - lX ZB 41/92, Versi-

cherungsrecht - Vers? - 1993, 630, und vom

5.5.1986 - ll ZR 102/86, VersR 1986, 966). Hat

der Rechtsanwalt seine Partei hierüber - auch

nur durch einfachen Brief - unterrichtet, gehört

es jedoch nach der ständigen Rechtsprechung

des BGH nicht zu der erforderlichen und dem

Rechtsanwalt zumutbaren Sorgfalt, grund'

sätzlich beischweigen des Mandanten Nach=

frage zu halten (BGH-Beschluß v. 13.11.1991 -
Vlll ZB 29/91, Vers? 1992, 898; BGH-Entscher-

dungen v. 30.9.1958 - Vlll ZR 133/52 VersR

1958, 789; v. 23.1.1963 - Vlll ZB 19/62, VersF

1963, 435; v. 14.11.1984 - Vlll ZR 180/84 : Gl

40/85, VersR 1985, 90, und in Vers;R 1986, 966).

Nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen

bejaht der BGH die Verpflichtung zur Nachfrage.

Sie besteht insbesondere dann, wenn der Anwalt

konkreten Anlaß zur Sorge haben muß, seine

Mitteilung sei verloren gegangen (BGH-Ent-

scheidungen in VersR 1963, 435, und vom

26.9.1985 - VIIZB 14/85, VersR 1986, 36), oder

sich auf die Verhandlung über die Widerklage

rügelos eingelassen, so daß eine Sachent-

scheidung über die Widerklage ergehen kann'

Der geltend gemachte Bereicherungsanspruch

steht dem Beklagten indessen nicht zu. Der

Senat hat schon früher entschieden, daß ein

Anspruch des Auftraggebers auf Rückzahlung

bereits geleisteter Pauschalbeträge gemäß S 812

Abs. 1 BGB nur insoweit besteht, als die auf-
grund der nichtigen Pauschalvereinbarung
gezahlte Vergütung das dem Steuerberater

nach der Gebührenordnung zustehende

Honorar übersteigt (IJrt. v. 21.5.1992 - 13 U

175/91 - Gl 1993, 203).ln gleicher Weise ist zu

entscheiden, wenn der Auftraggeber eine Ver-

gütung zahlt, die über die nichtige Pauschal-

vereinbarung hinausgeht, jedoch innerhalb des

Rahmens der geltenden Gebührenordnung

liegt. Denn der Honoraranspruch des Steuer-

beraters hat seinen Rechtsgrund in dem mit

dem Mandanten geschlossenen Dienst- oder

Werkvertrag. Die nichtige Honoranrereinba-

rung führt nicht zu dem Ergebnis, daß der

Mandant das Honorar ohne Rechtsgrund
gezahlt hat. Mangels wirksamer Honorarver-
^:^L^-,,^^ l.anata Aar VlÄaar nrr rnrlcätzlinh
vllludl ul lg nl.l lllrE \lvl l\lqvvr " vr ur rveurArrvr I

die gesetzliche Vergütung beanspruchen. Der

Kläger war lediglich gehindert, eine Nachforde-

rung zu erheben, nachdem er bereits gemäß

der unwirksamen Vereinbarung abgerechnet

hatte. lm Streitfall ist zusätzlich von Bedeutung,

daß die Parteien im Herbst 1991 Verhandlungen

über die Höhe der Honorarforderung des Klä-

gers führten und daß der Beklagte im Anschluß

hieran weitere Zahlungen in Aussicht gestellt

und im Jahre 1982 8.000 DM an den Kläger

gezahlt hat. Diesen Betrag hat der Beklagte, wie

er selbst ausführt, zur Vermeidung eines Rechts-

streits gezahlt, Damit hat er in der erkennbaren

Absicht geleistet, auch fÜr den Fall der Nicht-

schuld die Leistung zu erbringen. Dies schließt

ei ne Rückforderu ng aus (Palan dt/Th om as, $ 81 4

BGB, Rdnr.3).

- Verjährung der Ansprüche gegen
den Versicherer, S 12 WG

(OLG Hamm, Urt.v.30.5.1995 - 28 U 26/95)

Leitsätze (d. Red.):

1. Haltpfl icfitvereirfierungeanspr,{ldrc vor-
iährcn in 2 Jahren, S 12 V1fG.

Die Yofährung boginnt srit dem $elrluS
dee Jahres, in welc$om Anepräcfre durc*r
Drütte erhoben werden. Diec er.folgt durc*t
jede emetlicfie Erklärung deo Dritten
gog6näb6r dem Voreiclrerten, aus der
sicü ergibü, da8 er Ansprüdre zu haben
glaubt und diess vertolgon wird.
Auf eine Kennttie des Vorsidrcrers
kommt es nicfit an.

2. Wandelt sicfi der Hafrpflicf.rtrreroicfie-
rungcanoprudr auf Ret*ltescftrdz und
Befreiung in einen Zahlungsansprucfl
utfi, so beginnt ftir dieeen Zahlungsan-
spruch 6inc neuo 2-iährige Veriährunge-
irist Die giE nichi wenn tier Anspnrctr
auf Recütssc*rutz und Belreiung bereiüe
veriährt ist

Aus den Gründen:

Ein Regreßanspruch des Streitvörkündeten
gegen die beklagten Rechtsanwälte wegen
schuldhafter Verletzung anwaltlicher Sorgfalts-
pflichten wegen nicht rechtzeitiger Geltend-
machung vön Ansprüchen aus einer Mit-

versicherung des Streitverkündeten in der
Haftpflichtversicherung seines Vaters bei der
A.-Versicherung und wegen daraus resultieren-

dem Eintritt der Verjährung eines Versiche-
rungsanspruchs besteht nicht.

Es ist bereits zugunsten des dafür darlegungs-
und beweispflichtigen Klägers eine anwaltliche
fflichtverle2ung der beklagten Rechtsanwälte
nicht feststellbar.

a) Wie in der Berufungsverhandlung erörtert,

ist - das Bestehen eines Deckungsanspruchs

unterstellt - die 2-jährige Verjährungsfrist des

$ 12 Abs. 1 WG bereits mit Ablauf des Jahres
1986 in Gang gese2t worden und mit Ende des

Versicherungss chutz
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31.12.1988, also vor Mandatierung der beklag-
ten Rechtsanwälte im Juli 1989 bereits ab-
gelaufen gewesen, so daß die Beklagten den

Eintritt der Verjährung nicht mehr verhindern
konnten.

Gemäß $ 12 Abs. 1 WG verjähren Ansprüche
aus dem Versicherungsvertrag (mit Aus-
nahme der Lebensversicherung), in 2 Jahren,
wobei die Veriährung mit dem Schluß des
Jahres beginnt, in welchem die Leistung ver-
langt werden kann. Grundsätzlich richtet sich

die Frage, wann im Sinne des $ 12 Abs. 1 WG
die Leistung verlangt werden kann, nach der in

S 11 WG oder den Allgemeinen Versicherungs-

bedingungen geregelten Fälligkeit (Prölss, Ver-

sicherungsvertragsgesetz, 25. Aufl., $ 12 Anm.

3 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen),
so daß danach der Zeitpunkt entscheidend
wäre, in dem die Erhebungen des Versicherers

beendet sind oder bei korrektem Vorgehen

beendet gewesen wären (a.a.O.), so daß die

Geldleistung des Versicherers nicht fällig wer-

den und damit auch die Verjährung in einem

solchen Fall nicht beginnen kann, solange der

Versicherungsfall dem Versicherer nicht ange-
zeigt wird (vgl. BGH NJW 1960, 554, 555).

Bei einem Haftpflichtversicherungsanspruch,
um den es im vorliegenden Fall allerdings allein
geht, handelt es sich jedoch nicht um einen
Geldleistungsanspruch, so daß $ 11 WG nicht

anwendbar ist, sondern um einen sogenann-
ten Befreiungsanspruch gemäß S 149 WG,
wobei der Haftpflichtversicherer dem Versi-

cherungsnehmer gegenüber begründeten
oder unbegründeten Ansprüchen auch Recht-
schutz zu gewähren hat, S 150 WG, $ 3 Abs. 3

S. 1 AHB. ln fester Rechtsprechung wird dazu

vertreten, daß Rechtschutz- und Befreiungs-
anspruch nur Ausgestaltungen eines einzi-
gen einheitlichen Deckungsanspruches sind
mit der Folge, daß die Veriährung gemäß

S 12 Abs. 1 WG schon mit der Fälligkeit des
Rechtschutzanspruches beginnt und den
Befreiungsanspruch auch dann ergreift,
wenn er bei Verjährungseintritt noch nicht
einmalfällig ist (BGH Vers? 60,554,555; BGH

VersR 71, 333; OLG Hamm VersR 1972, 967;

Vers? 1975,173; Vers? 1976,1031; VersR 1984,

255; vgl. auch Prölss/Voil $ 149 Anm. 1 b) aa)

m.w.N.;$754 Anm. 1a);vgl. auch $ 11 Anm. 1).

Der Rechtschutzanspruch entsteht und wird
fällig mit der Erhebung von Ansprüchen durch
Dritte, wobei dies durch jede ernstliche
Erklärung des Dritten gegenüber dem Versi-
cherten erfolgt, aus der sich ergibt, daB der
Dritte Ansprüche zu haben glaubt und diese
verfofgen wird (Prölss/Voit, $ 149 Anm. 1 b) bb)
und die oben zitierte Rechtsprechung). Qb der
Versicherungsfall der Versicherung angezeigt
wird und ob diese überhaupt davon Kenntnis
erlangt hat, ist unerheblich (vgl. so ausdrück-
lich: BGH Vers? 1960, 554, 555; VersR 1971, 333).

lm vorliegenden Fall ist bereits am '10.10.1986

dem Streitverkü ndeten d ie Schadenersatzklage

des Klägers auf Zahlung eines angemessenen

Schmerzensgeldes und auf Feststellung der
Ersatzpflicht aller aus dem Vorfall v. 29.9.1986
enlstandenen und entstehenden Schäden zu-
gestelltworden. Damitwar im Oktober 1986 eine
Erhebung von Ansprüchen erfolgt, so daß der
Rechtschutzanspruch entstanden und fällig
geworden isl, soweit der Streitverkündete mit-
versichert war. Damit war auch die Verjährung

des Befreiungsanspruchs und mithin des
Deckungsanspruchs insgesamt mit Ablauf des
Jahres 1986 gemäß S 12 Abs.'1 WG in Gang
gesetzt und mit Ablauf des 31.12.1988 Ver-
jährung gemäß $'12 Abs. 1 WG eingetreten.

Daß sich der zunächst auf Befreiung und Recht-
schutz gerichtete Versicherungsanspruch spä-
ter durch Abschluß des Prozeßvergleichs vom
6.8.1993 gemäß S 154 WG in einen Zahlungs-

anspruch umgewandelt haben könnte, ändert
an dieser Beurteilung nichts. Wandelt sich der
Anspruch auf Rechtschutz und Befreiung
gemäß S 154 WG in einen Zahlungsanspruch
um, beginnt für diesen Zahlungsanspruch
zwar eine neue 2-jährige Verjährungsfrist,
jedoch nur dann, wenn der Anspruch auf
Deckung und auf Befreiung nicht schon ver-
jährt ist [BGH Vers? 60, 554; OLG Hamm Vers?
76, 1030; OLG Hamm VersR 1984, 255, 256;
Prölss/Maftin,5149 Anm. 1 b) aa)1. Wie bereits
dargelegt, war vorliegend jedoch bereits mit
Ablauf des 3.1. 12. 1988 Verjährung eingetreten,
so daß der Prozeßvergleich v. 6.8.1993 keine
neue Verjährungsfrist mehr in Gang setzen

konnte.

b) Die Voraussetzungen des $ 12 Abs. 2 WG,
wonach die Verjährung von derAnmeldung des

- Mandatsübernahme

- Nachfragepflichten beim Vorberater?

- Anlaß zur Fristenkontrolle?

- Wiedereinsetzung
(BFH, Urt.v.7.12.1995 - lll R 12/91

- BFH/NV 96, S. 680)

Leitsätze

1; Die Anfsdenrngen an die 9orgfatü
mlt der oiner Vercäumung d6r Xlagefrist
voranbeugen iet, sind bei einem $teuer-
bereter die gleic*ren wie bei Rdrb-
anwälten.

2. Es gehört nic*rt zu der erfoder{iclren
und zumutbarcn Sorgfalt grundeäElic*r
bei Schyveigen des vom Elgehsn einer
Enbdreidun g ausizureictrend untenic*rte-
tea Mandaden Nacfifrage zu halten, ob
ein RecfitEbehelf eingelegrt werdEn eoll.

3. Das gilt audr dann, wenn das Mandat
vor Ablauf der Recfitebehofefiisü gekän-
digüwoden isL

4. Es gehört nieht zu den SorgfalFpflidr-
ten bei tlbematrme eines ll/landats zur
Eeratung und Verhetung in Steuersadron,
sicü ohne konkreten Anla8 bei dem bis-
horigen Bevollmäc*rtiglen oder dem Fi-
nanzamt nac*r etwaigen Entecfieidungen
zu erkundigen, bei denen nocü Rec{rb-
behellefristen la ufen.

Zum Sachverhalt:

Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) möchte
erreichen, daß ihm Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand gegen die versäumte Klagefrist
gewährt und bei der Einkommensteuerveranla-
gung die, . . angewandt wird.

Die gegen die Einkommensteuerbescheide
1983 und 1984 erhobenen Einsprüche sind
durch Einspruchsentscheidungen v. 16. 3. 1988
zurückgewiesen worden. Diese sind der dama-
ligen Verfahrensbevollmächtigten des Klägers
A. am 13.4.1988 zugestellt worden. Mit Schrei-
ben vom 6.5. 19BB unterrichtete der Kläger den

Beklagten und Revisionsbeklagten (das Finanz-
amt - FA -) darüber, daß er mit der künftigen
Wahrnehmung seiner steuerlichen Angelegen-
heiten den Steuerberater B. beauftragt habe.
B. erhob jedoch erst am 19.5. 1988 bei dem
Finanzgericht (FG) Klage.

Wegen der versäumten Klagefrist beantragte
der Kläger in der Klageschrift Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand und trug dazu vor:A. habe
die Einspruchsentscheidungen noch am Zu-
stellungstag an die Privatanschrift des Klägers
abgesandt. Diese Postsendung sei jedoch erst
am 17.5.1988 bei der Firma des Klägers ein-
gegangen, die von seiner Wohnung nur wenige
Meter entfernt sei; dort werde von dem Post-

boten stets unabhängig von der Adressierung
sämtliche für den Kläger bestimmte Post abge-
geben. Es sei daher davon auszugehen, daß
ihm durch ein Postversehen die am 13.4.1988
abgesandte Sendung erst am 125.1988 zuge-
gangen sei.

Zur Glaubhaftmachung seines Vorbringens
legte der Kläger ein am 13.4. gestempeltes

Kuvert einer als Päckchen von A. aufgegebe-
nen, an die Privatanschrift des Klägers und sei-
ner Ehefrau adressierten Sendung und eine
Erklärung einer in seiner Firma beschäftigten
Angestellten gegenüber B. vor, daß die Ein-
spruchsentscheidungen erst am 17.5.1988 als
Päckchen mit der übrigen Post eingegangen
seien.

Das FG wies die Klage als unzulässig ab. Es

führte aus, Wiedereinsetzung in die versäumte
Klagefrist sei nicht zu gewähren, weil dem Klä-
ger ein Verschulden seiner Bevollmächtigten
zuzurechnen sei. Der angebliche Zugang der
Einspruchsentscheidungen erst am 17.5. 1988
sei für die verspätete Klageerhebung nicht
maßgeblich. Der Kläger habe nicht vorgetragen,
welche Maßnahmen die damalige Bevollmäch-
tigte getroffen habe, um die Rechtsbehelfsfrist
zu übenruachen. Selbst wenn die Einspruchs-
entscheidungen weilergeleitet worden seien,
habe dies A. nicht davon entbunden, die Über-
wachung der Rechtsbehelfsfrist sicherzustellen
und den Mandanten angemessene Zeit vor
ihrem Ablauf an die Frist zu erinnern. Das müsse
um so mehr gelten, wenn nach Zustellung der
Einspruchsentscheidung das Mandat auf einen
neuen Berater übergegangen sei. Bei entspre-

Fristenkontrolle
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Gl Aktuell

Sac{liche Einschränkung der
steuerlidten Berüd<sic*ttigung
häuslidrer ArbeitEzimmer
verfaseungsgemäß

Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer sind auf-
grund einer durch das Jahressteuergesetz 1996 mit

Wirkung ab dem 1.1.1996 getroffenen Regelung nur

noch dann steuerlich zu berücksichtigen, wenn ent-

weder die berufliche oder betriebliche Nutzung des

Arbeitszimmers mehr als 50 v.H. der gesamten

bctrieblichen und beruflichen Tätigkeit beträgt
oder wenn für die betriebliche oder berufliche
Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung
steht ($ 4 Abs. 5 Nr. 6 b des Einkommensteuer-
gesetzes). Die gesetzlichen Einschränkungen, unter

denen die Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-

zimmer abgezogen werden können, gelten für Arbeit-

nehmer und Selbständige gleichermaßen.

Der für die Lohnsteuer zuständige Vl. Senat des Bun-

desfinanzhofs (BFH) hat nunmehr ein Urteil des

Fi nanzge ri chts R hei n land-fralz v. 26. 4.1996 bestäti gt.

Dort war bereits entschieden worden, daß die das

häuslich.e Arbeitszimmer betreffenden gesetzlichen

Re-eelungen verfassungsgemäß sind, soweit sie die

Abziehbarkeit der Aufwendungen von einem be-

stimmten Umfang der betrieblichen und beruflichen
Nutzung abhängig machen. ln dem nunmehrigen

Urteil v. 27.9.1996V|R 47/96 vertritt der BFH die Auf-

fassung, daß die gesetzliche Regelung nicht willkür-

lich sei. Da der in der Privatwohnung liegende Raum

tatsächlich ohne jegliche Kontrollmöglichkeit für die
Finanzbehörden auch für andere als berufliche
(betriebliche) Zwecke genutzt werden könne, sei es

gerechtfertigt, die Anerkennung von Voraussetzun-
gen abhängrg zu machen, die die Möglichkeit des

Mißbrauchs einschränkten. Der Gesetzgeber dürfe

sich bei der Ordnung von Massenerscheinungen

auch generalisierender, typisierender und pauscha-

lierender Regelungen bedienen.
(Pressemitteilung d. BFH v. 11.11. 1996)

Abschlußprüfung und
Steuerberatung, S 3tg HGB

Fertigt eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf der
Basis ihr vorgelegter Btlanzen neue Bilanzen, deren
Wertansätze so stark von den Wertansätzen in den
vorgelegten Bilanzen abweichen, daß dies nicht

mehr mit bloßen Bewertungstoleranzen zu erklären

ist, so ist davon auszugehen, daß die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft die Bilanzen erstellt hat. Sie darf
diese dann nicht mehr prüfen. Ein hierauf gerichte-

ter Vertrag ist nichtig. (Leitsätze nicht amtlich.)
(LG Berlin, Uft.v.16.7.1996 - 36 O 789/95

- n. rkr. Stbg. 96, 413)

Steuerhaftung
des G mbH -Gesc*räftsführers

1. Ein GmbH-Geschäftsführer verletzt zumindest
grob fahrlässig die ihm auferlegten Pflichten, wenn
er in Kenntnis des steuerunehrlichen Verhaltens
eines anderen die Führung der Geschäfte durch die-
sen duldet.
2. Da sich dic Vcrantwortlichl<cit dcs Gcschäfts
führers für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten der
GmbH allein aus seiner nominellen Bestellung zum
Geschäftsführer ergibt, kann er sich zur Entschuldi-
gung nicht darauf berufen, als Strohmann miß-
braucht worden zu sein und aufgrund eines Treu-
handvertrages keinerlei Handlungsmöglichkeiten
gehabt zu haben.
(BFH, Beschl.v. 13.2. 1996 - Vll B 245/95

- BFH/NV 1996,657)

Werbung durcfi Rechtsanwälte

Die V'ei-wei rcjur-rg ciei' Bezeici-rnung,,iniernaiionaie
Sozi etät vo n Rechtsanwälte n u nd Atto rnys-at- Law" auf
dem Briefkopf einer aus sechs Rechtsanwälten beste-
h^^n^^ i^lÄ^^i^^h^^ V^^-l^i i^+ ^lö i"^+iihr^^^ -' 'Itgttugtt |ilqt tutovt tvt I t\at t4t9t tüt qto ilrgruril9ttw 4u

beanstanden, wenn der Sozietät mit den ausländi-
schen Rechtsberatern nur einer dieser Rechtsanwälte
angehört.
(BcH, Utt.v.25.4.1996 -1 ZR 106/94 - AnwBl. 1996, 471)

Wiedereinsetzungsantrag I Erkran-
kung der EhefraulDarlegungelast

1. Hat der Kläger die Frist für die Begründung der
Revision versäumt, reicht es für die Nachholung
dieser Rechtshandlung innerhalb der Wiederein-
setzungsfrist nicht aus, wenn er einen Antrag auf
Verlängerung der Revisionsbegründungsfrist stellt
(vgl. Beschluß d. Großen Senafs des BFH v. 1.12.

19BO - GrS 1/85, BFHE 148, 414 BSIBI ll 1981264).

2. Trägt ein Prozeßbevollmächtigter vor, er sei - wegen
einer plötzlichen schweren Erkrankung seiner Ehefrau

- ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer
gesetzlichen Frist gehindert gewesen, muß er sub-
stantiiert darlegen, welche Krankheit zu welchem Zeit-
punkt plötzlich aufgetreten ist und wann das Hindernis
weggefallen ist.

(BFH Beschl.v. 21. 3. 1996 - X R 100/95

- BFH/NV 1996,694)

GI Leitsätze

Versicherungsanspruchs bis zum Eingang der

sch rift I ichen Entscheid u ng des Versicherers ge-

hemmt ist, können zugunsten des Klägers auch

nicht bejaht werden. Nach dem Vortrag des

Klägers, ist die Anmeldung des Versicherungs-

anspruchs durch den Vater des Streitverkün-

deten als Versicherungsnehmer erst auf Ver-

anlassung der beklagten Rechtsanwälte, die ihr

Mandat im Juli 1989 erst erhalten haben, also

in bereits verjährter Zeit, mithin zu spät, um noch

eine Hemmung herbeiführen zu können. .....

Werner Dahnz legt eine umfassende Darstellung

zur Haftung des Managers vor, Er erörtert die

zivilrechtliche Haftung des Geschäftsführers der

GmbH und des Vorstandes der Aktiengesell-

schaft. Daneben stellt er die Haftung der

Aufsichtsräte und der leitenden Angestellten

eines Unternehmens dar.

Der zweite Schwerpunkt seiner Studie befaßt sich

mit der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des

o. g. Personenkreises.
l-)ac Rr rnh icf rrnn hacnndaror Rodar rtr rnn rrrail inuuu uuvr urvr rv,

ihm Bewältigungsstrategien und Versicherungs-

lösungen erörtert werden. Es sollte zur Hand-

bibliothek von Vorständen, Aulsichtsräten und

Geschäftsfüh rern zählen.

Werner Dahnz, Manager und ihr Berufsrisiko,

Die zivil- und strafrechtliche Haftung von Auf-

sichtsräten, Vorständen und Geschäftsführern,

290 S.,49,- DM, Subskriptionspreis 39,- DM bis

1.3. 1997 zzgl.5,- DM für Porto und Verpackung

bei Gerling-Konzern Rechtsschutz-Versiche-

rungs AG, Telefax 0221/144-7602.

(Heft 1, 1997)

Gaststätten- Pachtvertra g

Gl Aktuell
- häusliches Arbeitszimmer

GmbH
- Geschäftsführer

: Steuerhaftung

Honoraranspruc*r d. RA

- Abtretung d. -
Honoraranspruch d. StB
- Hinweis auf Formvorschriften

- Honorarvereinbarung, unwirksame
- Pauschalgebühr, S 14 StBGebV

: nichlige -, Vergülungsanspruch

lnformation an Vorberater
- Klagefrist

Kündigung des Mandats
- lristlose -, S627 BGB

Mandantengelder
- Herausgabeanspruch
- nichtiger Mandatsvertrag

Mandantenpllic,hten

- lnformationen an RA

Mandatsübernahme
- Klagefrist

- Nachfrage beim Vorberater?

Miverschulden
- lnlormationen an RA

Rechtsanwalt

- Sachverhaltsermittlung

Sachverhaltsermittlung
- durch RA

Sittenwidrige Schädigung, S 826 BGB

- EMerb eines Adelstitels

Steuerhaftung
- GmbH-Geschäftsführer

: Strohmann

Treuhänder
- nichtiger lvlandatsvertrag

Verjährung S 12 WG
- Beginn

- Haftpflichtversicherung

- Rechtsschutz und Zahlungsanspruch

Verjährung (S51 b BRAO n. F., $51 BRAO a. F.)

- Arglisteinwand

- Verjährungsbeginn
: Schadenentstehung
: Schadenentstehung und Mandatsende
: Vertragsberatung

- Verjährungshemmung

Verschwiegenheit
- Honorarabtretung

Vorberater
- Mandatsübernahme

Werbeverbot
- lnternationale Sozietät

Wiedereinsetzung

- Fristenkontrolle, s. dort
: Fristuersäumnis, unverschuldele -

Erkrankung der Ehefrau

BGH v 25.4. 1996 - 1 ZR 106/94
: AnwBl. 1596,471

BGH v 20.6. 1996 - IX ZR 106/95

BGH v 10.10.1996 - lll ZR 205/95

BGH v 17 10. 1996 - lX ZR 37/96

OLG Düsseldorf v 8.2.1996 - 13 U 38/95 - 9Z 23

OLG Hamm v 30.5.1995 - 28 U 26/95

LG Berlin v .16.7 1996 - 36 O 789/95 - n. rkr.

BFH v 712.1995 - lll R 12191
: BFH/NV 1996,680

BFH v 13.2. 1996 - Vll B 245195
: BFH/NV 1996, 657

BFH v 21.3. 1996 - X R 100/95
: BFH/NV 1996, 694
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Absc*rlußprüfung
- und Steuerberatung, S319 HGB

Adelstitel
- Vermittlung d. -
Beweislast
- Kündigungsgrund

Fristenkontrolle
- Fristversäumnis, unverschuldetes

: Krankheit, Ehefrau
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GI Hinweis

Stichwort- und
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Vorschau aul2197

Steuerberaterhaftung für Bußgeld d. Mandanten (BGH); Dritthaftung d. Steuerberaters,
Bankkredit (OLG Düsseldorf); Versicherungsschutz, ungeprüfte Auszahlung vom Anderkonto (OLG Hamm);

KO -Ve rw alte rh aft u n g, Steuersc/ru I d e n ( F G M ü n ste r) u. v. m.

Gl-Spezial
Steuerberaterhonorar 1 980 - 1 996

auf cD-RoM

Die Rechtsprechung zum Steuerberaterhonorar ist seit 15 Jahren ein Schwerpunktthema
in der Fachzeitschrift Gl. Eine Vielzahl auch nicht veröffentlichter Urteile

zu den Alltagsfragen des Gebührenrechts sind in diesem Spezialzusammengefaßt.

Weitere lnformationen und ein Bestellformular finden Sie in der Gl-Beilage
dieser Ausgabe oder können über die Gl-Service-Fax-Hotline (0221) 144-5155

angefordert werden.
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Gerling Informationen für wirtschaftsprüfende, rechts- und steuerberatende Berufe

IN HALT
GlAktuell
E@

Gl Leitsätze
@

Fristenkontrolle
Mandatsübernahme . Nachfragepflichten beim Vorberaler?.Anlaß zur Fristenkontrolle?

Wiedereinsetzung
(BFH, Urt.v. 7.12.1995 - lll R 12l91 - BFH/NV 1996 S. 680)

@
Kündigung des Mandatsvertrages

Abtretung von RA-Honorar . Schweigepf licht . Erbauseinandersetzung
Kündigungsgrund für RA. Regreßdrohung

(BGH, Urt.v. 17.10.1996 - IXZR 37196)

@@
Treuhandgelder

N ichti ger Geschäftsbesorg u n gsvertrag' Verbrauch RA-Gebü h ren
(BGH, Urt.v. 10.10.1996 - Ill ZR 205/95)

@n
Anwaltshaftung

Gaststätten-Pachtvertrag . Formulierungshilfe für die Vertragspartner .Verjährungsbeginn gemäß S 51 b BRAO
Mitverschulden, I nformationspf licht . Erm ittlungstätig keit des RA

(BGH, Urt.v.20.6.1996 - IXZR 106/95)

E@E
Steuerberaterhonorar

unwirksame Pauschalhonorarvereinbarung . gesetzliche Gebühren? 'Zahlung ohne Rechtsgrund?
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 8.2.1996 - 13 U 38/95)

E@
Versicherungsschutz

Verjährung der Ansprüche gegen den Versicherer, $ 12 VVG
(OLG Hamm, Urt.v. 30.5.1995 - 28 U 26/95)

E@
Gl Hinweis

E@

Gl-Spezial
Steuerberaterhonorar 1980 -1996

auf cD-RoM
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